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Vorwort  

Die vorliegende Dokumentation bietet einen Überblick über die gesetzlichen Änderungen in 

der österreichischen Arbeitsmarktpolitik im Zeitraum 1998 bis einschließlich 1. Jänner 2022. 

Diese Änderungen erfolgten in Umsetzung der im jeweiligen Regierungsprogramm festgeleg-

ten gesetzlichen Vorhaben. 

Ursprünglich nur für den internen Gebrauch gedacht, steht diese Dokumentation durch die 

Veröffentlichung auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Konsumentenschutz einem breiteren Publikum zur Verfügung. 

Die mit diesem Update vorgenommenen Änderungen in den jeweiligen Gesetzen sind im Do-

kument durch ein rotes Schriftbild hervorgehoben und beziehen sich auf die nachstehend an-

geführten Gesetzesänderungen (September 2021 bis 1. Jänner 2022 bzw. beim IESG mit In-

kraft-Tretung 1. Juli 2022): 

• Die Änderungen mit BGBl. I Nr. 174/2021 im Arbeitskräfteüberlassungsgesetz dienen der 

Umsetzung von Art. I Abs. 3/Unterabsätze 2 und 3 sowie Artikel 3 Abs. 1b der Entsende-

Richtlinie in der Fassung der Änderungsrichtlinie zur Entsende-Richtlinie. Die Informations-

pflichten des Beschäftigers wurden entsprechend erweitert – siehe auf Seite 191.  

• Mit BGBl. II Nr. 472/2021  wurde eine Änderung der Verordnung über die befristete Be-

schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der Land- und 

Forstwirtschaft im Jahr 2021 vorgenommen und zwar, dass im Monat Dezember eine 

Überschreitung der Kontingente auch über 20% zulässig ist (Jahresdurchschnitt der Kontin-

gentauslastungen muss eingehalten werden) – siehe auf Seite 274.  

• Mit BGBl. I Nr. 214/2021 wurden im Arbeitsmarktservicegesetz folgende Änderungen vor-

genommen: 

- Einführung eines einmaligen Langzeit-KUA-Bonus von € 500,-  für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, die vom 1. 3. 2020 bis 30. 11. 2021 

mindestens 10 Monate und im Dezember 2021 in Kurzarbeit beschäftigt waren - siehe 

auf Seite 132. 

- Verlängerung der COVID-19-KUA für besonders betroffene Betriebe bis 31. März 

2022 – siehe auf Seite 132. 

• Mit BGBl. I Nr. 215/2021 wurden im Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz folgende 

Änderungen vorgenommen: 

- Saison-Start-Hilfe (neu) und Festsetzung der Obergrenze von € 60 Mio. für das Jahr 

2022 für Beschäftigungsbeihilfen (Saison-Start Hilfe) des AMS zur Sicherung der Sai-

sonbeschäftigung während der COVID-19-Pandemie – siehe auf Seite 112.  
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- Die Finanzierung des Langzeit-KUA-Bonus für Beschäftigte, die während der Pan-

demie zu einem großen Teil in Kurzarbeit waren, erfolgt aus variablen Mitteln – siehe 

auf Seite 112.   

• Mit BGBl. I Nr. 216/2021 wurden im Arbeitslosenversicherungsgesetz folgende Änderun-

gen vorgenommen:  

− Selbständig Erwerbstätige, die ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend eingestellt ha-

ben, jedoch weiterhin in der Pensionsversicherung pflichtversichert sind, können vo-

rübergehend weiter Arbeitslosengeld (NH) beziehen. Diese Regelung gilt von März 

2020 bis 31. März 2022– siehe auf Seite 83.  

− Die Verlängerung des Bildungsbonus für Aus- und Weiterbildungen, die bis spätestens 

31. Dezember 2022 begonnen werden – siehe auf Seite 43.  

− Die Aufhebung der Regelung des § 39a (Übergangsgeld) – siehe auf Seite 76.  

− Personen, die im November bis Dezember 2021 mindestens 30 Tage ALG oder NH be-

zogen haben, bekommen eine Einmalzahlung von € 150,-. Auch Arbeitslose, die im 

November bis Dezember 2021 im Anschluss an ALG oder NH mindestens 32 Tage 

Krankengeld bezogen haben, erhalten diese Einmalzahlung– siehe auf Seite 77.  

− Verlängerung der Regelung bezüglich Unterbrechung der Altersteilzeit während der 

COVID-19-Krise bis 31. März 2022 – siehe auf Seite 34.  

• Mit BGBl. I Nr. 217/2022 wurde im Ausländerbeschäftigungsgesetz eine neue Stammsai-

sonier-Regelung verankert, wonach Saisoniers, die in den vergangenen fünf Jahren (2017 

bis 2021) mindestens 3 Jahre in Österreich zumindest jeweils drei Monate mit Bewilligung 

des AMS in Österreich gearbeitet haben, künftig Beschäftigungsbewilligungen außerhalb 

der Kontingente erhalten – siehe auf Seite 248.   

• Mit BGBl I Nr. 218/2021 wurden folgende Änderungen im Insolvenz-Entgeltsicherungs-

gesetz vorgenommen: 

− Änderung der Behördenstruktur der IEF-Service GmbH – siehe auf Seite 163.  

− Vereinfachungen und Klarstellungen betreffend die Abrechnung zwischen Sozialver-

sicherungsträgern und der IEF-Service GmbH – siehe auf Seite 164. 

− Gleichstellung der Pharmazeutischen Gehaltskasse für Österreich mit anderen Trä-

gern in Bezug auf Forderungen von der IEF-Service GmbH– siehe auf Seite 164. 

− Ausweitung der die Gerichte treffenden Informationsverpflichtung gegenüber der 

IEF-Service GmbH – siehe auf Seite 163. 

• Mit BGBl. I Nr. 219/2021 wurde im Arbeit- und Gesundheit-Gesetz die Finanzierung von 

Dienstleistungen zur verstärkten Unterstützung erwerbsfähiger Personen mit mehrfachen 

Vermittlungseinschränkungen bzw. gesundheitlichen und sozialen Einschränkungen veran-

kert – siehe auf Seite 175. 

• Mit BGBl. II Nr. 603/2021 wurde durch Verordnung des BM für Arbeit die finanzielle Ober-

grenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit für das Jahr 2022 mit € 2 Mrd. fest-

gesetzt und dann mit BGBl. II Nr. 51/2022 auf € 3 Mrd. erhöht – siehe auf Seite 110. 
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• Mit BGBl. II Nr. 573/2021 durch Verordnung des BM für Arbeit wurden für das Jahr 2022 

Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften festgelegt (Fachkräf-

teverordnung 2022) – siehe auf Seite 262.  

• Mit BGBl. II Nr. 569/2021 durch Verordnung des BM für Arbeit (Saisonkontingentverord-

nung 2022) wurden für das Jahr 2022 für die befristete Beschäftigung von Ausländerinnen 

und Ausländern Kontingente im Tourismus in der Höhe von 1.989, in der Land- und Forst-

wirtschaft von 3.046 und für die kurzfristige Beschäftigung in der Landwirtschaft von 119 

festgelegt – siehe auf Seite 274.  

• Mit BGBl. II Nr. 580/2021 wurde durch Verordnung des BM für Arbeit der Zuschlag zum 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag gem. IESG (IESG-Zuschlagsverordnung) festgesetzt – 

siehe auf Seite 163.  

 

An dieser Stelle möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilungen III/B/1 und 

III/B/7 für die immer sehr hilfreiche Unterstützung bei den jährlichen Updates danken. 

Ingrid Nagl 
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Die nachstehend angeführten Gesetze der österreichischen Arbeitsmarktpolitik sind der in 

folgenden Dokumentation seit 1998 enthalten: 

• Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) 1977 

• Wiedereingliederungsteilzeitgesetz (WIETZ-G) 2017 

• Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG) 1994 

• Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) 1968 

• Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) 1994  

• Karenzgeldgesetz (KGG) 1997  

• Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz (BSchEG) 1957 

• Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG) 1998 

• Ausbildungspflichtgesetz (APflG) 2016 

• Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) 1977 

• Dienstleistungsscheckgesetz (DLSG) 2006 

• Beschäftigungsförderungsgesetz (BeFG) 2005 

• Arbeit- und Gesundheit-Gesetz (AGG) 2011 

• Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) 1998 

• Integrationsjahrgesetz (IJG) 2017 

• Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) 1975 

• Verordnungen im Rahmen des AuslBG 

Die angeführten Maßnahmen geben die Rechtslage zum Zeitpunkt des jeweiligen In-Kraft-

Tretens wieder; spätere Änderungen sind bei der Darstellung der jeweiligen Novelle be-

rücksichtigt. 
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1 ÄNDERUNGEN DES ARBEITSLO-
SENVERSICHERUNGSGESETZ 1977 
(ALVG) 

Aktivierende Leistungen: 

1.1 Weiterbildungsgeld 

1. Einführung eines Weiterbildungsgeldes 

BGBl. I Nr. 139/1997, In Kraft getreten mit 1. 1. 1998 

• bei Bildungskarenz 

§ 26 Abs. 1 Z 1 AlVG 

Vereinbart ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin mit einem Arbeitgeber/einer Arbeitge-

berin, nachdem das Dienstverhältnis drei Jahre ununterbrochen bestanden hat, eine Bil-

dungskarenz nach § 11 des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) für min-

destens sechs Monate bis zu einem Jahr, und nimmt er an einer Weiterbildungsmaß-

nahme teil, so besteht gegenüber dem Arbeitsmarktservice ein Rechtsanspruch auf ein 

Weiterbildungsgeld in der Höhe des Karenzgeldes (1998: rund 5.500 S netto monatlich) 

mit Kranken und Unfallversicherung. 

• bei Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes 

§ 26 Abs. 1 Z 2 AlVG 

Vereinbart ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin mit einem Arbeitgeber/einer Arbeitge-

berin, nachdem das Dienstverhältnis drei Jahre ununterbrochen bestanden hat, eine Frei-

stellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes nach § 12 AVRAG für mindestens sechs Mo-

nate bis zu einem Jahr, und wird für ihn/sie als Ersatzarbeitskraft ein Bezieher/eine Bezie-

herin von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe eingestellt, so gebührt ein Weiterbil-

dungsgeld mit Krankenversicherung. 

2. Verbesserte Bedingungen beim Weiterbildungsgeld 

§ 26 Abs. 5 bis 8 AlVG, BGBl. I Nr. 179/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

Der Bildungskarenzurlaub kann drei (bisher mindestens sechs) bis zwölf Monate betragen, 

um auch kürzere Ausbildungen zu fördern. Die Zeit des Bezuges von Weiterbildungsgeld 

stellt ab Vollendung des 45. Lebensjahres eine Ersatzzeit in der Pensionsversicherung dar. 

Grundlage für die Gewährung von Weiterbildungsgeld kann außer einer Bildungskarenz 
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gemäß § 11 AVRAG auch eine Bildungskarenz nach einer gleichartigen bundes- oder lan-

desgesetzlichen Regelung sein. Des Weiteren wurde klargestellt, dass die Zahlung eines 

Zuschusses zu den Weiterbildungskosten durch den/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin der 

Gewährung von Weiterbildungsgeld nicht entgegensteht. 

3. Erfordernis einer neuen Anwartschaft für das Weiterbildungsgeld 

§ 26 Abs. 2 AlVG, BGBl. I Nr. 142/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2001 

Es wurde ausdrücklich klargestellt, dass eine durch den Bezug von Arbeitslosengeld oder 

Karenzgeld verbrauchte Anwartschaft für den Bezug von Weiterbildungsgeld nicht neuer-

lich herangezogen werden kann. Da gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitsvertragsrechts-Anpas-

sungsgesetzes (AVRAG) für die Bildungskarenz eine ununterbrochene Dauer des Arbeits-

verhältnisses von drei Jahren vorliegen muss und während einer Karenzierung mangels Ar-

beitslosigkeit kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, liegt bei Erfüllung dieser Vo-

raussetzung nach dem Bezug von Arbeitslosengeld auf jeden Fall auch eine neue Anwart-

schaft vor. Eine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage ergibt sich lediglich für 

jene Fälle, in denen das Dienstverhältnis während eines Karenzgeldbezuges aufrecht blieb 

und danach weniger als 28 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung lie-

gen. 

4. Höheres Weiterbildungsgeld für Ältere 

§ 26a AlVG, BGBl. I Nr. 101/2000, In Kraft getreten mit 1. 10. 2000 

Erleichterung der Inanspruchnahme der Bildungskarenz und der Freistellung gegen Entfall 

des Arbeitsentgeltes für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch bis Ende 2003 

befristete Anhebung des Weiterbildungsgeldes für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer ab dem 45. Lebensjahr auf die Höhe des jeweiligen Arbeitslosengeldes mit der 

Höhe des Karenzgeldes als Untergrenze. 

5. Wegfall der Befristung des höheren Weiterbildungsgeldes für Ältere 

Entfall des § 80 Abs. 9 AlVG, BGBl. I Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 21. 8. 2003 

Mit Art. 84 Z 28 des Budgetbegleitgesetzes 2003 wurde die Befristung der Anhebung des 

Weiterbildungsgeldes für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgehoben. 

6. Erhöhung der Mindestvoraussetzungen für das Weiterbildungsgeld 

§ 26 Abs. 1 Z 1 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 1. 2005 

Der Anspruch auf Weiterbildungsgeld aus der Arbeitslosenversicherung besteht nur, wenn 

eine Weiterbildungsmaßnahme einen bestimmten Mindestumfang (16 Wochenstunden 

oder vergleichbare zeitliche Belastung, wie etwa bei Besuch einer (Fach)Hochschule oder 

Akademie) aufweist, wodurch die Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt verbes-

sert werden (Teil des Arbeitsmarktreformgesetzes 2004). 

7. Mit der Novelle zum AlVG 1977 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

§ 26 Abs. 1 AlVG, § 26a-Streichung, § 80 Abs. 13 AlVG, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft 

getreten mit 1. 1. 2008 

• Streichung des § 26a AlVG und altersunabhängige Höhe des Weiterbildungsgeldes 
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Mit der Streichung des § 26a AlVG wurde die Regelung, dass nur für ältere Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer ab einem Alter von 45 Jahren das Weiterbildungsgeld in der 

Höhe des Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in Höhe des Tagsatzes des Kinderbe-

treuungsgeldes gebührt, obsolet. Nunmehr wird das Weiterbildungsgeld in allen Fällen in 

der Höhe des ALG (mindestens jedoch in der Höhe des Tagsatzes des KBG) altersunab-

hängig für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausbezahlt (gilt auch für Altfälle). 

• Ausmaß der Weiterbildungsmaßnahme 

Die wöchentliche Mindestinanspruchnahme durch die Bildungsmaßnahme wurde von 16 

auf 20 Stunden angehoben. Für Personen mit Kleinkindern (bis zur Vollendung des 7. Le-

bensjahres) beträgt die wöchentliche Ausbildungszeit 16 Stunden, wenn die vorhandenen 

Betreuungsmöglichkeiten für das Kind keine längere Ausbildungszeit zulassen. Des Wei-

teren werden nachgewiesene erforderliche Lern- und Übungszeiten für Aufnahmeprüfun-

gen oder Eignungstests berücksichtigt. 

• Praktische Ausbildung 

Aufgrund der Erfahrungen der Praxis sollen nunmehr praktische Ausbildungen nicht beim 

karenzierenden Arbeitgeber/bei der karenzierenden Arbeitgeberin stattfinden. Eine Aus-

nahme bildet, wenn diese praktische Ausbildung nicht in einem anderen Betrieb erfolgen 

kann. 

• Dauer des Weiterbildungsgeldes 

Das Weiterbildungsgeld kann maximal ein Jahr innerhalb von vier Jahren bezogen werden. 

Bei einer Stückelung der Weiterbildungsmaßnahme kann das Weiterbildungsgeld inner-

halb einer Rahmenfrist von vier Jahren fortbezogen werden. 

• Voraussetzungen und Dauer der Bildungskarenz 

− Nunmehr muss ein Dienstnehmer/ eine Dienstnehmerin nur mindestens ein Jahr bei 

einem Dienstgeber/ einer Dienstgeberin beschäftigt sein, um eine Bildungskarenz zu 

beantragen. 

− Die Dauer der Bildungskarenz beträgt maximal ein Jahr innerhalb einer Rahmenfrist 

von vier Jahren. Eine Stückelung der Bildungskarenz ist möglich – jeder Teil muss min-

destens drei Monate dauern. 

− Eine Bildungskarenz kann neuerlich nach Ablauf der Rahmenfrist von vier Jahren be-

antragt werden (ab Antritt des ersten Teils der letzten Bildungskarenz). 

• Sonderregelung für befristet Beschäftigte in Saisonbetrieben 

Hier muss eine Mindestbeschäftigungsdauer beim gleichen Dienstgeber/bei der gleichen 

Dienstgeberin vorliegen und zwar: 

− eine ununterbrochene dreimonatige Beschäftigung beim Dienstgeber/bei der Dienst-

geberin und 

− insgesamt mindestens ein Jahr Beschäftigung beim Dienstgeber/Dienstgeberin in den 

letzten vier Jahren. 
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8. Klarstellung 

§ 26 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 122/2011, rückwirkend In Kraft getreten mit 1.7.2011 

Die Ergänzung der Verweisung dient der Klarstellung, dass die (auf der Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes beruhende) seit 1. Juli 2011 mit BGBl. I Nr. 52/2011 hinsicht-

lich des Arbeitslosengeldes gesetzlich verankerte besondere Geringfügigkeitsgrenze bei 

Vorliegen von Aufwandsentschädigungen aus einer öffentlichen Funktion (§ 12 Abs. 6 lit. 

g AlVG) auch hinsichtlich des Weiterbildungsgeldes zu berücksichtigen ist. 

Im Rahmen des Arbeitsmarktpakets II, BGBl. I Nr. 90/2009, wurden im Arbeitsver-

tragsrechts-Anpassungsgesetz im § 11 Abs. 1 und 1a und § 19 Abs. 1 Z 22 arbeits-

rechtliche Voraussetzungen für die Bildungskarenz geändert: 

Die Mindestdauer für eine Bildungskarenz kann nun zwischen zwei Monaten und ei-

nem Jahr (bisher zwischen drei Monaten und einem Jahr) beantragt werden. Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme der Bildungskarenz ist ein Beschäftigungsverhältnis 

von einem halben Jahr (bisher mussten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein 

Jahr beschäftigt gewesen sein, um sie beantragen zu können). 

Die Neuregelung trat mit 1. 8 2009 in Kraft und gilt für Vereinbarungen ab 1. August 

2009 bis 31. 12 2011. Für Vereinbarungen ab 2012 soll wieder die alte Regelung gelten. 

Novelle zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. I Nr. 152/2011 

Im Rahmen dieser Novelle wurde der ursprünglich bis 31. Dezember 2011 befristete 

erleichterte Zugang zur Bildungskarenz durch Änderung im § 19 Abs.1 Ziffer 22 

AVRAG ins Dauerrecht übernommen. 

9. Änderungen bei der Bildungskarenz 

§ 26 Abs. 1, 3 und 5 AlVG, BGBl. I Nr. 67/2013 im Rahmen des SRÄG 2013, tritt mit 1. 7. 

2013 in Kraft 

Der Anspruch auf Weiterbildungsgeld gilt nun nur unter der Voraussetzung eines vor der 

Bildungskarenz ununterbrochenen sechsmonatigen (bei befristeten Arbeitsverhältnissen 

in Saisonbetrieben mindestens drei) arbeitslosenversicherungspflichtigen Dienstverhält-

nisses über der Geringfügigkeitsgrenze. Der Bezug von Weiterbildungsgeld innerhalb der 

Rahmenfrist ist weiterhin längstens für ein Jahr möglich. 

Bei einem universitären Studium muss nach einem Semester (6 Monaten) ein Leistungs-

nachweis (Erfolgsnachweis) im Ausmaß von 8 ECTS Punkten oder ein anderer geeigneter 

Erfolgsnachweis (z. B. Bestätigung über zu erwartenden positiven Abschluss einer Diplo-

marbeit) erbracht werden. 
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Nunmehr gibt es eine wechselseitige Anrechenbarkeit von Weiterbildungsgeld und Bil-

dungsteilzeit auf die Höchstdauer von einem Jahr innerhalb von vier Jahren. Zwei Monate 

Bildungsteilzeitgeld entsprechen dabei einem Monat Weiterbildungsgeld. 

10. Klarstellung – kein Bezug von ALG und NH während des Bezuges von Weiterbildungs-

geld, Bildungsteilzeitgeld und Fachkräftestipendium 

§ 16 Abs. 1 lit. j AlVG, BGBI. I Nr. 67/2013 im Rahmen des SRÄG 2013, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2014 

Die in diesem Paragrafen vorgenommenen Ergänzungen dienen der Klarstellung, dass wie 

bereits bisher während des Bezuges von Weiterbildungsgeld auch während des Bezuges 

von Bildungsteilzeit oder eines Fachkräftestipendiums kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 

oder Notstandshilfe besteht. Praktische Relevanz wird dem Ruhenstatbestand beim Fach-

kräftestipendium zukommen, wenn kein karenziertes Arbeitsverhältnis vorliegt. Während 

des Bezuges von Bildungsteilzeitgeld muss ein aufrechtes Arbeitsverhältnis mit einem 

Entgelt über der Geringfügigkeitsgrenze vorliegen, sodass Arbeitslosigkeit und damit der 

Bezug von ALG und NH ausgeschlossen ist. Auch beim Weiterbildungsgeld liegt im Regel-

fall ein karenziertes, nicht beendetes Arbeitsverhältnis vor. Nur bei Lösung des Dienstver-

hältnisses durch den/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin kommt dem Ruhenstatbestand Be-

deutung zu. 

11. Klarstellung für Personen in Mutterschafts- bzw. Väterkarenz, die eine Bildungskarenz 

vereinbart haben 

§ 83 Abs. 12 AlVG, BGBl. I Nr. 138/2013 im Rahmen des ARÄG 2013, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2014 

Auf Grund des SRÄG 2013 (siehe auch unter Pkt. 9 auf Seite 14) gilt seit 1. 7. 2013 für die 

Inanspruchnahme von Weiterbildungsgeld die Voraussetzung einer ununterbrochenen 

sechsmonatigen arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung. Personen, die sich 

in einer Mutterschafts- oder Väterkarenz befinden und im Anschluss daran eine Bildungs-

karenz vereinbart haben, können die neuen Voraussetzungen nicht erfüllen und wären 

vom Weiterbildungsgeldbezug ausgeschlossen. 

Die neuen Voraussetzungen gelten daher für diesen Personenkreis erst sechs Monate nach 

Ende der Mutterschafts- oder Elternkarenz. Die Übergangsregelung gilt für alle Personen, 

die sich auf Grund einer vor dem 1. Jänner 2017 erfolgten Geburt in einer Mutterschafts- 

oder Elternkarenz befinden und binnen sechs Monaten nach dieser Elternkarenz eine Bil-

dungskarenz antreten. 

12. Klarstellung bezüglich Anrechnung von Zeiten auf die Anwartschaft auf ALG hinsicht-

lich der Beurteilung der Voraussetzungen für den Bezug von Weiterbildungs- bzw. Bil-

dungsteilzeitgeld 

§ 26 Abs. 1 Z 4, § 26a Abs. 1 Z 3 und § 79 Abs. 135 AlVG, BGBl. I Nr. 138/2013 im Rahmen 

des ARÄG 2013, In Kraft getreten mit 1. 7. 2013 
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sprechenden Bestimmungen im AVRAG (§ 18b Abs. 1a und Abs.3) geändert, um An-

passungen der Vereinbarungen über Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit zu ermögli-

chen.   

1.2 Bildungsteilzeit 

Im Rahmen des Sozialrechts-Änderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 67/2013, wurden im Ar-

beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz im § 11 Abs. 3a und § 11a AVRAG arbeitsrechtliche 

Voraussetzungen für die Bildungsteilzeit verankert: 

Voraussetzung für die Vereinbarung der Bildungsteilzeit ist, dass das Arbeitsverhältnis bereits 

ununterbrochen sechs Monate gedauert hat. Die Vereinbarung über die Bildungsteilzeit muss 

zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer schriftlich vereinbart 

werden (Beginn und Dauer der Bildungsteilzeit, Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit sollen 

darin beinhaltet sein). Die Dauer der Bildungsteilzeit darf vier Monate nicht unter- und zwei 

Jahre nicht überschreiten. 

Die Bildungsteilzeit kann auch in Teilen innerhalb einer Rahmenfrist von vier Jahren, die mit 

dem Antritt des ersten Teils der Bildungsteilzeit zu laufen beginnt, vereinbart werden. 

Ein einmaliger Wechsel von Bildungskarenz zu Bildungsteilzeit ist möglich, wenn der höchst-

zulässige Rahmen nicht ausgeschöpft ist. Gleiches gilt für den Wechsel von Bildungsteilzeit zu 

Bildungskarenz. Für den Wechsel zwischen Bildungskarenz und Bildungsteilzeit gilt ein Um-

rechnungsschlüssel im Verhältnis 1:2. 

Die Arbeitszeit muss um mindestens ein Viertel und darf höchstens um die Hälfte der bisheri-

gen wöchentlichen Normalarbeitszeit reduziert werden (die wöchentliche Normalarbeitszeit 

darf nicht unter 10 Stunden sinken). 

1. Einführung des Bildungsteilzeitgeldes 

§§ 21 Abs. 1, 26a und 83 Abs. 6 AlVG, BGBl. I Nr. 67/2013 im Rahmen des SRÄG 2013, 

tritt mit 1. 7. 2013 in Kraft 

• Die Einführung des Bildungsteilzeitgeldes soll die Bereitschaft der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer zur Weiterbildung erhöhen und die mit der Weiterbildung verbundenen 

Lohneinbußen ausgleichen. Aufgrund des verringerten Beschäftigungsausmaßes wäh-

rend der Weiterbildungsmaßnahme würde – bei späterer Arbeitslosigkeit – auch die Höhe 

des ALG wesentlich reduziert werden. Es wird daher, sofern aufgrund des Bezuges von Bil-

dungsteilzeitgeld die Jahresbeitragsgrundlagen niedriger als sonst heranzuziehende Bei-

tragsgrundlagen sind, auf solche Zeiten zurückgegriffen. Außerdem werden auch Zeit-
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dass bis zur möglichen Belegung weiterer Kurse Weiterbildungsgeld auch dann bezogen 

werden kann, wenn das Ausmaß der Bildungsverpflichtung mindestens 10 Wochenstun-

den, jedoch noch unter 20 bzw. 16 Wochenstunden beträgt. Bei Erfüllung der dafür gel-

tenden Voraussetzungen kann ALG beansprucht werden. Ein gleichzeitiger Bezug von 

Weiterbildungsgeld und Arbeitslosengeld ist aber ausgeschlossen. 

• Die Auswirkungen und die Inanspruchnahme der Einführung des Bildungsteilzeitgeldes 

sollen nach einem Jahr evaluiert werden. 

2. Technische Anpassungen durch die Einführung des Bildungsteilzeitgeldes 

§§ 6 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 7, 15 Abs. 1 Z 6, 40, 40a, 41 Abs.1 erster und zweiter Satz, 50 

Abs.1 letzter Satz und § 79 Abs. 129 bis 132 AlVG, BGBl I Nr. 67/2013 im Rahmen des 

SRÄG 2013, tritt mit 1. Juli 2013 in Kraft und hinsichtlich des Umschulungsgeldes mit 

1. 1. 2014 

Mit dieser technischen Anpassung wurde eine einheitliche Zuständigkeit und damit ein 

einheitliches Leistungsrecht aus der Krankenversicherung gewährleistet. Die Zuständig-

keit der Krankenversicherungsträger bei Bezug von Bildungsteilzeitgeld muss der Zustän-

digkeit auf Grund des Dienstverhältnisses entsprechen und es gibt keine abweichende 

„zweite Zuständigkeit“ auf Grund des Wohnsitzes des/der Bezieher/Bezieherin von Bil-

dungsteilzeitgeld. Die Regelungen berücksichtigen auch das seit 2014 wirksam gewor-

dene Umschulungsgeld. Die Bestimmungen gelten nur in der das Bildungsteilzeitgeld und 

das Umschulungsgeld berücksichtigenden Fassung. 

1.3 Umschulungsgeld 

Einführung des Umschulungsgeldes 

§§ 39b und § 83 Abs. 5 AlVG, BGBl. I Nr. 3/2013 im Rahmen des SRÄG 2012, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2014 

• Das Umschulungsgeld gewährleistet eine adäquate Existenzsicherung für Personen mit 

Qualifikationsschutz (d.s. Personen, bei denen Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit für min-

destens 6 Monate Bescheid mäßig festgestellt wurde), die zur Teilnahme an beruflichen 

Maßnahmen der Rehabilitation bereit sind. 

• In der Vorbereitungsphase bis zum Beginn der ersten Maßnahme gebührt das Umschu-

lungsgeld nur in der Höhe des Arbeitslosengeldes. Während der Teilnahme an Maßnah-

men und in der Zeit zwischen einzelnen Maßnahmen(teilen) gebührt das Umschulungs-

geld in der Höhe des um 22% erhöhten Grundbetrages des Arbeitslosengeldes zuzüglich 

allfälliger Familienzuschlage – die Untergrenze bildet das Existenzminimum für Personen 

ohne Sonderzahlungen. 
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• Das Umschulungsgeld wird ab Feststellung des Pensionsversicherungsträgers über die Re-

habilitierbarkeit bei Antragseinbringung binnen vier Wochen sonst ab Antragstellung ge-

währt; gebührt längstens jedoch bis zum Monatsende nach Ende der letzten Maßnahme. 

Bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes, sodass die Maßnahme der beruflichen 

Rehabilitation nicht mehr fortgesetzt werden kann, kann das Umschulungsgeld bis zur 

neuerlichen Entscheidung des Pensionsversicherungsträgers in der zuletzt bezogenen 

Höhe, bezogen werden. Soweit für das Umschulungsgeld keine besonderen Regelungen 

getroffen werden, sollen die für das Arbeitslosengeld geltenden Bestimmungen ange-

wandt werden. 

• Das Arbeitsmarktservice muss seit 2015 jährlich die Auswirkungen, Entwicklung und Inan-

spruchnahme des Umschulungsgeldes evaluieren und dem Bundesminister für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Konsumentenschutz bis Ende September über die Ergebnisse be-

richten. 

1.4 Rehabilitationsgeld 

Im Rahmen des Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 3/2013, wurden im Allge-

meinen Sozialversicherungsgesetz arbeitsrechtliche Voraussetzungen für das Rehabilita-

tionsgeld (§ 143a) verankert; In Kraft getreten mit 1. 1. 2014 

• Für Personen, deren Pensionsantrag mangels dauernder Invalidität (Berufsunfähigkeit) 

abgelehnt wird, bei denen jedoch Bescheid mäßig (allenfalls auch auf Grund eines beson-

deren Feststellungsantrages) das Vorliegen vorübergehender Invalidität (Berufsunfähig-

keit) im Ausmaß von mindestens sechs Monaten festgestellt wird, wurde ein Anspruch auf 

Rehabilitationsgeld im Bereich der Krankenversicherung geschaffen. Eine weitere Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme dieser vom zuständigen Krankenversicherungsträger zu 

erbringenden Geldleistung ist, dass berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nicht 

zweckmäßig oder nicht zumutbar sind. 

• Das Rehabilitationsgeld wird von den Krankenversicherungsträgern aus dem Versiche-

rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit erbracht und ist als Ersatz für die wegfallende 

befristete Invaliditätspension zu sehen. Die Zuerkennung sowie die Entziehung des Reha-

bilitationsgeldes erfolgt durch Bescheid des zuständigen Pensionsversicherungsträgers. 

Die Festsetzung der Höhe des Rehabilitationsgeldes erfolgt durch den Krankenversiche-

rungsträger. Ergeben zwischenzeitige Begutachtungen, dass Invalidität (Berufsunfähig-

keit) nach wie vor vorliegt, so ist das Rehabilitationsgeld durch den Krankenversicherungs-

träger weiter zu gewähren; eines expliziten Bescheides bedarf es hierfür aber nicht. 

• Der Zugang zum Rehabilitationsgeld steht trotz aufrechten Dienstverhältnisses offen. Es 

gebührt ab dem Vorliegen der vorübergehenden (mindestens sechsmonatigen) Invalidität 
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Im Rahmen des Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2017 (SVÄG 2017), BGBl. I 

Nr. 38/2017, rückwirkend mit 1. 1. 2017 in Kraft getreten, wurden folgende Maß-

nahmen zur Vermeidung von (vorübergehender) Invalidität und raschere Wieder-

eingliederung in das Erwerbsleben sowie infolge dessen späterer Pensionsantritt 

gesetzlich verankert: 

Erweiterung der Richtlinienkompetenz des Hauptverbandes der Sozialversicherungs-

träger um die Aufgabenkoordinierung im Bereich Frühintervention zur Verhinderung 

des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben und Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 

für die Durchführung der „Medizinisch-berufsorientierten Rehabilitation“ (MBOR). 

1.5 Überbrückungsgeld für arbeitslose Bauarbeiter und Bauarbei-

terinnen 

Im Bauerarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Abschnitt III b wurde der Anspruch auf 

Überbrückungsgeld gesetzlich verankert; In Kraft getreten mit 1. 1. 2014 (Inanspruch-

nahme des Überbrückungsgeldes ist seit 1. Jänner 2015 möglich) 

Überbrückungsgeld für arbeitslose Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen: 

• Arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Baubranche, die das 58. Lebens-

jahr vollendet haben und im Anschluss an das Überbrückungsgeld Anspruch auf eine Al-

ters-, Korridor- oder Schwerarbeitspension haben, können einmalig unter folgenden Vo-

raussetzungen Überbrückungsgeld beziehen, wenn sie nach dem 40. Lebensjahr mindes-

tens zehn Jahre am Bau beschäftigt gewesen sind und mindestens 30 Beschäftigungswo-

chen in den letzten zwei Jahren vorweisen können sowie darf es kein Erwerbseinkommen 

während des Bezuges von Überbrückungsgeld (auch nicht außerhalb des BUAG) geben. 

• Ab 1. Jänner 2017 gilt auch als Voraussetzung die Beendigung einer Rehabilitations-maß-

nahme innerhalb der letzten zwei Jahre. 

• Das Überbrückungsgeld kann nur beantragt werden, wenn der Bauarbeiter krankheits-be-

dingt seine Arbeit nicht mehr ausüben kann. Das Überbrückungsgeld wird in einem ersten 

Schritt für 12 Monate gewährt. 

• Auf Antrag der Kollektivvertragspartner kann durch Verordnung des Bundesministers/der 

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz das Überbrü-

ckungsgeld auf maximal 24 Monate ausgedehnt werden. 

• Die Höhe des Überbrückungsgeldes beträgt 169,5 KV-Stundenlöhne laut letzter Einstu-

fung. 
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• Gewährt wird das Überbrückungsgeld 12 x jährlich (kann aber durch Antrag der Sozialpart-

ner mit Verordnung des/der Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Konsumentenschutz auf 14 x jährlich erhöht werden). 

• Während des Bezuges von Übergangsgeld gibt es keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

• Wird eine Schwarzarbeit während des Bezuges von Übergangsgeld ausgeübt, droht der 

Verlust des Anspruchs. 

• Für all jene Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, die zwar alle Voraussetzungen erfüllen, das 

Überbrückungsgeld allerdings nicht in Anspruch nehmen, erhalten für diesen Zeitraum (12 

Mal) einen Bonus von rund € 700 Brutto zusätzlich zum monatlichen Lohn.  

• Die Unternehmen, die diese älteren Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter beschäftigen, be-

kommen ebenfalls einen Bonus und zwar in der Höhe von € 400 Brutto monatlich als Lohn-

nebenkostensenkung zugesprochen. In der Zeit der Überbrückung übernimmt die Bauar-

beiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) die Arbeitgeberfunktion. 

• Der/die Bauarbeiter/Bauarbeiterin ist nicht arbeitslos und er/sie ist auch nicht in Pension. 

Während dieser Zeit der Überbrückung wird der Lohn von der BUAK bezogen und es wer-

den ganz normal Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern entrichtet. 

• Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem „BUAK-Betrieb“ beschäftigt sind, 

steuern solidarisch zu diesem Überbrückungsgeld bei, indem sie bei den Sonderzahlungen 

(Urlaubs- und Weihnachtsgeld) für zwei Jahre (2014 und 2015) auf Erhöhungen verzichten 

und Überstundenzuschläge von 65% auf 60% gesenkt werden. 

1.6 Pflegekarenz/Pflegeteilzeit/Pflegekarenzgeld 

Im Rahmen des Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2013, ÄRAG 2013, BGBl. I Nr. 138/2013, 

wurden im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (§§ 14c und 14d AVRAG) und im Bun-

despflegegeldgesetz (§ 21c, 21e und 21f) arbeitsrechtliche Bestimmungen verankert; In 

Kraft getreten mit 1. 1. 2014 

Zur besseren Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Verpflichtungen wurden die Instru-

mente der Pflegekarenz und Pflegeteilzeit eingeführt. 

• Pflegekarenz 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde die Möglichkeit geschaffen, mit dem/der 

jeweiligen Arbeitgeber/Arbeitgeberin eine Pflegekarenz für eine Dauer von einem bis drei 

Monaten zu vereinbaren. 

Damit wird insbesondere im Falle eines plötzlich auftretenden Pflegebedarfs einer/eines 

nahen Angehörigen oder zur Entlastung einer pflegenden Person für eine bestimmte Zeit, 

den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit eingeräumt, die 

Pflegesituation (neu) zu organisieren. 

• Pflegekarenzgeld 
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gegeldgesetz (BPGG) mit Bescheid zuerkannt wurde, vereinbart werden. Für die Pflege und/o-

der Betreuung von demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen Angehörigen genügt für 

die Zuerkennung von Pflegegeld die Stufe 1. 

Pflegekarenz im Arbeitsverhältnis für ein und dieselbe zu pflegende/betreuende Person darf 

grundsätzlich nur einmal vereinbart werden. Nur im Falle einer wesentlichen Erhöhung des 

Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe soll einmalig eine neuerliche Vereinbarung 

der Pflegekarenz zulässig sein. 

Für eine zu pflegende/betreuende Person können auch mehrere Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer jeweils Pflegekarenz vereinbaren. So können z.B. zwei Geschwister für denselben 

Elternteil für unterschiedliche Zeiträume jeweils eine Pflegekarenz in er Dauer von drei Mona-

ten, also insgesamt für sechs Monate, vereinbaren und die im Bundespflegegesetz festgelegte 

Höchstdauer des Bezugs von Pflegekarenzgeld ausschöpfen. 

1.7 Erleichterung vorübergehender Beschäftigung für Arbeitslose 

1. Anrechnung von Einkommen aus vorübergehender Beschäftigung 

§ 21a AlVG, BGBl. I Nr. 6/1998, In Kraft getreten mit 1. 1. 1998 

Während vorher Einkünfte aus vorübergehender Beschäftigung über der Geringfügig-

keitsgrenze (damals 3.830 S monatlich) zum Verlust von Arbeitslosengeld oder Notstands-

hilfe für den gesamten Kalendermonat führten, erfolgt nun gemäß § 21a AlVG eine An-

rechnung des erzielten Einkommens. Dabei werden nach Abzug der Geringfügigkeits-

grenze 90 % des verbleibenden Einkommens auf den Arbeitslosengeldanspruch angerech-

net. Bei einer Beschäftigung an mehr als 16 Tagen im Kalendermonat sowie bei einem Ein-

kommen über dem höchsten Arbeitslosengeld plus allfälliger Familienzuschläge (insofern 

ist die Grenze variabel) plus der halben Geringfügigkeitsgrenze fällt der Anspruch gemäß 

§ 12 Abs. 3 lit. g AlVG weiterhin weg. 

2. Vereinfachung der Einkommensanrechung bei vorübergehender Beschäftigung 

§ 21a AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Durch den Wegfall der 16-Tages-Grenze in einem Kalendermonat wurden die Anrech-

nungsbestimmungen bei vorübergehender Beschäftigung vereinfacht, wodurch der An-

reiz zu Beschäftigungen erhöht wird. Ab einer Beschäftigungsdauer von vier Wochen 

kommt es zu keiner Anrechnung mehr. Auch durch den Wegfall der bürokratischen 

Höchstbetragsregelung wurde die Anrechnung wesentlich vereinfacht (Arbeitsmarktre-

form). 
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1.8 Erleichterung von Rehabilitationsmaßnahmen 

Gewährung von Arbeitslosengeld während der Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen 

in stiftungsähnlichen Einrichtungen 

§ 18 Abs. 10 AlVG, BGBl. I Nr. 148/1998, In Kraft getreten mit 1. 8. 1998 

Bei Teilnahme an stiftungsähnlichen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation ist an die 

Stelle der Gewährung von Beiträgen zur Deckung des Lebensunterhaltes ein Anspruch auf 

Schulungsarbeitslosengeld getreten. 

1.9 Altersteilzeitgeld 

1. Einführung eines Altersteilzeitgeldes 

§ 27 AlVG, BGBl. I Nr. 179/1999 und 15/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

Diese neue gesetzliche Leistung ersetzt dem Arbeitgeber die durch den Lohnausgleich für 

ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit vermindern, entstehen-

den Mehraufwendungen.  

• Diese Leistung setzt die Einstellung einer Ersatzarbeitskraft voraus und gebührt längstens 

fünf Jahre für Frauen ab 50 und Männer ab 55, die innerhalb der letzten fünf Jahre mindes-

tens 150 Wochen über der Geringfügigkeitsgrenze versicherungspflichtig beschäftigt wa-

ren, wobei Zeiten des Bezuges von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung Beschäf-

tigungszeiten gleichstehen. 

• Die Normalarbeitszeit muss auf die Hälfte verringert werden und das Arbeitsentgelt min-

destens 75 % des vollen Arbeitsentgeltes betragen.  

• Die Beiträge zur Sozialversicherung sind auf der Grundlage des vollen Arbeitsentgeltes zu 

entrichten.  

• Die Abfertigung muss auf der Grundlage der ungekürzten Arbeitszeit berechnet werden.  

• Binnen drei Monaten nach dem Beginn der Altersteilzeitarbeit muss ein beim Arbeits-

marktservice arbeitslos gemeldete(r) Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer über der Geringfü-

gigkeitsgrenze versicherungspflichtig beschäftigt oder ein Lehrling eingestellt werden.  

• Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension 

haben, steht kein Altersteilzeitgeld zu.  

• Bei Erfüllung der Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeitgeld.  

• Der Zugang zu dieser neuen Leistung ist bis längstens 31. Dezember 2001 möglich. 

2. Verbesserte Bedingungen beim Altersteilzeitgeld 

§ 27 AlVG, BGBl. I Nr. 101/2000, In Kraft getreten mit 1. 10. 2000 

• Verzicht auf die verpflichtende Ersatzkraftstellung; 

• Ausdehnung der höchstmöglichen Bezugsdauer von fünf auf sechseinhalb Jahre; 
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§ 82 Abs. 5 AlVG, BGBl. I Nr. 28/2020 im Rahmen des 6. COVID-19-Gesetzes, ist rück-

wirkend mit 16. 3. 2020 in Kraft getreten 

Die bisherige Formulierung ermöglichte Personen, die während der bestehenden Krise ge-

kündigt wurden, ihre Altersteilzeit danach entsprechend der ursprünglichen Vereinbarung 

wiederum fortzusetzen. Nicht erfasst waren bisher jene Personen, die während der Krise 

ihre volle Normalarbeitszeit verrichten, weil sie in vollem Ausmaß benötigt werden (d.s. 

die Beschäftigten in systemrelevanten Bereichen, wie in Spitälern oder im Pflegebereich). 

Diese können nun genauso – nach Ende der Krise – wiederum in das jeweilige Altersteil-

zeitmodell zurückkehren. Für die Blockzeitvariante ist die verpflichtende Ersatzkraftstel-

lung für den Zeitraum 15. März 2020 bis 30. September 2020 ausgesetzt worden. Klarge-

stellt wurde, dass Änderungen in diesem Zeitraum nicht zu einer Änderung des ursprüng-

lich gewählten Modells führen, daher auch nicht zu Rückforderungen oder zu einem Ruhen 

(§ 28). Bei Neuanträgen auf Altersteilzeitgeld bleiben Unterbrechungen oder Reduzierun-

gen der Normalarbeitszeit infolge der COVID-19-Maßnahmen im oben genannten Zeit-

raum unberücksichtigt.  

10. Verlängerung der Regelung bezüglich Unterbrechung der Altersteilzeit während der 

COVID-19-Krise 

§ 82 Abs. 5 AlVG; BGBl. I Nr. 130/2020, ist mit 1. 10. 2020 in Kraft und mit 31. 3. 2021 

außer Kraft getreten 

Die Regelung wurde bis 31. 3. 2021 verlängert. 

11. Verlängerung der Regelung bezüglich Unterbrechung der Altersteilzeit während der 

COVID-19-Krise 

§ 82 Abs. 5 AlVG; BGBl. I Nr. 41/2021, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft und mit 30. 6. 2021 

außer Kraft getreten 

Die Regelung zur Altersteilzeit wurde bis 30. 6. 2021 verlängert. 

12. Verlängerung der Regelung bezüglich Unterbrechung der Altersteilzeit während der 

COVID-19-Krise 

§ 82 Abs. 5 AlVG; BGBl. I Nr. 117/2021, ist mit 1. 7. 2021 in Kraft getreten und tritt mit 

31. 12. 2021 außer Kraft  

Die Regelung wurde bis 31. 12. 2021 verlängert. 

13. Verlängerung der Regelung bezüglich Unterbrechung der Altersteilzeit während der 

COVID-19-Krise 

§ 82 Abs. 5 AlVG; BGBl. I Nr. 216/2021, ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten und tritt mit 

31. 3. 2022 außer Kraft  

Die Regelung wurde bis 31. März 2022 verlängert. 
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1.10 Teilpension 

Entsprechend dem Regierungsprogramm wurde eine Teilpension eingeführt. Diese soll bewir-

ken, dass Personen mit einem Anspruch auf eine Korridorpension nicht vorzeitig aus dem Ar-

beitsleben ausscheiden, sondern im Rahmen einer reduzierten Arbeitszeitverpflichtung bis zur 

Regelpension weiterarbeiten. Die Teilpension wurde geschlechtsneutral konzipiert. Das Regel-

pensionsalter für Frauen beträgt aber derzeit 60 Jahre und liegt daher vor dem Mindestalter 

für die Korridorpension (62 Jahre). Die Teilpension kommt daher in einem Übergangszeitraum 

bis zur Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen auf mehr als 62 Jahre, nur für Männer in 

Frage. 

§ 6 Abs. 1 Z 6a, §§ 27 Abs. 3 und 27a AlVG, BGBl. I Nr. 106/2015, tritt mit 1. Jänner 2016 in 

Kraft 

Nach der unter § 6 Abs. 1 Z 6 erfassten Altersteilzeit wurde die Teilpension – erweiterte Alters-

teilzeit – in den Leistungskatalog des AlVG 1977 aufgenommen. 

Die Einführung der Teilpension erforderte eine Abgrenzung der Personen, für die Altersteil-

zeitgeld bezogen werden kann, von Personen, deren Pensionsbezug oder Pensionsanspruch 

der Leistung von Altersteilzeit entgegensteht. 

Die Teilpension ist ähnlich konzipiert wie die Altersteilzeit. Wer die Voraussetzungen für eine 

Korridorpension erfüllt und in den letzten 25 Jahren mindestens 15 Jahre beschäftigt war, kann 

seine Arbeitszeit zwischen 40% und 60% reduzieren und erhält dafür einen Lohnausgleich vom 

Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin im Ausmaß von 50% seiner Gehaltseinbußen. Die obere 

Grenze ist die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungs-

beiträge in voller Höhe weitergezahlt. Dem/der Arbeitgeber/Arbeitgeberin werden die ihm/ihr 

entstehenden Zusatzkosten zur Gänze ersetzt. 

Die Teilpension kann nahtlos an eine Altersteilzeit-Vereinbarung anschließen, allerdings nur 

dann, wenn eine kontinuierliche Arbeitszeitreduktion und nicht die Blockvariante der Alters-

teilzeit gewählt wird. Die gemeinsame Höchstdauer für Altersteilzeit und Teilpension beträgt 

fünf Jahre. Es ist also z.B. möglich, mit 60 Jahren in Altersteilzeit zu gehen und mit 62 Jahren – 

bis zum Regelpensionsalter – die Teilpension in Anspruch zu nehmen, bei jeweils 50% Lohn-

ausgleich. Der Arbeitgeber erhält in diesem Fall während der Altersteilzeit 90% und ab der Teil-

pension 100% seiner Zusatzaufwendungen ersetzt. 

Die Teilpension gilt als Leistung der Arbeitslosenversicherung nur für Personen in einem 

Dienstverhältnis als Arbeiter, Angestellte oder Vertragsbedienstete, nicht jedoch für Beamte. 
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1.11  Bemessungsgrundlagenschutz für bestimmte Gruppen von Ar-

beitslosen 

1. Wahrung der Bemessungsgrundlage für Arbeitslose ab 45 

§ 21 Abs. 8 AlVG, BGBl. I Nr. 179/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

Für Arbeitslose, die zum Zeitpunkt des Bezuges von Arbeitslosengeld das 45. Lebensjahr 

vollendet haben, bleibt die Bemessungsgrundlage auch bei weiteren Ansprüchen auf Ar-

beitslosengeld so lange gewahrt, bis sich ein höheres maßgebliches Entgelt ergibt. Damit 

wird sichergestellt, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei neuerlicher Ar-

beitslosigkeit nach Erreichen einer neuen Anwartschaft nicht weniger Arbeitslosengeld 

bekommen als zuvor. Zuvor galt dies nur, wenn bereits zum Zeitpunkt des Eintrittes der 

Arbeitslosigkeit Männer das 50. und Frauen das 45. Lebensjahr vollendet hatten. 

2. Bemessungsgrundlagenschutz im Zusammenhang mit dem Kombilohn 

§ 21 Abs. 1 AlVG, BGBl. I Nr. 114/2005, In Kraft getreten mit 1. 1. 2006 

Jahresbeitragsgrundlagen, die einen Zeitraum enthalten, in dem ein Kombilohn (§ 34a 

AMSG) bezogen wurde, bleiben außer Betracht, wenn diese niedriger als die sonst als Be-

messungsgrundlage heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen sind. Dadurch wird ge-

währleistet, dass jüngere Personen unter 25 Jahren, die mit einem Kombilohn im Niedrig-

lohnbereich beschäftigt waren, im Falle einer neuerlichen Arbeitslosigkeit nach Ende die-

ser Beschäftigung kein geringeres Arbeitslosengeld erhalten als zuvor. Für ältere Personen 

ab 45 Jahren ergibt sich dies auch auf Grund der Wahrung der Bemessungsgrundlage. 

1.12 Beschäftigungsfördernde Änderungen der Versicherungszuge-

hörigkeit und der Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen aus 

der AlV 

1. Erhöhung der Mindestbeschäftigungszeit für die erneute Anwartschaft 

§ 14 Abs. 2 AlVG, BGBl. I Nr. 142/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2001 

Da durch kurzfristige Beschäftigungen und Saisonbeschäftigungen das Arbeitslosengeld 

überproportional in Anspruch genommen wird, wird die für eine erneute Anwartschaft 

nach einem bereits erfolgten Bezug erforderliche Mindestbeschäftigungszeit von 26 Wo-

chen auf 28 Wochen erhöht. 

2. Verstärkung des Vorranges aktiver Maßnahmen bei Jugendlichen 

§ 14 Abs. 1 Z 2 AlVG, BGBl. I Nr. 142/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2001 

Neuregelung der Jugendanwartschaft in der Weise, dass die Mindestbeschäftigungszeit 

von 26 Wochen nur gilt, wenn die Arbeitslosigkeit vom Arbeitsmarktservice nicht binnen 

vier Wochen beendet werden kann. 
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rungsmeldungen. Der über die gesamte Laufzeit eines Lehrverhältnisses geltende einheit-

liche Beitragssatz beträgt 2,4 % (siehe auch Änderung unter Punkt 40. im Arbeitsmarkt-

politik-Finanzierungsgesetz). 

Derzeit sind hinsichtlich der Heranziehung von Beitragsgrundlagen die Zeiten des Bezuges 

einer Lehrlingsentschädigung enthalten; zur Bemessung des Grundbetrages des AlG ist 

ein Günstigkeitsvergleich vorgesehen. Mit dieser Änderung werden die Lehrlinge während 

der gesamten Lehrzeit und nicht mehr nur während des letzten Lehrjahres oder bei einem 

kollektivvertraglichen Anspruch auf eine Lehrlingsentschädigung mindestens in Höhe des 

niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes in die Arbeitslosenversicherung einbezogen. Daher ist die 

Beibehaltung des Günstigkeitsvergleiches mit anderen gespeicherten Beitragsgrundlagen 

auch nach Inkrafttreten der Änderungen durch das Meldepflicht-Änderungsgesetz mit 1. 

Juli 2018 erforderlich, um eine Benachteiligung auszuschließen. Dabei geht es um jene 

Personen, die zunächst als unqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigt waren, dann eine 

Lehre machen und danach arbeitslos werden. Wie bisher wird der Günstigkeitsvergleich 

zwischen zwei Beitragsgrundlagen, einerseits mit und andererseits ohne Zeiträume des 

Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, erfolgen. 

18. Anpassung wegen der Aufhebung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze in der Sozial-

versicherung 

§ 12 Abs. 6 lit.b und § 79 Abs. 146 AlVG, BGBl. I Nr. 79/2015 (Meldepflicht-Änderungs-

gesetz), tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze in der Sozi-

alversicherung wurde folgende Anpassung im § 12 Abs. 6 lit. b AlVG vorgenommen: Der 

Ausdruck „geltende Geringfügigkeitsgrenze gem. § 5 Abs. 2 Z 2 ASVG wurde durch den 

Ausdruck „für einen Kalendermonat geltende Geringfügigkeitsgrenze gem. § 5 Abs. 2 

ASVG“ ersetzt. Diese Änderung tritt zeitgleich mit den Änderungen in der Sozialversiche-

rung mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

19. Keine Arbeitslosenversicherungspflicht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frei-

willigen Integrationsjahr nach dem FreiwG 

§ 1 Abs. 2 lit. g AlVG, BGBl. I Nr. 144/2015 im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes, ist 

mit 1. Jänner 2016 in Kraft getreten 

Mit dieser neuen lit. g wird sichergestellt, dass Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, die 

bei nach dem Freiwilligengesetz (FreiwG) und dem Zivildienstgesetz (ZDG) anerkannten 

Trägerorganisationen ein Freiwilliges Integrationsjahr absolvieren, aus dieser Tätigkeit 

nicht der AlV-Pflicht unterliegen. 

1.13 Integrationsauftrag 

Integrationsauftrag des Arbeitsmarktservice 
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§ 9 Abs. 8 AlVG, BGBl. I Nr. 103/2001, In Kraft getreten mit 1. 1. 2002 

Zur Gewährleistung einer möglichst raschen und erfolgreichen Integration von Personen, die 

Probleme bei der (Wieder-)Erlangung eines Arbeitsplatzes haben, muss das Arbeitsmarktser-

vice besondere Vermittlungsanstrengungen unternehmen und die Beschäftigungschancen 

durch ein flexibles Angebot an Ausbildungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstüt-

zen. Die Förderung der Beschäftigungsaufnahme von Frauen, die während des Bezuges von 

Kinderbetreuungsgeld oder nach einer Unterbrechung der Berufstätigkeit wegen der Kinder-

betreuung einen neuen Arbeitsplatz anstreben, soll einen besonderen Schwerpunkt bilden. Ist 

seit 2005 aus systematischen Gründen nur mehr im § 38a AMSG geregelt. 

1.14 Verlängerung der Bezugsdauer bei Schulungen 

Altersunabhängige Ausdehnung der Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengel-

des um die Dauer einer vom AMS beauftragten Schulungsmaßnahme iSd § 12 Abs. 5 AlVG 

(Budgetbegleitgesetz 2003) 

§ 18 Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 1. 7. 2003 

Bis 30.6.2003 galt, dass Arbeitslose (nach Vollendung des 45.Lebensjahres) eine Verlängerung 

der Bezugsdauer des ALG um die Dauer einer vom AMS beauftragten Schulungsmaßnahme 

erhalten. Seit 1. 7. 2003 verlängert sich die Bezugsdauer des ALG unabhängig vom Lebensalter 

um die Dauer der vom AMS beauftragten Schulungsmaßnahme. Das heißt, dass für die Ge-

samtdauer des Kursbesuches ein gesicherter Rechtsanspruch auf ALG besteht, ohne dass 

dadurch die vor Kursbeginn noch offene Bezugsdauer während des Kursbesuches verringert 

oder verbraucht wird. 

1.15 Generelle Änderungen hinsichtlich Arbeitsstiftungen 

1. Ausweitung auf Branchenstiftungen sowie Änderung der Regelung hinsichtlich Ein-

richtung einer Insolvenzstiftung 

§ 18 Abs. 6 bis 9 AlVG, BGBl. I Nr. 12/2009, In Kraft getreten mit 1. 2. 2009 

Im Beschäftigungsförderungsgesetz 2009 wurde verankert, dass die Einrichtung von Bran-

chenstiftungen durch eine Wirtschaftskammer möglich ist. 

Außerdem wurde festgeschrieben, dass bei der Einrichtung von Insolvenzstiftungen nicht 

erst der Insolvenztatbestand vorliegen muss. 

2. Gesetzliche Verankerung einer Jugendarbeitsstiftung 

§ 18 Abs. 7 und § 79 Abs. 100 AlVG, BGBl. I Nr. 90/2009, rückwirkend In Kraft getreten 

mit 1. 6. 2009 
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Die Einrichtung einer Arbeitsstiftung mit besonderem Schwerpunkt auf junge Arbeitslose 

wurde gesetzlich verankert. Damit wurde eine zusätzliche Möglichkeit zur Qualifizierung, 

mit vorrangiger Ausrichtung auf die besonderen Bedürfnisse junger Arbeitsloser, von de-

nen viele ihren Arbeitsplatz, z.B. bei einem Überlassungsunternehmen aufgrund der vor-

herrschenden Krise verloren haben, geschaffen. 

3. Einführung eines Bildungsbonus im Rahmen der neuen Corona-Arbeitsstiftung (jetzt 

Corona-Joboffensive) für Aus- und Weiterbildungen von zumindest vier Monaten 

§ 20 Abs. 7 und § 79 Abs. 169 AlVG, BGBl. I Nr. 108/2020, In Kraft getreten mit 1. 10. 

2020 und tritt mit 31. 12. 2023 außer Kraft 

• Im Rahmen der Corona-Arbeitsstiftung sollen die Aus- und Weiterbildungen von Perso-

nen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und an einer beruflichen Neuorientierung oder 

Weiterentwicklung interessiert sind, besonders gefördert und berufliche Perspektiven in 

anderen Branchen eröffnet werden. Dieses Programm soll auch Personen zur Verfügung 

stehen, die schon vor der Corona-Krise von Arbeitslosigkeit betroffen waren.  

• Darüber hinaus wird ein Bildungsbonus in Höhe von 4 Euro täglich eingeführt. Der Bil-

dungsbonus wird zusätzlich zum täglichen Arbeitslosengeld und zum Zusatzbetrag gem. 

§ 20 Abs. 6 AlVG in der Höhe von € 4 täglich gewährt und soll arbeitslosen Personen zu 

Gute kommen, die im Auftrag des AMS an Schulungsmaßnahmen teilnehmen, die im Zeit-

raum ab 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2021 beginnen und mindestens vier Monate 

dauern. 

4. Zugang zum Bildungsbonus für Personen, deren Maßnahmen vor Oktober 2020 be-

gonnen haben und im Juli 2021 noch andauern 

§ 20 Abs. 7 und § 79 Abs. 175 AlVG, BGBl. I Nr. 158/2021, tritt mit 1. 10. 2021 in Kraft 

Diese Änderung eröffnet auch jenen Personen den Zugang zum Bildungsbonus, deren 

Maßnahmen bereits vor dem Oktober 2020 begonnen haben und im Juli 2021 noch andau-

ern. Das trifft insbesondere auf die länger andauernden Pflegekraftausbildungen zu. Ein 

Anspruch auf den Zusatzbeitrag zum Arbeitslosengeld muss gleichfalls als Voraussetzung 

für den Bildungsbonus bestehen.  

5. Verlängerung des Bildungsbonus  

§ 20 Abs. 7 AlVG, BGBl. I Nr. 216/2021, ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten 

Der Bildungsbonus wurde bis 31. 12. 2022 verlängert.  

1.16 Ausnahmen von Anrechnungen/Abschaffung des Partnerein-

kommens auf die Notstandshilfe 

1. Keine Anrechnung eines "Stiftungs-Stipendiums" auf die Notstandshilfe bei einer 

Maßnahme im Rahmen einer Arbeitsstiftung (Budgetbegleitgesetz 2003) 

§ 36 Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 1. 1. 2004 
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Seit 1. 1. 2004 sind bei Besuch von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gewährte Beihil-

fen und andere Zuwendungen, die zur Abdeckung schulungsbedingter Mehraufwendun-

gen dienen, auf die Notstandshilfe nicht anzurechnen. Da es in der Praxis regelmäßig vor-

kommt, dass Arbeitsuchende, die an einer Arbeitsstiftungsmaßnahme (z.B. Implacement-

stiftung) teilnehmen, bereits im Notstandshilfebezug stehen, war es nach bisheriger 

Rechtslage so, dass das vom Unternehmen, bei dem die Ausbildung durchgeführt wurde, 

bezahlte "Stiftungs-Stipendium" auf die Notstandshilfe anzurechnen war. Nunmehr ist 

klargestellt, dass ein solches "Stiftungs-Stipendium" zu keiner Kürzung der Notstandshilfe 

führt. 

2. Keine Anrechnung auf die Notstandshilfe bei Zuschüssen aus dem Sozial- und Weiter-

bildungsfonds gem. § 22a AÜG (Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie der EU 

2008/104/EG in nationales Recht) 

§ 36 Abs. 4 AlVG, BGBl. I. Nr. 98/2012, In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 

Der Sozial- und Weiterbildungsfonds kann, wenn keine Weiterbeschäftigung während der 

Stehzeiten erfolgt, auch finanzielle Zuschüsse an arbeitslos gewordene Personen vorse-

hen. Wenn diese Personen NH beziehen, würde dieser Zuschuss auf die Notstandshilfe an-

gerechnet. Mit dieser Klarstellung wurde festgelegt, dass finanzielle Zuschüsse des Sozial- 

und Weiterbildungsfonds auf die Notstandshilfe nicht anzurechnen sind. 

3. Abschaffung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe 

§ 36 AlVG, BGBl. I Nr.157/2017, In Kraft getreten mit 1. Juli 2018 

Laut Bericht der damaligen Bundesregierung zum Abbau von Benachteiligungen von 

Frauen wurde dokumentiert, dass sich die bisherige Regelung zur Einberechnung von Part-

ner- bzw. Partnerinneneinkommen in der Notstandshilfe ganz besonders negativ auf die 

eigenständige Absicherung von Frauen ausgewirkt hat. Daher wurde mit dieser Änderung 

die Anrechnung des Partner- bzw. Partnerinneneinkommens für die Berechnung der Höhe 

der Notstandshilfe abgeschafft. 

1.17 Verfügbarkeit und Feststellung der Arbeitsfähigkeit 

1. Einheitliche Voraussetzungen für Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

§§ 7 Abs. 3 und 33 Abs. 2 sowie Entfall des § 34 AlVG, BGBl. I Nr. 179/1999, In Kraft 

getreten mit 1. 8. 1999 

Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld ist, dass die Verfügbarkeit auf dem Ar-

beitsmarkt auch aufenthaltsrechtlich gegeben ist. Für den Bezug von Notstandshilfe nach 

Erschöpfen des Arbeitslosengeldanspruches sind außer Notlage keine zusätzlichen Vo-

raussetzungen mehr erforderlich. 

2. Verfügbarkeit während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld 

§ 7 Abs. 5 AlVG, BGBl. I Nr. 103/2001, In Kraft getreten mit 1. 1. 2002 
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9. Gesetzliche Klarstellung bezüglich der Verfügbarkeit zur Arbeitsvermittlung bei Per-

sonen, die wegen illegaler Ausländerbeschäftigung keine Beschäftigungsbewilligung 

erhalten 

§ 7 Abs. 3 Z 2 AlVG, BGBI. I Nr. 67/2013 im Rahmen des SRÄG 2013, In Kraft getreten 

mit 1. 7. 2013 

Die Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshof 2010/08/0207 vom 12. 9. 2012 hat zur Folge, 

dass Personen, für die wegen vorliegender illegaler Beschäftigung auf Grund des § 4 Abs. 

1 Z 3 AuslBG keine Beschäftigungsbewilligung erteilt werden darf, weiterhin als „verfüg-

bar“ im Sinne des AlVG gelten, trotzdem deren Arbeitslosigkeit nicht durch eine unselb-

ständige Beschäftigung beendet werden kann. Das widerspricht jedoch dem auch vom 

Verfassungsgerichtshof bestätigten Grundsatz, dass ein Anspruch auf eine Leistung aus 

der AlV voraussetzt, dass die Arbeitslosigkeit rechtlich zulässig beendet werden kann. Da-

her erfolgte eine gesetzliche Klarstellung, dass zwingende gesetzliche Hindernisse für die 

Aufnahme einer legalen unselbständigen Beschäftigung der Verfügbarkeit zur Arbeitsver-

mittlung und damit dem Anspruch auf Arbeitslosengeld (bzw. Notstandshilfe) entgegen-

stehen. 

10. Begrenzung der Ausnahme von der Arbeitsfähigkeit nach beruflicher Rehabilitation 

bei Anwartschaftserwerb durch versicherungspflichtige Beschäftigung auf 78 Wochen 

§ 7 Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 3/2013 im Rahmen des SRÄG 2012, mit 1. Jänner 2014 in 

Kraft getreten 

Wenn Arbeitslose berufliche Maßnahmen der Rehabilitation beendet haben und die An-

wartschaft danach ohne Berücksichtigung von Zeiten, die vor Ende dieser Maßnahme lie-

gen, erfüllen, kann von der Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit für eine Bezugsdauer von 

78 Wochen abgesehen werden. Da das AMS keine Möglichkeit hat, arbeitsunfähige Perso-

nen zu vermitteln, wird der Zeitraum, für den diese Ausnahme gilt, begrenzt. Die betroffe-

nen Personen haben die Möglichkeit, innerhalb von 78 Wochen – trotz mangelnder Ar-

beitsfähigkeit – wieder eine Beschäftigung zu finden. Dies gilt jedoch nur, wenn sie die 

pensionsrechtlichen Voraussetzungen für eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähig-

keit oder Erwerbsunfähigkeit nicht erfüllen. 

1.18 Veränderungen der Höhe und Dauer sowie bei Unterbrechung 

der Leistung 

1. Keine Aufwertung und Dynamisierung bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

§§ 19, 21, 36 Abs. 1 AlVG, BGBl. I Nr. 142/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2001 

Bei einer durchschnittlichen Verweildauer in der Arbeitslosigkeit von derzeit 123 Tagen 

stellen das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe Übergangsleistungen dar, die anders 
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– den Zeitraum der angehobenen Notstandshilfe bis längstens Dezember 2020 zu verlän-

gern. 

26. Verlängerung der Erhöhung der Notstandshilfe bis 31. 12. 2020  

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 

421/2020, mit 1.10.2020 in Kraft und mit 31.12.2020 außer Kraft getreten; § 1 und 2 der 

VO 

Der Anspruch auf die erhöhte Notstandshilfe wurde bis 31. Dezember 2020 verlängert.  

27. Verlängerung der Erhöhung der Notstandshilfe bis 31. März 2021 

BGBl. I Nr. 41/2021, ist mit 1. 1.2021 in Kraft und mit 31. 3. 2021 außer Kraft getreten, 

§ 81 Abs. 17 AlVG 

Der Anspruch auf die erhöhte Notstandshilfe wurde bis März 2021 verlängert. 

28. Verlängerung der Erhöhung der Notstandshilfe bis 30. Juni 2021 

BGBl. I Nr. 83/2021, ist mit 1. 4. 2021 in Kraft und mit Ende Juni 2021 außer Kraft ge-

treten, § 81 Abs. 17 AlVG 

Der Anspruch auf die erhöhte Notstandshilfe wurde bis 30. Juni 2021 verlängert. 

29. Verlängerung der Erhöhung der Notstandshilfe bis 30. September 2021 

BGBl. I Nr. 121/2021, ist mit 1. 7. 2021 in Kraft getreten und tritt mit Ende September 

2021 außer Kraft, § 81 Abs. 17 AlVG 

Der Anspruch auf die erhöhte Notstandshilfe wurde bis 30. September 2021 verlängert. 

1.19 Erweiterung des Versichertenkreises in die AlV (auch bezüglich 

der Definition der Arbeitslosigkeit), Meldepflicht für in die AlV neu 

einbezogene Versicherten 

1. Erweiterung des Versichertenkreises in die Arbeitslosenversicherung um Freie Dienst-

nehmer/Dienstnehmerinnen und Gleichstellung mit echten Dienstnehmern/Dienst-

nehmerinnen hinsichtlich des Versicherungsschutzes im Bereich der AlV 

§ 1 Abs. 8 – angefügt AlVG und, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

Abs. 8 wurde neu angefügt und freie Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen unterliegen, so-

fern sie ein die Geringfügigkeitsgrenze überschreitendes Einkommen erzielen, der Ar-

beitslosenversicherungspflicht. Versicherungspflichtige Beschäftigungszeiten als freier 

Dienstnehmer/Dienstnehmerin, die nach dem 31. 12. 2007 liegen, sind auf die Anwart-

schaft zu rechnen. Beschäftigungszeiten als freier Dienstnehmer/Dienstnehmerin vor dem 

1. 1. 2008 sind nicht anwartschaftsbegründend und können als arbeitslosenversicherungs-

freie Beschäftigungszeit nur zur Erstreckung der Rahmenfrist (maximal drei Jahre; seit 

2009: fünf Jahre) herangezogen werden. 
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Die für Dienstgeber/Dienstgeberin und selbständige Pecher/Pecherin bestehende Mittei-

lungsverpflichtung gegenüber dem zuständigen Träger der Sozialversicherung gilt auch 

für die neu in die Arbeitslosenversicherung einbezogenen Versicherten. 

1.20 Rahmenfristerstreckung 

1. Befristete Verlängerung der Rahmenfristerstreckung für die Anwartschaft auf Arbeits-

losengeld für die selbständig Erwerbstätigen (Sozialrechtsänderungsgesetz 2000) 

§§ 15 Abs. 5 und 80 Abs. 10 AlVG, BGBl. I. Nr. 92/2000, In Kraft getreten mit 1. 10. 2000 

Generell gilt, dass Zeiten einer Erwerbstätigkeit, die nicht der Arbeitslosenpflicht unterlie-

gen (z.B. eine Tätigkeit als AN in einem anderen Staat, mit dem kein einschlägiges Abkom-

men besteht oder als freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer) entweder gar nicht o-

der nur bis zum Ausmaß von höchstens 3 Jahren die Rahmenfrist erstrecken; die den Ar-

beitslosengeldanspruch auslösenden Beschäftigungszeiten müssen innerhalb dieser Rah-

menfrist liegen. Im Gegensatz dazu gilt für alle bis Ende 2003 geltend gemachten Arbeits-

losengeldansprüche, dass eine selbständige Erwerbstätigkeit bei Vorliegen einer Kranken-

versicherungspflicht nach dem BSVG oder GSVG die Rahmenfrist nicht nur für höchstens 

3 Jahre, sondern unbeschränkt verlängert. 

2. Verlängerung der Befristung der Rahmenfristerstreckung für die Anwartschaft auf Ar-

beitslosengeld für selbständig Erwerbstätige (Budgetbegleitgesetz 2003) 

§ 15 Abs. 5 AlVG und § 80 Abs. 10 AlVG, BGBl. I. Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 21. 

8. 2003 

Die unbefristete Rahmenfristerstreckung für Zeiten der selbstständigen Erwerbstätigkeit 

(bei Vorliegen einer Krankenversicherungspflicht nach dem BSVG oder dem GSVG) wird 

um ein Jahr (bis Ende 2004) verlängert. 

3. Verlängerung der Befristung der Rahmenfristerstreckung für die Anwartschaft auf Ar-

beitslosengeld für die selbständig Erwerbstätigen (Budgetbegleitgesetz 2005) 

§ 15 Abs. 5 AlVG und § 80 Abs. 10 AlVG, BGBl. I. Nr. 136/2004, In Kraft getreten mit 11. 

12. 2004 

Die unbefristete Rahmenfristerstreckung für Zeiten der selbstständigen Erwerbstätigkeit 

(bei Vorliegen einer Krankenversicherungspflicht nach dem BSVG oder dem GSVG) wurde 

um ein weiteres Jahr (bis Ende 2005) verlängert. 

4. Verlängerung der Befristung der Rahmenfristerstreckung für die Anwartschaft auf Ar-

beitslosengeld für die selbständig Erwerbstätigen 

§ 15 Abs. 5 AlVG und § 80 Abs. 10 AlVG, BGBl. I. Nr. 102/2005, In Kraft getreten mit 

17.8.2005 
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erworbenen Versicherungszeiten in der Arbeitslosenversicherung aufgrund einer Erstre-

ckung der Rahmenfrist zur Beurteilung der Anwartschaft auf Arbeitslosengeld herangezo-

gen. 

• Anmerkung: Voraussetzung dafür, dass dadurch ein Arbeitslosengeld-Anspruch erworben 

werden kann, ist nicht nur eine entsprechend lange arbeitslosenversicherungspflichtige 

Beschäftigung nach dem Integrationsjahr, sondern auch das Vorliegen einer Aufenthalts-

berechtigung, welche die Befugnis zur Arbeitsaufnahme einschließt. 

1.21 Anwartschaft 

1. Berücksichtigung von Zeiten in anderen EU-/EWR-Staaten bei der Anwartschaftser-

mittlung (Budgetbegleitgesetz 2003) 

Seit 1. 7. 2003 werden Beschäftigungszeiten in anderen EU-/EWR-Staaten nur noch auf die 

Anwartschaft in Österreich angerechnet, wenn vor der Antragstellung in Österreich we-

nigstens ein Tag arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung in Österreich nachge-

wiesen werden kann. Bis zum 30.6.2003 war diese Voraussetzung unter bestimmten Vo-

raussetzungen nicht erforderlich. Weiterhin nicht erforderlich ist das Vorliegen dieser Ein-

tages-Beschäftigung in Österreich für "echte" und "unechte" Grenzgängerinnen und 

Grenzgänger. 

2. Entfall der (beitragslosen) Anrechnung auf die Anwartschaft bei gleichzeitiger Inan-

spruchnahme von Leistungen aus der ALV (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§ 14 Abs.4 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Die Anrechnung eines auf das Ende des Dienstverhältnisses eines Arbeiters bzw. einer Ar-

beiterin folgenden Samstag oder Sonntag (an denen Arbeitslosengeld bezogen werden 

kann) auf die nächste Anwartschaft entfällt. 

3. Gleichbehandlung aller Versicherungszeiten durch Beseitigung der geringeren Anre-

chenbarkeit der versicherungspflichtigen Zeiträume von Strafgefangenen, die ihrer 

Arbeitspflicht nachkommen (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§ 66a Abs.2 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Die Vollziehung wird durch die unverminderte Anrechnung der versicherungspflichtigen 

Zeiträume auf die Anwartschaft von Strafgefangenen, die ihrer Arbeitspflicht nachkom-

men, vereinfacht und gleichzeitig der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung 

aller Versicherungszeiten entsprochen. 

4. Entfall der Parallelitätsprüfung und Neufassung der Regelung für Werkstuden-

ten/Werksstudentinnen 

§ 12 Abs. 4 und § 83 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

• Die verwaltungsaufwendige Überprüfung der Parallelität von Arbeit und Ausbildung ent-

fällt und wurde durch eine qualifizierte Anwartschaftsregelung ersetzt. Diese stellt sicher, 
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beitslosenversicherungspflicht. Dies gilt nicht mehr, wenn Häftlinge bereits einen An-

spruch auf eine Alterspension erworben oder das 60. Lebensjahr vollendet haben. Im letz-

ten Fall sind diese Zeiten auf die Anwartschaft, analog zu § 14 Abs. 4 lit. f AlVG, anzurech-

nen. Der Zeitraum der absolvierten Arbeitspflicht ist gemäß der Bestätigung der Justizver-

waltung zu berücksichtigen. Diese Bestätigung enthält den Zeitraum der absolvierten Ar-

beitspflicht sowie die Beitragsgrundlage des letzten Monats. 

8. Anrechnung von sonstigen Versicherungszeiten in der AlV auf die Anwartschaft, aller-

dings nur, wenn für diese Beiträge entrichtet wurden 

§ 14 Abs. 8 (neu angefügt) AlVG, BGBl. I Nr. 82/2008, In Kraft getreten mit 1. 7. 2008 

Durch die Ergänzung mit Abs. 8 wurde ausgeschlossen, dass bei der freiwilligen Arbeitslo-

senversicherung Versicherungszeiten, für die keine Beiträge entrichtet wurden, zu einem 

Leistungsanspruch führen können. 

9. Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die im Vollzug an Schulungs- oder Wieder-

eingliederungsmaßnahmen im Auftrag des AMS teilnehmen (bei elektr. Überwa-

chung) 

§ 12 Abs. 6 AlVG, BGBl. Nr. 64/2010, In Kraft getreten mit 1. 9. 2010 

Personen, die an Schulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen im Auftrag des AMS 

teilnehmen, gelten auch dann als arbeitslos – bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen 

bezüglich der Anwartschaft – wenn die Teilnahme an solchen Maßnahmen des AMS (teil-

weise) im Rahmen des Vollzugs einer Strafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten 

Hausarrest oder im Rahmen einer Untersuchungshaft durch Hausarrest nach § 173a der 

Strafprozessordnung 1975 erfolgt. Dadurch wurde die erforderliche gesetzliche Ausnahme 

vom Hinderungsgrund gem. § 12 Abs.3 lit. e AlVG geschaffen. 

1.22 Bereinigung des Leistungskatalogs 

Abschaffung der Sondernotstandshilfe 

Entfall des § 39 AlVG, BGBl. I Nr. 103/2001, In Kraft getreten mit 1. 1. 2002 

Im Zuge der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes durch das Kinderbetreuungsgeldgesetz, 

das für ab 1. Jänner 2002 geborene Kinder einen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für einen 

Elternteil bis zur Vollendung des 30. Lebensmonates und für beide Elternteile zusammen bis 

zur Vollendung des 36. Lebensmonates des Kindes bringt, wurde die Sondernotstandshilfe zur 

Betreuung dieser Kinder entbehrlich. Für vor dem 1. Juli 2000 geborene Kinder und für bereits 

zuerkannte Ansprüche bleibt sie bestehen (§ 80 Abs. 11 AlVG). 
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1.23 Pensionsversicherung 

1. Sicherung der Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung 

§ 34 AlVG, BGBl. I Nr. 101/2000, In Kraft getreten mit 1. 10. 2000 

Arbeitslose des Jahrganges 1940 (Männer) bzw. 1945 (Frauen), ab 2001 auch des Jahrgan-

ges 1941 (Männer) bzw. 1946 (Frauen) und ab 2002 auch des Jahrganges 1942 (Männer) 

bzw. 1947 (Frauen), die wegen der Berücksichtigung des Einkommens der Ehepartner (Le-

bensgefährten) mangels Notlage keine Notstandshilfe erhalten, erwerben für die Dauer 

der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen für die Notstandshilfe eine Ersatzzeit und eine 

Anspruchsvoraussetzung für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit in der Pensi-

onsversicherung. 

2. Gleichstellung ausländischer mit inländischen Pensionen (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§ 22 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Gleichstellung ausländischer Renten- und Pensionsleistungen mit inländischen Pensionen, 

wenn solche Leistungen der Höhe nach zumindest dem Ausgleichszulagenrichtsatz für Al-

leinstehende entsprechen. Es besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld und Übergangs-

geld bei Bezug einer ausländischen Renten- und Pensionsleistung. Hinsichtlich der Not-

standshilfe wurde bereits durch die Verordnung BGBl. II Nr. 490/2001 festgelegt, dass bei 

Bezug einer derartigen Leistung Notlage nicht anzunehmen ist. 

3. Beseitigung von Härtefällen beim Pensionsvorschuss (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§ 23 Abs.3 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Für gesundheitlich beeinträchtigte Personen, die eine Pensionsleistung beantragt haben, 

entfällt der Verlust der Leistung bei Krankenhausaufenthalt nach Ende des zeitlich befris-

teten Krankengeldbezuges sowie die Notwendigkeit der persönlichen Antragstellung. Bei 

Auslandsaufenthalten bis zu drei Monaten bleibt der Leistungsanspruch aufrecht, ohne 

dass ein aufwändiges Nachsichtsverfahren erforderlich ist, weil diese Personen nicht dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

4. Beitragszeiten in der Pensionsversicherung für arbeitslose Leistungsbezieherinnen 

und Leistungsbezieher 

§ 6 Abs. 2 Z 3 AlVG sowie § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b ASVG, BGBl. I Nr. 101/2000, In Kraft ge-

treten mit 1. 1. 2005 

Von der Pensionsharmonisierung erfasste Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosen-

geld (Notstandshilfe) und Weiterbildungsgeld erwerben Beitragszeiten in der Pensions-

versicherung in Höhe von 70 % der Bemessungsgrundlage für Arbeitslosengeld (bzw. Be-

zieher von Notstandshilfe 92 % davon). 

5. Beitragszeiten in der Pensionsversicherung für Arbeitslose ohne Leistungsanspruch 

§ 6 Abs. 2 Z 4 und § 34 AlVG sowie § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b ASVG, BGBl. I Nr. 101/2000, In 

Kraft getreten mit 1. 10. 2000 
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Im Paragrafen entfällt der Ausdruck „ärztliches“. Das war erforderlich, weil das Gutachten 

künftig sowohl ärztliche als auch berufskundliche Aspekte abdecken soll. Insbesondere bei 

Personen, die aus einem aufrechten Dienstverhältnis keinen Entgeltanspruch mehr haben 

und deren Krankengeldanspruch erschöpft ist, wird daher – etwa durch die Case Manager 

der Krankenversicherungsträger – darauf geachtet, dass die betroffenen Personen zeitge-

recht auf das Erfordernis der Untersuchung und auf den Umstand, dass die Gutachtenser-

stellung längere Zeit in Anspruch nehmen kann, hingewiesen werden. 

15. Soziale Absicherung für Personen im Wege eines Pensionsvorschusses 

§ 23 Abs. 4 und § 79 Abs. 138 AlVG, BGBl. I Nr. 139/2013 im Rahmen des 2. SVÄG 2013, 

rückwirkende In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 

Die Regelung dient der sozialen Absicherung von Personen, deren Entgeltanspruch aus ei-

nem aufrechten Dienstverhältnis sowie auf Krankengeld erschöpft ist oder in einer Heil- 

oder Pflegeanstalt untergebracht sind, und ein Gutachten betreffend Arbeitsunfähigkeit 

vom PV-Träger noch fehlt, weil diese sonst keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. 

Die betroffenen Personen erhalten durch diese Regelung einen Pensionsvorschuss, auch 

wenn Arbeitsunfähigkeit noch nicht festgestellt wurde. Ab 2014 wird mit einer raschen 

Feststellung der Arbeitsfähigkeit durch den PV-Träger gerechnet, sodass nur mehr Einzel-

fälle von dieser Regelung erfasst sein werden. 

16. Klarstellung bezüglich Gutachten bei Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit 

§ 23 Abs. 3 AlVG, BGBL. I Nr. 106/2015, In Kraft getreten mit 1. 1. 2016 

Mit dieser Ergänzung im Abs. 3 wurde gesetzlich klargestellt, dass bei Vorliegen eines ge-

richtlichen Gutachtens, auf Grund dessen das Arbeits- und Sozialgericht vom Vorliegen 

von Arbeitsunfähigkeit ausgeht, nicht mehr gilt, dass nur ein im Wege der Pensionsversi-

cherung erstelltes Gutachten maßgeblich ist. 

1.24 Krankenversicherung 

1. Neuregelung der Krankenversicherungsbeiträge 

§ 42 AlVG, BGBl. I Nr. 103/2001, In Kraft getreten mit 1. 1. 2002 

Wie für das Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz muss auch für 

Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz der Krankenversicherungsbeitrag 

in der Höhe des für Sachleistungen vorgesehenen Beitragssatzes geleistet werden. Der 

Aufwand der Krankenversicherungsträger für Geldleistungen wird auf der Grundlage einer 

Kostenrechnung abgegolten. Dadurch wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bei-

trags und Leistungsaufwand sichergestellt. Für die Jahre 2002 bis 2004 wurde ein Pau-

schalbetrag festgesetzt für Leistungen der Krankenversicherung nach dem Arbeitslosen-

versicherungsgesetz jeweils in der Höhe der Summe der im Jahr 2001 für Bezieherinnen 
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rung der neuen Leistungen, vorgenommen. Der Anspruch auf Krankengeld für die Bezie-

herinnen und Bezieher von Umschulungsgeld wurde durch den Verweis auf im § 6 Abs. 1 

AlVG aufgezählte Geldleistungen ausdrücklich klargestellt. 

13. Neuregelung hinsichtlich Zeiträumen, in denen Rehabilitationsgeld bezogen wurde  

§ 21 Abs. 2b AlVG, BGBl. I Nr. 29/2017, In Kraft getreten mit 1. 1. 2017 

• Zeiträume, in denen infolge einer Erkrankung nicht das volle Entgelt bezogen wurde, blei-

ben bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes im Regelfall außer Betracht. Nunmehr gilt 

mit der Neuregelung, dass Zeiträume, in denen Rehabilitationsgeld bezogen wurde, wie 

Zeiträume zu behandeln sind, in denen infolge Erkrankung nicht das volle Entgelt bezogen 

wurde. 

• Die Neuregelung soll Härtefälle nach Ausübung arbeitslosenversicherungspflichtiger Be-

schäftigung in einem zeitlichen Nahebereich zum Bezug von Rehabilitationsgeld vermei-

den. 

14. Regelung hinsichtlich Zeiträumen, in denen Wiedereingliederungsgeld bezogen wird 

§ 21 Abs. 2a, BGBl. I Nr. 30/2017 im Rahmen des Wiedereingliederungsteilzeitgesetzes, 

In Kraft getreten mit 1. 7. 2017 

Zur Vermeidung von Nachteilen für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer sind die Zeiträume des Wiedereingliederungsgeldbezuges wie Zeiträume, in denen 

wegen Erkrankung nicht das volle Entgelt bezogen wurde, bei der Bemessung des Arbeits-

losengeldes außer Betracht zu lassen. 

1.25 Kranken- und Pensionsversicherung bei Familienhospizkarenz, 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 

1. Sozialrechtliche Absicherung bei Familienhospizkarenz  

§§ 29 bis 32 AlVG, BGBl. I Nr. 89/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Für Zeiten der Sterbebegleitung eines nahen Verwandten oder der Begleitung eines 

schwerst erkrankten Kindes wird für arbeitslosenversicherte Arbeitnehmer/Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitslose eine sozialrechtliche Absicherung in der Krankenversicherung bzw. 

ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge sowie in der Pensionsversicherung bzw. 

die Berücksichtigung als ruhegenussfähige Dienstzeit für den Anspruch auf Versorgungs-

leistungen geschaffen.  

2. Ausdehnung des Zeitraumes zur Begleitung schwersterkrankter Kinder auf bis zu neun 

Monate (Familienhospizkarenz)  

§ 32 Abs. 1 AlVG, BGBl. I Nr. 36/2006 vom März 2006, rückwirkend mit 1. 1. 2006 in 

Kraft getreten 

Die Höchstdauer der Familienhospizkarenz von Arbeitslosen (diese müssen sich schriftlich 

bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle vom Bezug des AlG oder der NH abmelden 
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1.26 Übergangsleistungen 

1. Einführung neuer Leistungen in der Arbeitslosenversicherung zur materiellen Absiche-

rung für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Budgetbegleitgesetz 2003) 

BGBl. I Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 1. 1. 2004 

• Übergangsgeld nach Altersteilzeit - § 39 AlVG 

Diese neue Leistung gilt ab 1. 1. 2004. Sie wurde als Auffangnetz für jene Arbeitsuchenden 

geschaffen, die wegen der Anhebung des Pensionsalters nach Ende der vereinbarten Al-

tersteilzeitregelung die Pension nicht wie geplant antreten können und denen auch eine 

Verlängerung der Altersteilzeit nicht offensteht. Anspruch darauf haben jene Personen, 

− die nach Beendigung der Altersteilzeit arbeitslos sind; 

− deren Altersteilzeit im zweiten bis vierten Quartal 2003 begonnen hat und die wegen 

Erhöhung des frühest möglichen Pensionsanfallsalters nicht unmittelbar nach Been-

digung ihres Dienstverhältnisses in Pension gehen können, sowie 

− auch jene Personen, für die der/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin kein Altersteilzeitgeld 

erhalten hat, weil das verminderte Entgelt über der Höchstbeitragsgrundlage lag. 

• Übergangsgeld - § 39a AlVG 

Diese neue Leistung gilt ab 1. 1. 2004 und wurde als Überbrückung für jene Personen ge-

schaffen, die keine Beschäftigung mehr haben und die zwischen 2004 und 2006 wegen der 

Abschaffung der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit bzw. wegen der Anhebung 

des Pensionsalters (Männer 61,5, Frauen 56,5) noch nicht in Pension gehen können. 

− Ausbezahlt wird das Übergangsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes plus 25 % Zu-

schlag und anspruchsberechtigt sind jene Personen, die mindestens 52 Wochen in den 

letzten 15 Monaten arbeitslos waren. 

− Eine (durch den Bezug von Arbeitslosengeld) verbrauchte Anwartschaft kann für den 

Anspruch auf Übergangsgeld neuerlich herangezogen werden. Gewährt wird das 

Übergangsgeld auch bei einer sogenannten "kleinen Anwartschaft" (28 Wochen ar-

beitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung in den letzten 52 Wochen). Die An-

wartschaft ist auch erfüllt, wenn in den letzten 25 Jahren 780 Wochen arbeitslosenver-

sicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, wobei anwartschaftsbegründende Zei-

ten wie z.B. krankenversicherungspflichtige Zeiten nach Ende der Arbeitslosenversi-

cherungspflicht eingerechnet werden sowie Kinderbetreuungszeiten bis zum 15. Le-

bensjahr rahmenfristerstreckend wirken. 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, BGBl. II Nr. 408/2006, 

In Kraft getreten mit 1. 1. 2007 
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Mit dieser Verordnung wurde für die Jahre 2007 bis 2009 vom Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit aufgrund des § 39a Abs. 7 des AlVG der Zugang zu dieser Leistung 

verlängert. 

2. Anspruch auf Übergangsgeld nur bis zum Erreichen des Regelpensionsalters (Arbeits-

marktreformgesetz 2004) 

§ 33 Abs. 1 und 4 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Es erfolgte eine Klarstellung, dass der Anspruch auf Übergangsgeld spätestens nach Errei-

chen des Regelpensionsalters endet. Sofern in Einzelfällen zum Zeitpunkt der Erreichung 

des Regelpensionsalters noch kein Pensionsanspruch vorliegt, wird bei Notlage eine sozi-

ale Absicherung durch die Notstandshilfe möglich sein. 

3. Ausdehnung der Zugangsregelung für das Übergangsgeld auf die Jahre 2007 bis 2009 

§ 39 a Abs. 7 AlVG, BGBl. II Nr. 408/2006, In Kraft treten mit 1. 1. 2007 

Mit dieser Verordnung wurde nunmehr für Personen, die keine Beschäftigung mehr haben 

und die zwischen 2007 und 2009 wegen der Abschaffung der vorzeitigen Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit bzw. wegen der Anhebung des Pensionsalters (Männer 61,5, Frauen 56,5) 

noch nicht in Pension gehen können, der Zugang zum Übergangsgeld ermöglicht. 

4. Übergangsgeld: Verlängerung mit Einschleifregelung ab 2011 bis 2015 

§ 39a AlVG, BGBl. I Nr. 90/2009, In Kraft treten mit 1. 9. 2009 

Bei der mit BGBl. II Nr. 408/2006 geschaffenen Ausdehnung der Zugangsregelung für das 

Übergangsgeld bis zum Jahr 2009 wurde noch davon ausgegangen, dass spätestens 2010 

eine verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften und damit auch wesentlich verbesserte Be-

schäftigungsaussichten für ältere Arbeitnehmer bestehen werden. Aufgrund der beste-

henden Krise wurde nunmehr die Möglichkeit geschaffen, auch noch im Jahr 2010 – wie 

bisher - Übergangsgeld zu beziehen und ab 1. Jänner 2011 wird eine Einschleifregelung 

gelten. 

5. Übergangsgeld nach Altersteilzeit: Schließung von Lücken zwischen Ende der Alters-

teilzeit und frühestmöglichem Pensionsantritt 

§ 39 AlVG, BGBl. I Nr. 35/2012 – 2. Stabilitätsgesetz, In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 

Durch das Übergangsgeld nach Altersteilzeit werden in Einzelfällen auf Grund der Ände-

rungen im Pensionsrecht mögliche, zum Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitver-

einbarung nicht vorhersehbare Lücken zwischen Ende der Altersteilzeit und frühestmögli-

chem Pensionsantritt - falls der Arbeitgeber eine Verlängerung der Altersteilzeitvereinba-

rung ablehnt - geschlossen werden. Mit dieser Regelung werden besondere Härtefälle ver-

mieden. 

6. Aufhebung der Regelung des § 39a AlVG (Übergangsgeld)  

§ 39a AlVG ist gemäß § 80 Abs. 17 AlVG, BGBl. I Nr. 216/2021, mit Ablauf des 31. 12. 

2021 außer Kraft getreten 
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Die Regelung des § 39a AlVG hat keinen Anwendungsbereich mehr, da die letzte Bezugs-

möglichkeit für das Übergangsgeld nach § 39a Abs. 7 im Jahr 2018 ausgelaufen ist. Diese 

Regelung wurde aufgehoben und der § 39a samt Überschrift ist daher mit Ende Dezember 

2021 außer Kraft getreten.  

7. Einmalzahlung auf Grund der COVID-19-Krise für Personen, die in den Monaten Mai 

bis August 2020 mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen 

haben 

§§ 6 und 66 AlVG, BGBl. I Nr. 71/2020, In Kraft getreten mit 1. 9. 2020 

Personen, die in den Monaten Mai bis August 2020 mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld 

oder Notstandshilfe bezogen haben, erhalten zur Abdeckung des Sonderbedarfs aufgrund 

der COVID-19-Krise eine Einmalzahlung in der Höhe von 450 Euro. Die Leistung muss nicht 

durchgehend bezogen worden sein. Unterbrechungen durch kurzfristige Beschäftigungen 

oder Krankenstände schaden nicht. Tage, für die der Leistungsbezug gesperrt wurde, zäh-

len nicht zu den 60 Tagen des Bezuges.  

8. Weitere Einmalzahlung auf Grund der COVID-19-Krise für Personen, die in den Mona-

ten September bis November 2020 Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen ha-

ben 

§§ 41 Abs. 5 und 66 Abs. 2 und Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 130/2020, ist mit 1. 10. 2020 in 

Kraft getreten 

• § 66 Abs. 2 AlVG: Die Einmalzahlung zur Abdeckung des Sonderbedarfs aufgrund der CO-

VID-19-Krise ist gestaffelt. Je nach Dauer der Arbeitslosigkeit wurden zwischen € 150 bei 

Vorliegen von mindestens 15 Bezugstagen, € 300 bei 30 Bezugstagen und € 450 bei 45 Be-

zugstagen ausgezahlt.  

• § 41 Abs. 5 AlVG: Auch Arbeitslose, die Krankengeld beziehen, konnten diese Einmalzah-

lung erhalten. Auch hier gibt es eine Staffelung: € 150 bei Vorliegen von mindestens 47 

Bezugstagen, € 300 bei 62 Bezugstagen und € 450 bei 77 Bezugstagen.  

9. Einmalzahlung im Jahr 2022 auf Grund der COVID-19-Krise für Personen, die in den 

Monaten November bis Dezember 2021 Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezo-

gen haben 

§§ 41 Abs. 6 und 66 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 216/2021, sind mit 1. 1. 2022 in Kraft ge-

treten 

• § 66 Abs. 3 AlVG: Personen, die in den Monaten November bis Dezember 2021 mindes-

tens 30 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, erhalten zur Abde-

ckung des Sonderbedarfs aufgrund der COVID-19-Krise eine Einmalzahlung in der Höhe 

von € 150,-.  

• § 41 Abs. 6 AlVG: Personen, die in den Monaten November bis Dezember 2021 für min-

destens 32 Tage im Anschluss an Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe Krankengeld bezo-

gen haben, erhalten zur Abdeckung des Sonderbedarfs aufgrund der COVID-19-Krise eine 

Einmalzahlung in der Höhe von € 150,-.  
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1.27 Zumutbarkeit 

1. Modernisierung der Zumutbarkeitsbestimmungen (Arbeitsmarktreformgesetz) 

BGBl. I Nr. 77/2004 - Umsetzung der Sozialpartnereinigung, In Kraft getreten mit 1. 1. 

2005 

• Zumutbare Wegzeit zum Arbeitsplatz - § 9 Abs. 2 AlVG 

Die zumutbare Wegzeit zum Arbeitsplatz soll grundsätzlich nicht mehr als ein Viertel der 

durchschnittlichen täglichen Normalarbeitszeit betragen (zwei Stunden täglich bei einer 

Vollarbeitszeit ist zumutbar; eine wesentlich längere Wegzeit - z. B. drei Stunden - ist nur 

bei Vorliegen besonderer Umstände zumutbar.). Bei Teilzeitarbeit ist eine Wegzeit von 

eineinhalb Stunden (hin- und zurück) zumutbar, wenn die Wochenarbeitszeit mindestens 

20 Stunden beträgt. 

• Berufs- und Entgeltschutz während der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld - § 9 Abs. 3 

AlVG 

Der Berufsschutz wurde mit 100 Tagen festgelegt und durch einen individuellen Entgelt-

schutz ergänzt. Das Entgelt aus der angebotenen Beschäftigung darf während der ersten 

120 Tage des Arbeitslosengeldbezuges nicht weniger als 80 % und für die restliche Dauer 

des Arbeitslosengeldanspruchs nicht weniger als 75 % des der Bemessungsgrundlage für 

das ALG zu Grunde liegenden Entgelts betragen. Dieser Entgeltschutz gilt für eine Voll-

zeitstelle, wenn auf einen Arbeitsplatz in einem anderen Beruf verwiesen wird und bei An-

gebot einer Teilzeitstelle unabhängig davon, in welchem Beruf die Stelle angeboten wird. 

Nach Teilzeitbeschäftigung in wesentlichem Umfang (mindestens die Hälfte der Zeit mit 

weniger als ¾ der Normalarbeitszeit beschäftigt) beträgt der Entgeltschutz 100 %. 

• Neuregelung der Sanktionen bei mangelnder Arbeitswilligkeit - § 10 AlVG 

Die Erhöhung der Mindestdauer des Anspruchsverlustes bei wiederholter Verweigerung 

einer zumutbaren Beschäftigung von sechs auf acht Wochen gilt bis zum Erwerb einer 

neuen Anwartschaft. Um den Missbrauch des besonderen Entgeltschutzes nach Teilzeit-

beschäftigung zu verhindern, erfolgt eine Erhöhung um weitere zwei Wochen bei unwah-

ren Angaben über Umfang und Ausmaß von Teilzeitbeschäftigungen zur Begründung ei-

nes besonderen Entgeltschutzes. 

2. Zumutbarkeit von Beschäftigungen, die durch vom AMS beauftragte Dienstleis-

ter/Dienstleisterinnen vermittelt werden 

§ 9 Abs. 1 und 2 AlVG, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

• Im Abs. 1 wurde im Hinblick auf die Erweiterung des Versichertenkreises (freie Dienstneh-

mer/Dienstnehmerinnen bzw. ab 2009 selbständig Erwerbstätige) klargestellt, dass die 

Annahme eines Beschäftigungsangebotes als freier Dienstnehmer/Dienstnehmerin bzw. 

als selbständig Erwerbstätiger/Erwerbstätige wie bisher nur auf freiwilliger Basis erfolgen 

soll und keiner Sanktion bei Nichtannahme oder Vereitelung der Annahme einer Beschäf-
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§ 10 Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 3/2012 im Rahmen des SRÄG 2012, In Kraft getreten mit 

1. Jänner 2014 

• Mit dieser Regelung wurde eine klare Trennung der Konsequenzen zwischen Verhaltens-

weisen, die ohne Zweifel eine Sanktion gem. § 10 Abs.1 AlVG rechtfertigen würden, ge-

setzlich verankert, da durch das Versäumen einzelner Kurstage der Erfolg einer Maß-

nahme gefährdet wird. 

• Daher gilt nunmehr, dass bei unbegründeter Nichtteilnahme an Schulungen für versäumte 

Tage keine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung gebührt, außer wenn dies durch 

zwingende Gründe gerechtfertigt ist (unabdingbare Behördentermine, bedeutende fami-

liäre und nachweisbare Ereignisse, wie z.B. Verehelichung eines Kindes). 

1.28 Geltendmachung 

1. Modernisierung der Antragstellungs- und Geltendmachungsregelungen zur Förde-

rung einer frühzeitigen Meldung der Arbeitslosigkeit (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§§ 17 und 46 Abs. 1 und 5 bis 7 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 1. 2005 

Die Regelungen über die Geltendmachung des Anspruches auf ALG wurden modernisiert. 

Es wurden die erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine elektronische Meldung und 

Antragsübermittlung zu ermöglichen. Am Erfordernis der persönlichen Geltendmachung 

beim AMS wird aber weiterhin festgehalten, da zumindest eine persönliche Vorsprache 

zur Klärung der Anspruchsvoraussetzungen unverzichtbar ist. Bei der Antragsabgabe und 

der Wiedermeldung nach einer kurzen Leistungsunterbrechung kann die Regionale Ge-

schäftsstelle von einer persönlichen Vorsprache absehen. 

2. Ermöglichung einer Ermächtigung der LGS an die zuständige regionale Geschäftsstelle 

im Zusammenhang mit der Zuerkennung von ALG und NH 

§ 17 Abs. 3 – neu AlVG, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

Mit Abs. 3 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die zuständige Landesgeschäftsstelle 

die zuständige regionale Geschäftsstelle ermächtigen kann, das Arbeitslosengeld oder – 

auf Grund des Verweises im § 38 AlVG – auch die Notstandshilfe rückwirkend anzuerken-

nen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen ein Amtshaftungsanspruch gerechtfertigt er-

scheint. Aufwendige Amtshaftungsverfahren sollen damit auf strittige Fälle beschränkt 

bleiben. Voraussetzung für eine Verfügung der Landesgeschäftsstelle muss ein nachvoll-

ziehbares und schlüssig dokumentiertes fehlerhaftes Verhalten von AMS-Mitarbeiter/in-

nen sein, aufgrund dessen eine (zeitgerechte) Antragsausgabe oder Wiedermeldung im 

Sinne des § 46 Abs. 5 AlVG unterblieben ist. 

3. Elektronische Geltendmachung von Ansprüchen 

§ 17 AlVG sowie § 46 AlVG, BGBl. I Nr. 5/2010, In Kraft getreten mit 1. 7. 2010 und BGBl. 

I Nr. 63/2010, In Kraft getreten mit 1. 8. 2010 
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Die neuen Regelungen dienen der Vereinfachung und Klarstellung. 

• Mit BGBl. I Nr. 5/2010 wurden Regelungen für die elektronische Geltendmachung von An-

sprüchen und Änderungen im Bereich der Wiedermeldungen kundgemacht. 

• Mit BGBl. I Nr. 63/2010 wurde die Regelung der Geltendmachung eines Anspruchs auf 

elektronische Weise im Wege eines sicheren eAMS-Kontos verankert. Im Falle einer elekt-

ronisch erfolgten Geltendmachung ist innerhalb von 10 Tagen nach der Geltendmachung 

eine persönliche Vorsprache der Arbeit suchenden Person beim AMS erforderlich, um die 

Leistung ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung zu gewähren. In Einzelfällen kann von 

einer persönlichen Vorsprache abgesehen werden. Mit der Novelle wurde auch klarge-

stellt, dass die gleiche Vorgangsweise auch im Falle einer (nach § 17 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 3 

in Verbindung mit § 46 Abs.1 AlVG) beim AMS vor Eintritt der Arbeitslosigkeit erfolgten 

Arbeitslosenmeldung gilt. 

1.29 Beitragsrückerstattung und Rückforderung der Leistung bzw. 

auch Ausnahmen von Rückforderungen 

1. Möglichkeit der Rückerstattung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung (Arbeits-

marktreformgesetz) 

§ 45 AlVG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 1. 2005 

Bei Überschreitungen der Höchstbeitragsgrundlage in der Arbeitslosenversicherung auf-

grund mehrerer versicherungspflichtiger Beschäftigungen ist es seit 1. 1. 2005 möglich, auf 

Antrag eine Rückerstattung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung wie in der Kran-

kenversicherung und Pensionsversicherung zu erhalten. 

2. Möglichkeit der Rückforderung von zu Unrecht bezogenem Weiterbildungsgeld 

§ 26 Abs. 7 AlVG, BGBl. I Nr. 111/2010 – Budgetbegleitgesetz 2011, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2011 und gilt für Zeiträume des Bezugs von Weiterbildungsgeld nach Ablauf 

des 31. 12. 2010 

Mit der Neuregelung erfolgte hinsichtlich der Beurteilung von Rückforderungen im Zu-

sammenhang mit einer selbständigen Erwerbstätigkeit eine Anpassung an die Regelun-

gen des ALG. Die dort geltende Regelung, die eine vom Verschulden unabhängige Rück-

forderung der bezogenen Leistung vorsieht, wenn sich aufgrund eines nachträglich vorge-

legten Einkommensteuer- oder Umsatzsteuerbescheides ergibt, dass die Leistung zu Un-

recht bezogen wurde, gilt auch für das Weiterbildungsgeld. 

3. Rückerstattung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung (wenn aufgrund des § 1 

Abs. 2 lit. e AlVG keine Arbeitslosenversicherungspflicht mehr besteht) 

§ 45 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 35/2012 – 2. Stabilitätsgesetz, In Kraft getreten mit 1. 1. 

2013 
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8. Verlängerung der Erleichterung für den Bezug von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) 

für selbständig Erwerbstätige während der COVID-19-Krise bis Juni 2021 

§ 12 Abs. 2a AlVG; BGBl I Nr. 41/2021, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft mit 30.6. 2021 außer 

Kraft getreten 

Diese Regelung wurde bis 30. 6. 2021 verlängert. 

9. Verlängerung der Erleichterung für den Bezug von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) 

für selbständig Erwerbstätige während der COVID-19-Krise bis 31. 12. 2021 

§ 12 Abs. 2a AlVG; BGBl I Nr.117/2021, ist mit 1. 7. 2021 in Kraft getreten und tritt mit 

31. 12. 2021 außer Kraft 

Diese Regelung wurde bis 31. 12. 2021 verlängert. 

10. Verlängerung der Erleichterung für den Bezug von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) 

für selbständig Erwerbstätige während der COVID-19-Krise bis 31. 3. 2022 

§ 12 Abs. 2a AlVG, BGBl. I Nr. 216/2021, ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten 

Diese Regelung wurde bis 31. 3. 2022 verlängert. 

1.30 Schaffung von Rechtssicherheit in der AlV durch klare Verjäh-

rungsregelungen 

Bisher gab es in der Arbeitslosenversicherung keine einheitlichen Verjährungsregelungen. Per-

sonen, die einmal Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, deren Ausmaß mit-

tels Bescheid festgestellt wurde, konnten daher noch viele Jahre danach eine Neuberechnung 

ihrer Ansprüche verlangen. 

Mit BGBl I Nr. 38/2017 im Rahmen des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2017 

(SVÄG 2017), wurden in der Arbeitslosenversicherung zur Schaffung von Rechtssicherheit 

nun klare Verjährungsregelungen verankert.  

• § 24 Abs. 2 und § 25 Abs. 6 AlVG, ist mit 1. Mai 2017 in Kraft getreten und gilt nur für 

nach dem Ablauf des 30. April 2017 gestellte Anträge auf Berichtigung oder Nachzah-

lung: 

Für länger zurückliegende Ansprüche auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung gilt 

nun eine generelle Verjährungsfrist von drei Jahren, nach deren Ablauf eine Änderung 

nicht mehr möglich ist, weder zu Gunsten noch zu Lasten der Leistungsbezieherin-

nen/bzw. -bezieher. Bei Anträgen von Leistungsbeziehenden gilt die Verjährungsfrist für 

Zeiträume, die länger als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen und da-

mit, unabhängig von der Erledigungsdauer gelten. Bei Nichtvorlage erforderlicher Nach-

weise durch die arbeitslose Person ist eine Verlängerung der Frist für den Widerruf bzw. 

die Rückforderung erforderlich, damit ein Widerruf oder eine allfällige Rückforderung 
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nicht durch Verzögerung der Vorlage von Nachweisen (z.B. Steuerbescheide), die das Ar-

beitsmarktservice zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Anspruches benötigt, vereitelt 

werden kann. Ebenso wird die Frist verlängert, wenn eine Vorlage von Nachweisen nicht 

früher möglich ist, etwa, weil der maßgebliche Steuerbescheid noch nicht erlassen wurde. 

Für vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen gestellte Anträge auf Berichtigung o-

der Nachzahlung gilt weiterhin die bisherige Rechtslage. 

• § 39b Abs. 1 und 2 AlVG, rückwirkend mit 1. 1. 2017 in Kraft getreten: 

Die Regelung über den Anspruch auf Umschulungsgeld nach dem AlVG wurde an die 

neuen Bestimmungen über den Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation bei (drohen-

der) Invalidität oder Berufsunfähigkeit angepasst. 

• § 47 Abs. 1 AlVG, mit 1. 5. 2017 in Kraft getreten und gilt nur für Ansprüche, die nach 

Ablauf des 30. 4. 2017 mit Bescheid oder Mitteilung erledigt werden: 

Nunmehr müssen alle Mitteilungen über die Zuerkennung einer Leistung aus der Arbeits-

losenversicherung einen Hinweis enthalten, dass die bezugs-berechtigten Personen, wenn 

sie mit der zuerkannten Leistung nicht einverstanden sind, binnen drei Monaten nach Zu-

stellung der Mitteilung einen Bescheid über den Leistungsanspruch verlangen können. 

Eine ähnliche Vorgangsweise ist derzeit bereits bei der Einstellung von Leistungen vorge-

sehen. Nach Ablauf dieser Frist liegt, wenn kein Bescheid verlangt wird, eine entschiedene 

Sache vor. Für vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen gestellte Bescheide und 

Mitteilungen gilt weiterhin die bisherige Rechtslage. 

1.31 Gebührlichkeit von Zuschlägen und Zusatzbeträgen 

1. Änderung der Regelungen für Familienzuschläge für Kinder und Ehegatten (Lebens-

gefährten 

§ 20 Abs. 2 und 3 sowie Entfall des Abs. 5 AlVG, BGBl. I Nr. 104/2007, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2008 

Die Feststellung, ob Familienzuschläge gebühren, war für das AMS mit einem hohen Auf-

wand verbunden. Durch die Neuregelung wurde eine wesentliche Vereinfachung erzielt, 

da das AMS durch eine EDV-technische Abfrage feststellen kann, ob für ein Kind Anspruch 

auf Familienbeihilfe besteht. Eine Einkommensprüfung bei für Kinder gewährten Famili-

enzuschlägen entfällt. Eine Einkommensprüfung ist daher nur mehr bei Ehegatten bzw. 

Lebensgefährten erforderlich, wenn mindestens eine Familienbeihilfe für ein Kind zusteht. 

Sind in Einzelfällen beide Eltern arbeitslos und tragen wesentlich zum Unterhalt des Kin-

des bei, können nunmehr beide Elternteile einen Familienzuschlag für dasselbe Kind er-

halten und die aufwendigen Überprüfungen fallen weg. 

2. Klarstellung hinsichtlich der Regelung für den Familienzuschlag 

§ 20 Abs. 3 AlVG, BGBl. I Nr. 82/2008, In Kraft getreten mit 1. 7. 2008 
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1.32 Bezeichnungsänderungen 

1. Änderung im Zusammenhang mit der Bezeichnungsänderung von „Insolvenz-Ausfall-

gelt“ auf „Insolvenz-Entgelt“ 

§ 16 Abs. 2 AlVG, BGBl. I Nr. 82/2008, In Kraft getreten mit 1. 7. 2008 

Im Abs. 2 wird der Ausdruck „Insolvenz-Ausfallgeld“ durch den Ausdruck „Insolvenz-Ent-

gelt“ und der Ausdruck „Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds“ durch den Ausdruck „Insolvenz-Ent-

gelt-Fonds“ ersetzt. 

2. Änderungen im Zusammenhang mit der Strukturreform der Sozialversicherung – Or-

ganisatorische Änderungen in der Sozialversicherung  

• § 3 Abs. 3,5,6 und 8 letzter Satz AlVG, § 21 Abs. 1 AlVG, § 23 Abs. 7 AlVG, § 29 Abs. 5 

AlVG, § 32 Abs.5 AlVG, § § 40 Abs. 1 AlVG, § 44 Abs.2 AlVG, § 51 Abs. 4 AlVG, § 66a Abs. 

6 erster Satz AlVG, § 69 Abs. 1 zweiter Satz und § 79 Abs. 164 AlVG, BGBl. I. Nr. 

100/2018 im Rahmen des Sozialversicherungs-Organisationsgesetzes (SV-OG), In 

Kraft getreten mit 1. 1. 2020 

An die Stelle der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft tritt die Sozial-

versicherungsanstalt der Selbständigen, an jene der Gebietskrankenkassen die Österrei-

chische Gesundheitskasse und an jene des Hauptverbandes der österreichischen Sozial-

versicherungsträger der Dachverband der Sozialversicherungsträger.  

• § 3 Abs. 8 zweiter Satz AlVG, § 14 Abs. 3 AlVG, § 15 Abs. 6 AlVG, § 16 Abs. 5 erster Satz 

AlVG, § 42 Abs. 4 AlVG, § 43a Abs. 1 AlVG, § 54 AlVG, § 66a Abs. 4,5 und 6 AlVG, § 69 

Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 6 AlVG, § 78 und § 79 Abs. 163 AlVG und § 80 Abs. 15 AlVG, 

BGBl. I Nr. 100/2018, In Kraft getreten mit 8. 1. 2018 

Mit diesen Änderungen wurde eine Anpassung unterschiedlicher früherer Bezeichnungen 

an die seit 8. Jänner 2018 geltenden aktuellen Bezeichnungen des Bundesministerienge-

setzes vorgenommen. Im § 80 Abs. 15 AlVG erfolgte auch eine Anpassung an § 675 Abs. 15 

ASVG (Erlassung der Verordnung im Einvernehmen mit dem BMF).  

• §§ 31 Abs. 3 und 40 Abs. 2 AlVG, BGBl. I Nr. 100/2018, In Kraft getreten mit 1. 1. 2020 

An die Stelle der Betriebskrankenkassen (diese wurden aufgelöst) treten zum Teil betrieb-

liche Gesundheitseinrichtungen, die keine Krankenversicherungsträger sind. Für die Kran-

kenversicherung arbeitsloser Personen ist nunmehr ausschließlich die Österreichische Ge-

sundheitskasse zuständig.   

1.33 Anpassungen des AlVG aufgrund der Schaffung des neuen Ein-

getragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) 

Anpassungen des AlVG aufgrund der Schaffung des Rechtsinstituts von eingetragenen 

Partnerschaften durch das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) 
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§ 12 Abs. 3. lit. d, § 12 Abs. 6 lit. d, § 20 Abs. 3, § 34, § 36 Abs. 2, § 36 Abs. 3 lit. B, § 36 Abs. 

3 lit. b lit. a und § 36 Abs. 3 lit. b, lit. d, BGBl. I Nr. 135/2009, In Kraft getreten mit 1. 1. 2010 

Durch die Schaffung des Rechtsinstituts von eingetragenen Partnerschaften durch das EPG 

mit 1. Jänner 2010 wurden im AlVG in den obgenannten Paragrafen entsprechende Anpassun-

gen vorgenommen. In der Arbeitslosenversicherung sind daher künftig jene Normen, die an 

die Ehe anknüpfen, auch für eingetragene Partnerschaften entsprechend anzuwenden. 

1.34 Zuständigkeit des AMS/Haushaltsabfragen des AMS im 

ZMR/Ermöglichung des AMS zur Durchführung von Transparentpor-

talabfragen 

1. Neuregelung der Zuständigkeit des AMS bei Arbeitslosigkeit 

§ 44 Abs. 1 AlVG, BGBl. I Nr. 122/2011, In Kraft getreten mit 1. 1. 2012 

Nach einer Auslegung der (bisherigen) Bestimmungen des § 44 Abs.1 AlVG durch den 

VwGH, richtet sich die örtliche Zuständigkeit immer nach dem aktuellen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort. Bei Wechsel des Wohnsitzes oder eines Aufenthalts nach 

Beendigung der Arbeitslosigkeit wird dadurch eine AMS-Geschäftsstelle zuständig, die zu-

vor nicht mit dem Leistungsbezug befasst war. Durch die Änderung wurde gewährleistet, 

dass die zuletzt während der Arbeitslosigkeit zuständige und daher mit dem Fall vertraute 

regionale Geschäftsstelle des AMS so lange zuständig bleibt, bis auf Grund einer neuerli-

chen Arbeitslosigkeit eine andere Geschäftsstelle für die Betreuung und Verfahrensab-

wicklung zuständig wird. 

2. Ergänzung der Zuständigkeitsregelung 

§ 44 Abs. 1 Z 2 AlVG, BGBl. I Nr. 3/2013 im Rahmen des SRÄG 2012, In Kraft getreten 

mit 1. 1. 2014 

Da die Zuständigkeitsregelung nicht nur für arbeitslose Personen gilt, wird die Bestim-

mung entsprechend ergänzt durch den Ausdruck „der arbeitslosen, beschäftigten oder ka-

renzierten Person“. 

3. Haushaltsabfrage des AMS im Zentralen Melderegister 

§ 69 Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 31/2017, In Kraft getreten mit 1. 1. 2017 

Diese Änderung zur Ermöglichung der so genannten Haushaltsabfrage im Bereich des 

Zentralen Melderegisters (ZMR) – diese steht den Sozialversicherungsträgern zur Feststel-

lung des Anspruches auf Ausgleichszulage bereits zur Verfügung -, ist für das Arbeits-

marktservice zur Prüfung von Scheinwohnsitzen insbesondere bei Grenzgängern zur Fest-

stellung, ob eine Zuständigkeit Österreichs vorliegt, und bei nicht angegebenen Lebens-

gemeinschaften zur Feststellung, ob ein Anspruch auf Notstandshilfe besteht, unbedingt 

erforderlich.  
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4. Ermöglichung von Transparentportalabfragen durch das AMS 

§ 36c Abs. 4 AlVG, BGBl. I Nr. 158/2021, tritt mit 1. 10. 2021 in Kraft  

Dem Arbeitsmarktservice wurde mit dieser Änderung ermöglicht, Transparenzportalab-

fragen zu machen, um die gesetzlich vorgesehene Prüfung des Einkommens von Leis-

tungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern nach dem AlVG verwaltungsökonomisch 

auch auf diesem Weg durchzuführen zu können.  

1.35 Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit – Neuregelungen 

Neuregelung des Verfahrens in Angelegenheiten der AlV 

§ 48, § 56 und § 69 AlVG, BGBl. I Nr. 71/2013 im Rahmen des Verwaltungsgerichtsbarkeits-

Anpassungsgesetzes, In Kraft getreten mit 1. 1. 2014 

• Bei der strittigen Frage im Sinne des § 13 AlVG, ob eine Arbeitslosigkeit die Folge eines 

durch Streik oder Aussperrung verursachten Betriebsstillstandes ist, entscheidet nunmehr 

die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (§ 48 AlVG). Der Ausschluss einer Be-

rufungsmöglichkeit gegen diese diesbezügliche Entscheidung, entfällt. Damit wird eine 

Überprüfungsmöglichkeit durch Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht möglich. 

• Wie bisher entscheidet die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice über An-

sprüche auf Leistungen. Die Landesgeschäftsstelle entscheidet über die Anerkennung von 

Maßnahmen gem. § 18 Abs. 6 (§ 56 Abs. 1 AlVG). Künftig kann eine Beschwerde gegen 

einen Bescheid, mit dem die Anerkennung einer Maßnahme im Rahmen einer „Arbeits-

stiftung“ verweigert wird, an das Bundesverwaltungsgericht möglich sein. 

• Gegen Bescheide der regionalen Geschäftsstelle ist künftig auf Grund der allgemeinen Re-

gelung des § 7 Abs. 4 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG) binnen vier 

Wochen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. Das Bundesverwal-

tungsgericht entscheidet durch einen Senat, dem zwei fachkundige Laienrichter/Laien-

richterinnen, jeweils von Seiten der Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen und der Arbeitneh-

mer/Arbeitnehmerinnen, angehören. Die Frist zur Erlassung einer Beschwerdevorent-

scheidung durch die regionale Geschäftsstelle beträgt nunmehr zehn Wochen (§ 56 Abs. 2 

AlVG). 

• Beschwerden gegen Bescheide einer Geschäftsstelle und Vorlagenanträge haben grund-

sätzlich keine aufschiebende Wirkung, sie können wie bisher lediglich im Rahmen der Be-

schwerdevorentscheidung unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen zuerkannt 

werden (§ 56 Abs.3 AlVG). 

• Die von den gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen 

(Wirtschaftskammer Österreich) und der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen (Bundeskam-
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2 WIEDEREINGLIEDERUNGSTEIL-
ZEITGESETZ 2017 (WIETZ-G) 

2.1 Gesetzliche Verankerung Wiedereingliederungsteilzeitgesetz 

(WIETZ-G) 

Mit dem Wiedereingliederungsteilzeitgesetz wird seit 1. Juli 2017 im ASVG die Möglichkeit 

der Vereinbarung einer Wiedereingliederungsteilzeit nach längerem Krankenstand ge-

schaffen. 

§ 13a, § 15 Abs.1 und § 19 Abs.1 AVRAG, BGBl. I Nr. 30/2017, In Kraft getreten mit 1. 7. 2017 

Mit der Verankerung des Wiedereingliederungsteilzeitgesetzes ist es nunmehr möglich, nach 

einem längeren Krankenstand (mindestens sechs Wochen) eine Wiedereingliederungsteilzeit 

in Anspruch zu nehmen. 

Für Menschen, die in Beschäftigung stehen und für längere Zeit physisch oder psychisch er-

krankt sind, wurde damit ein arbeits- und sozialrechtliches Modell normiert, welches ihnen un-

ter Einbindung von fit2work ermöglicht, ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu sechs Mona-

ten zu reduzieren und damit schrittweise in den Arbeitsprozess zurück zu kehren. 

Neben dem entsprechend der Arbeitszeitreduktion aliquot zustehenden Entgelt aus der Teil-

zeitbeschäftigung gebührt dem/der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin ein Wiedereingliederungs-

geld (dieses besteht aus einem anteiligen Krankengeld aus Mitteln der Krankenversicherung). 

Die Regelung hinsichtlich der Behandlung der Zeiträume während des Bezuges des Wiederein-

gliederungsgeldbezugs siehe unter AlVG auf Seite 73. 

2.2 WIETZ-Novelle 2018 

Leichterer Wiedereinstieg von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach langer Krank-

heit in den Arbeitsprozess 

§ 13a Abs. 1 AVRAG, BGBl. I Nr. 54/2018, In Kraft getreten mit 1. Juli 2018 

• Bei der Umsetzung der Regelungen über die Wiedereingliedersteilzeit (WIETZ) hatten sich 

Zweifelsfragen zur Frage des Zeitpunkts des Antritts der WIETZ ergeben. Mit dieser No-

velle wurde diese für die Praxis äußerst relevante Frage geklärt. Die WIETZ kann daher bis 

zum Ende eines Monats nach der zumindest sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit auf Basis 
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3 ÄNDERUNGEN DES ARBEITS-
MARKTPOLITIK-FINANZIERUNGS-
GESETZ  1994 (AMPFG) 

1. Bonus-Malus-System 

§ 5a bis § 5c AMPFG, BGBl. I Nr. 101/00, In Kraft getreten mit 1. 10. 2000 

• Verstärkung des Anreizsystems zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer durch gänzlichen Entfall des Dienstgeber-/Dienstgeberinnenanteils am Arbeitslo-

senversicherungsbeitrag bereits bei Einstellung von Personen über 50 (bisher erst ab 55, 

bis dahin nur Halbierung) 

• Anhebung des Grundbetrages des Malus von 0,1 auf 0,2 Prozent der Beitragsgrundlage 

• Vervielfältigung mit der Anzahl der Monate bis zur gesetzlichen Altersgrenze für die vor-

zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (im Regelfall daher 18 Monate mehr 

als bisher). 

2. Neuerungen beim Bonus-Malus-System (Budgetbegleitgesetz 2003) 

§ 5a bis § 5c AMPFG, BGBl. I. Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 1. 1. 2004 

• In einer geschlechtsneutralen Neufassung ist die stärkere Berücksichtigung der Dauer der 

Betriebszugehörigkeit vorgesehen. 

• Bei einem Alter von 50 Jahren und einer Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren beträgt der 

Malus 20 % der Bemessungsgrundlage. 

• Der Malus steigt mit jedem weiteren vollendeten Vierteljahr um jeweils 15 % bis zum 

Höchstausmaß von 260 % der Bemessungsgrundlage. 

• Der Malus sinkt ab einem Alter von 56 Jahren von 260 % der Bemessungsgrundlage mit 

jedem weiteren vollendeten Vierteljahr um jeweils 15 % bis zum Mindestausmaß von 80 % 

der Bemessungsgrundlage. 

• Der Malus-Beitrag erhöht sich bei einer Dauer des Dienstverhältnisses von mehr als 10 Jah-

ren für jedes weitere vollendete Jahr um jeweils 2 %, jedoch um nicht mehr als 30 %. 

• Kündigungsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die (mit dem Bonus des Ent-

falls des Dienstgeber-/Dienstgeberinnenbeitrages zur Arbeitslosenversicherung) nach 

Vollendung des 50. Lebensjahres eingestellt wurden, erst ab dem Beginn des dritten Be-

schäftigungsjahres im Betrieb (Änderung des § 105 Abs. 3 Z 2 des Arbeitsverfassungsge-

setzes). 

3. Technische Klarstellung der Bonusregelung bei (insbesondere saisonalen) Unterbre-

chungen (Arbeitsmarktreformgesetz) 

§ 5a Abs. 2 Z 1 AMPFG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 
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Aufgrund der weiterhin starken Inanspruchnahme der Kurzarbeit wurde die Obergrenze 

für das Jahr 2020 mit € 7 Mrd. angehoben. 

67. Erhöhung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit auf € 10 Mrd.   

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 

188/2020, mit 1. 5. 2020 in Kraft getreten  

Aufgrund der weiterhin starken Inanspruchnahme der Kurzarbeit wurde die Obergrenze 

für das Jahr 2020 auf € 10 Mrd. angehoben.  

68. Erhöhung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit auf € 12 Mrd.   

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 

188/2020, mit 21. 5. 2020 in Kraft getreten  

Aufgrund der weiterhin starken Inanspruchnahme der Kurzarbeit wurde die Obergrenze 

für das Jahr 2020 nunmehr auf € 12 Mrd. angehoben. 

69. Festsetzung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit für das Jahr 2021 auf € 3 Mrd. 

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 

591/2020, mit 22. 12. 2020 in Kraft getreten  

Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit (COVID-19-KUA) wurde für 

das Jahr 2021 mit € 3 Mrd. festgesetzt.  

70. Erhöhung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit für das Jahr 2021 auf € 5 Mrd. 

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 1/2021, 

mit 5. 1. 2021 in Kraft getreten  

Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit (COVID-19-KUA) wurde für 

das Jahr 2021 auf € 5 Mrd. erhöht. 

71. Erhöhung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit für das Jahr 2021 auf € 7 Mrd. 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Familie und Jugend, BGBl. II Nr. 31/2021, 

mit 26. 1. 2021 in Kraft getreten  

Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit (COVID-19-KUA) wurde für 

das Jahr 2021 nunmehr auf € 7 Mrd. erhöht. 

72. Festsetzung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit für das Jahr 2022 auf € 2 Mrd. 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit, BGBl. II Nr. 603/2021, in Kraft seit 1. 1. 

2022; die VO tritt mit Ablauf des 31. 12. 2022 wieder außer Kraft 

Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit (COVID-19-KUA) wurde 

mit VO für das Jahr 2022 mit € 2 Mrd. festgesetzt.  

73. Erhöhung der Obergrenze der COVID-19-Kurzarbeit für das Jahr 2022 auf € 3 Mrd. 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit, BGBl. II Nr. 51/2022, in Kraft seit 8.2. 

2022; die VO tritt mit Ablauf des 31. 12. 2022 wieder außer Kraft 

Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen bei Kurzarbeit (COVID-19-KUA) wurde 

mit VO für das Jahr 2022 auf € 3 Mrd. erhöht.  

74. Überweisung zum Zweck der Lehrlingsförderung an die Lehrlingsstellen der Landes-

kammern der gewerblichen Wirtschaft  
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§ 13 Abs. 1a und § 10 Abs. 76 AMPFG, BGBl I Nr. 4/2021, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft ge-

treten 

Im Sinne der Transparenz wurde für die COVID-19-Kurzarbeit eine gesetzliche Grundlage 

für die Berichtspflicht vorgesehen. Daher muss die dafür zuständige Bundesministerin für 

Arbeit, Familie und Jugend bzw. der jetzt zuständige Bundesminister für Arbeit die Be-

richtspflicht gegenüber dem fachlich einschlägigen Ausschuss für Arbeit und Soziales im 

Nationalrat monatlich wahrnehmen. Der Bericht muss insbesondere die materiellen und 

finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen beinhalten. 

79. Saison-Start-Hilfe (Neu) und Festsetzung der Obergrenze für die Beihilfe während der 

Covid-19-Pandemie 

§ 13 Abs. 1b und 1c AMPFG, BGBl. I Nr. 215/2021, ist rückwirkend mit 1. 12. 2021 in 

Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12 2022 wieder außer Kraft 

• Die Saison-Start-Hilfe soll die Überwindung der COVID-19-Pandemie unterstützen und 

dazu beitragen, dass in der Saison beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

nicht in andere Branchen abwandern.  

• Die Obergrenze für die Beschäftigungsbeihilfen des AMS zur Sicherung der Saisonbe-

schäftigung (Saison-Start-Hilfe) wurde für das Jahr 2022 mit € 60 Mio. festgesetzt und 

die Finanzierung erfolgt aus variablen Mitteln – siehe dazu auch VO des BM für Finanzen 

- BGBl. II Nr. 577/2021, Änderung der Parameterverordnung - ALV. 

• Die Beihilfe kann für Personen mit einem Beschäftigungseintritt in einen Saisonbetrieb 

zwischen dem 3. 11. 2021 und dem Ende des Betretungsverbots gewährt werden.  

• Saisonbetrieben wird ein Teil (65%) jener Lohnkosten abgegolten, die ab Beginn des Be-

tretungsverbotes bis zum frühestmöglichen Eintritt in die Kurzarbeit entstanden sind.  

• Auf die Beihilfe besteht kein Rechtsanspruch.  

• Die näheren Details werden mit einer Richtlinie des AMS-Verwaltungsrates auf Vorschlag 

des Vorstandes des AMS festgelegt werden.  

80. Festlegung der Finanzierung des Langzeit-KUA-Bonus  

§ 13 Abs. 1c AMPFG, BGBl. I Nr. 215/2021, ist rückwirkend mit 1. 12. 2021 in Kraft ge-

treten und tritt mit Ablauf des 31. 12 2022 wieder außer Kraft 

Die Finanzierung des Langzeit-KUA-Bonus für Beschäftigte, die während der Pandemie 

zu einem beträchtlichen Teil in Kurzarbeit waren, erfolgt aus variablen Mitteln - siehe 

dazu auch VO des BM für Finanzen - BGBl. II Nr. 577/2021, Änderung der Parameterver-

ordnung - ALV.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_577/BGBLA_2021_II_577.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_577/BGBLA_2021_II_577.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_577/BGBLA_2021_II_577.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_577/BGBLA_2021_II_577.html
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4 ÄNDERUNGEN DES ARBEITS-
MARKTFÖRDERUNGSGESETZ 1968 
(AMFG) 

1. Neuregelung der Künstlervermittlung 

§ 18 AMFG, BGBl. I Nr. 13/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 1999 

Die Vorschriften über die Künstlervermittlung wurden an das EU-Recht angepasst und ins-

besondere die Zulassung von EWR-Staatsbürgern/Staatsbürgerinnen und die Ausübung 

der Künstlervermittlung durch juristische Personen klargestellt. Auch eine Obergrenze für 

die Höhe des vom Arbeitnehmer/von der Arbeitnehmerin zu entrichtenden Vermittlungs-

entgeltes (in Prozenten vom vertraglich vereinbarten Arbeitsentgelt) wurde eingeführt. 

2. Neuregelung der Arbeitsvermittlung 

§§ 2 - 7 AMFG, BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

• Mit Artikel 7 des Konjunkturbelebungsgesetzes 2002 wurde die bisher in den §§ 9 bis 18 

AMFG geregelte Arbeitsvermittlung in den §§ 2 bis 7 AMFG neu geregelt. Gleichzeitig wur-

den mit Artikel 4 dieses Bundesgesetzes die Gewerbeordnung 1994 und mit Artikel 8 das 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz geändert. Dadurch ist nun auch die gleichzeitige Aus-

übung von Arbeitsvermittlung und Arbeitskräfteüberlassung zulässig. 

• Für alle gewerblichen Arbeitsvermittler/Arbeitsvermittlerinnen (einschließlich der Künst-

lervermittler/Künstlervermittlerinnen) ist nun nur noch die Gewerbebehörde zuständig. 

Das bisher gemäß den §§ 17a bis 18 erforderliche Zulassungsverfahren bei den Bundesso-

zialämtern entfällt. Ebenso entfällt eine gesonderte Eignungsprüfung für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. 

• Für gemeinnützige Vermittlungseinrichtungen tritt an Stelle des bisherigen Bewilligungs-

verfahrens nach § 17 Abs. 3 AMFG ein Anzeigeverfahren mit Untersagungsmöglichkeit (§ 

4 Abs. 3 bis 5 AMFG). 

3. Kurzarbeitsbeihilfe 

§ 29 AMFG, BGBl. I Nr. 179/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

Betrifft die Kurzarbeit in einem Betrieb zu einem wesentlichen Teil Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer ab 45, kann eine Kurzarbeitsbeihilfe auch bei flexiblerer Gestaltung der 

Kurzarbeit gewährt werden. Nach den dafür vorgesehenen Richtlinien gelten 25 % als we-

sentlicher Teil. Der Kurzarbeitszeitraum kann bis zu einem Jahr betragen. Der Durchrech-

nungszeitraum kann von 8 auf 16 oder 24 Wochen ausgedehnt werden. Bei Einhaltung der 

Mustervereinbarung durch den Betrieb kann der gesonderte Abschluss einer Kurzarbeits-

vereinbarung durch die Kollektivvertragspartner entfallen. 
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5 ÄNDERUNGEN DES ARBEITS-
MARKTSERVICEGESETZ 1994 
(AMSG) 

1. Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell 

§ 37a AMSG, BGBl. I Nr. 179/1999 und 15/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

• Bisher wurde den an einem Solidaritätsprämienmodell beteiligten Arbeitnehmern/Arbeit-

nehmerinnen eine Solidaritätsprämie in der Höhe des der Arbeitszeitreduzierung entspre-

chenden Anteils des für diesen Zweck zu berechnenden Arbeitslosengeldes gewährt. An 

die Stelle dieses starren und aufwendigen Systems tritt nunmehr eine Beihilfe an den/die 

Arbeitgeber/Arbeitgeberin, die unter folgenden Grundvoraussetzungen gewährt werden 

kann: 

• Lohnausgleich durch den/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin im Ausmaß der Hälfte des entfal-

lenden Entgelts und ungekürzte Entrichtung der Beiträge zur Sozialversicherung; 

• Einstellung von Personen als Ersatzarbeitskräfte, die vorher Arbeitslosengeld oder Not-

standshilfe bezogen haben; 

• Berechnung der Abfertigung auf der Grundlage der ungekürzten Arbeitszeit. 

• Die näheren Voraussetzungen sowie die Höhe und die Dauer der Beihilfe (längstens zwei 

bis drei Jahre) sind vom Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice in einer Richtlinie festzu-

legen. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Beihilfe besteht nicht. 

2. Erweiterung des Solidaritätsprämienmodells - Lehrling aus überbetrieblichen Einrich-

tung gilt als Ersatzkraft 

§ 37a Abs. 1 Z 2 AMSG, BGBl. I 90/2009, In Kraft getreten mit 1. 8. 2009 

• Durch die vorgeschlagene Änderung wird die Anwendung des Solidaritätsprämienmodells 

erleichtert. Personen aus einer überbetrieblichen Lehrausbildung, die in ein betriebliches 

Lehrverhältnis übernommen werden, gelten nun auch als Ersatzkraft. 

• Durch die zusätzliche Einstellung von Lehrlingen wird einerseits ein wichtiger Beitrag zur 

Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit und andererseits zur Heranbildung künftig benö-

tigter qualifizierter Arbeitskräfte geleistet. Darüber hinaus eröffnet die Erweiterung des 

Modells die nachhaltige Gestaltung der betrieblichen Arbeitszeit, z. B. auch im Anschluss 

an kürzere oder längere Phasen der Kurzarbeit. 

3. Forcierung der Arbeitsmarkt-Integration - Ausweitung von Schulungs- und Wiederein-

gliederungsmaßnahmen (Budgetbegleitgesetz 2003) 

§§ 35 und 38a AMSG, BGBl. I. Nr. 71/2003, In Kraft getreten mit 1. 1. 2004 
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• Zum Zwecke der Prüfung der Kurzarbeitsbeihilfen muss das AMS einmal im Monat an die 

Zentralen Services elektronisch übermitteln, und zwar:  

− die Daten der genehmigten Kurzarbeitsbeihilfen, gesondert für jeden Arbeitneh-

mer/jede Arbeitnehmerin im jeweiligen Abrechnungszeitraum einschließlich der So-

zialversicherungsnummer jener Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin, für die eine Kurzar-

beitsbeihilfe ausgezahlt worden ist; 

− die vom AMS zur Überprüfung der Abrechnung der Kurzarbeitsbeihilfe herangezoge-

nen Daten einschließlich der monatlichen Beitragsgrundlage des Dachverbands und 

der Branchenzuordnung durch die Bundesanstalt Statistik Österreich. 

Soweit in dieser VO auf Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.  

40. Einführung eines einmaligen Langzeit-KUA-Bonus 

§ 37e AMSG (samt Überschrift), BGBl. I Nr. 214/2021, ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten 

• Es wurde ein einmaliger Langzeit-KUA-Bonus in der Höhe von € 500,- für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die in Folge von Lockdowns zwischen 1. 3. 2020 und 30. 11. 2021 

mindestens zehn Monate und im Dezember 2021 in Kurzarbeit beschäftigt waren, vorge-

sehen. Weitere Voraussetzung für den Erhalt des einmaligen Langzeit-KUA-Bonus ist, 

dass die Personen vor der Kurzarbeit höchstens die Hälfte der ASVG-Höchstbeitrags-

grundlage verdient haben. So sollen v.a. für Menschen mit geringem Einkommen Verluste 

geschmälert werden.  

• Die Beantragung, Bewilligung und Auszahlung des Langzeit-KUA-Bonus wird von der 

Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) abgewickelt. Das AMS muss der BHAG die Na-

men (Vor- und Familienname) und Sozialversicherungsnummern der in Betracht kommen-

den Personen übermitteln und deren Aufwand finanziell abdecken.  

• Der Langzeit-KUA-Bonus kann nur bis längstens 31. 12. 2022 beantragt werden.  

41. Verlängerung der KUA für besonders betroffene Betriebe 

§ 79 Abs. 5 AMSG (betrifft den § 37b Abs. 9 AMSG), BGBl. I Nr. 214/2021, ist mit 1. 1. 

2022 in Kraft getreten 

Der § 37b Abs. 9 AMSG sieht vor, dass die Richtlinie des AMS für von einer Epidemie be-

sonders betroffene Betriebe weitere Abweichungen hinsichtlich Beihilfenhöhe und maxi-

malen Arbeitszeitausfall treffen kann sowie eine Konkretisierung besonders betroffener 

Betriebe in der Richtlinie des AMS zu erfolgen und der Finanzminister für die Identifizie-

rung von besonderes betroffenen Betrieben dem AMS Daten über die Umsätze von ansu-

chenden Unternehmen elektronisch zu übermitteln hat. Die Sonderregelung wurde nun-

mehr bis 31. 3. 2022 verlängert.  
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6 ÄNDERUNGEN DES KARENZGE-
LDGESETZ 1997 (KGG) 

Passive Leistungen: 

1. Karenzgeld 

§§ 2 bis 12 KGG, BGBl. I Nr. 153/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 - gilt für Geburten 

nach dem 31. 12. 1999 

• Die Anspruchsvoraussetzungen für das Karenzgeld wurden vereinheitlicht. Anspruch auf 

Karenzgeld besteht nun auch, wenn binnen zwölf Wochen nach dem Ende des Bezuges 

von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ein Wochengeldanspruch erworben o-

der ein Adoptiv- oder Pflegekind übernommen wurde. Die Anspruchsvoraussetzungen für 

Männer wurden jenen für Frauen angeglichen, wobei bei Männern die fiktive Erfüllung der 

Voraussetzungen für das Wochengeld maßgebend ist. 

• Wenn das Einkommen die Geringfügigkeitsgrenze in einem Monat durch die Zusammen-

rechnung eines geringfügigen Einkommens während des Karenzgeldbezuges mit einem 

nach Ende des Karenzgeldbezuges erzielten Einkommen überschreitet, tritt kein rückwir-

kender Anspruchsverlust ein (Klarstellung). 

• Ein mehrmaliger Wechsel des Karenzgeldbezuges zwischen den Eltern und der gleichzei-

tige Karenzgeldbezug von längstens 31 Tagen ist möglich. 

• Der Karenzgeldanspruch wird in Tagen berechnet und abgebucht (Kontoprinzip). 

• Bei Karenzgeldbezug bei Teilzeitbeschäftigung werden halbe Tage abgebucht, wodurch 

sich eine doppelt so lange Bezugsdauer ergibt. Dadurch wird der Wechsel zwischen vollem 

Karenzgeldbezug und Karenzgeldbezug bei Teilzeitbeschäftigung ohne komplizierte Be-

rechnung der Anspruchsdauer ermöglicht. 

• Ein Teil des Karenzgeldanspruches (höchstens 183 Tage) kann für einen späteren Bedarf 

(etwa bei Eintritt des Kindes in den Kindergarten oder in die Schule, während der Kinder-

garten oder Schulferien) aufgehoben und bei Vorliegen eines Karenzurlaubes oder Leis-

tungsanspruches aus der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen werden. Dies 

ist bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes und darüber hinaus bis drei Monate nach 

Schuleintritt möglich. 

• Aufgehobene Karenzgeldansprüche gehen durch einen neuen Karenzgeldanspruch für ein 

weiteres Kind nicht verloren. 

• Bei Übernahme eines Adoptiv- oder Pflegekindes nach dem 2.Lebensjahr kann sechs Mo-

nate lang Karenzgeld bezogen werden (neu: keine Aufsparmöglichkeit). 

• Bei Karenzgeldbezug bei Teilzeitbeschäftigung gebührt einheitlich das halbe Karenzgeld 

(bisher je nach Arbeitszeitreduktion 40 bis 50 %). 
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7 ÄNDERUNGEN DES BAUARBEI-
TER-SCHLECHTWETTERENTSCHÄ-
DIGUNGSGESETZ 1957 (BSCHEG) 

1. Kundmachung der ohne Ermessensspielraum festzusetzenden Erhöhung der 

Schlechtwetterstunden nach dem BSchEG (Arbeitsmarktreformgesetz 2004) 

§ 4 Abs.7 BSchEG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

Im Sinne der Grundsätze der Verwaltungsreform ist eine wesentliche Verwaltungsverein-

fachung durch die Übertragung der Kundmachung der Zahl der zusätzlich erstattungsfä-

higen Schlechtwetterstunden bei außerordentlichen Witterungsverhältnissen in einer 

Wetterperiode vom BMWA an die BUAG erfolgt. Für die Festsetzung besteht keinerlei Er-

messensspielraum, sondern diese stellt lediglich das Ergebnis eines Rechenvorganges auf 

der Grundlage von Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik dar. 

Dadurch können künftig die Bauunternehmen wesentlich einfacher und schneller infor-

miert werden. 

2. Herausnahme der Stukkateurbetriebe aus dem Geltungsbereich des BSchEG 

§ 1 Abs. 1 BSchEG, BGBl. I Nr. 104/2005, In Kraft getreten mit 1. 9. 2005 

Mit dieser Änderung im BSchEG werden die Stukkateurbetriebe aus dessen Geltungsbe-

reich ausgenommen, da eine auf die Arbeitsbedingungen dieser Tätigkeit zugeschnittene 

Regelung des wetterbedingten Arbeitsausfalls durch Kollektivvertrag erfolgen wird. 

3. Pauschalierungsverlängerung über 2009 hinaus bis 2011 

§ 20 BSchEG, BGBl. I Nr. 90/2009, In Kraft getreten mit 1. 8. 2009 

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage soll eine Erhöhung der Lohnnebenkosten 

vermieden werden. Daher wurde die bestehende Übergangsregelung um weitere zwei 

Jahre verlängert. Darüber hinaus wurde den zuständigen Interessenvertretungen der Ar-

beitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer die 

Möglichkeit gegeben, auf der Grundlage der bereits laufenden Verhandlungen neue Mo-

delle der Arbeitszeitgestaltung in der Bauwirtschaft zu entwickeln und in der Folge im Kol-

lektivvertrag zu verankern. 

4. Verlängerung der befristeten Finanzierungsregelung 

§ 20 BSchEG, BGBl. I Nr. 122/2011, In Kraft getreten mit 1.1.2012 

Durch die Verlängerung der befristeten Regelung eines gesetzlich festgelegten jährlichen 

Beitrages aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe von € 2,5 Mio. bis einschließ-

lich 2014 soll der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag in wirtschaftlich unsicheren Zei-

ten stabil gehalten werden (stabile Lohnnebenkosten für die nächsten Jahre). 
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8 ÄNDERUNGEN DES JUGENDAUS-
BILDUNGSSICHERUNGSGESETZ 
1998 (JASG) 

Aktivierende Leistungen: 

1. Ausbildungsprojekte für die Schulentlass-Jahrgänge 1998 und 1999 

§§ 1 bis 8 JASG, BGBl. I Nr. 91/1998, In Kraft getreten mit 22. 7. 1998 

Das Jugendausbildungssicherungsgesetz wurde im Rahmen der Maßnahmen für Jugend-

liche des NAP beschlossen und sieht 2500 Lehrgangsplätze und 1500 Stiftungsplätze für 

Lehrstellen suchende Jugendliche der Schulentlass-Jahrgänge 1998 und 1999 vor.  

• Maßnahmenbeginn ist jeweils Mitte November.  

• Die Lehrgänge für Jugendliche mit positivem Schulabschluss dauern zehn Monate (mit 

Verlängerungsmöglichkeit).  

• Die Stiftungen können nach Beendigung der Schulpflicht längstens für die Dauer der Lehr-

zeit besucht werden.  

• Die Jugendlichen können während der Teilnahme an Lehrgängen bzw. Stiftungen eine 

monatliche Beihilfe in Höhe von € 145,35 (ATS 2.000) bzw. € 216,93 (ATS 2.985) erhalten 

und sind wie Lehrlinge sozialversichert.  

• Ziel der Maßnahmen ist die Übernahme der Jugendlichen in ein betriebliches Lehrverhält-

nis. Bei Ablehnung einer zumutbaren Lehrstelle endet die Berechtigung zur Teilnahme an 

den Maßnahmen.  

• Die Geltungsdauer dieses Bundesgesetzes ist mit Ende Dezember 2001 befristet. 

2. Einbeziehung früherer Schulentlass-Jahrgänge 

§§ 1, 4 und 8 JASG, BGBl. I Nr. 14/1999, In Kraft getreten mit 15. 11. 1998 

Bei Bedarf können auch Jugendliche des Schulentlass-Jahrganges 1997 und früherer 

Schulentlass-Jahrgänge in die Maßnahmen einbezogen werden. 

3. Einbeziehung des Schulentlass-Jahrganges 2000 

§§ 1, 6 und 8 JASG, BGBl. I Nr. 83/2000, In Kraft getreten mit 1. 9. 2000 

Für den Schulentlass-Jahrgang 2000 sind beginnend im Ausbildungsjahr 2000/2001 Pro-

jekte zur Akquisition von Lehrplätzen, Lehrgänge und diesen vorgelagerten Maßnahmen 

vorgesehen. Die Geltungsdauer wird bis Ende 2003 verlängert. 

4. Ergänzende Finanzierung aus Restmitteln des Entgeltfortzahlungsfonds 

§§ 6 und 8 JASG, BGBl. I Nr. 142/2000, In Kraft getreten mit 1. 1. 2001 
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9 AUSBILDUNGSPFLICHTGESETZ 
(APFLG) - 2016 

9.1 Gesetzliche Verankerung Ausbildungsplichtgesetz (APFLG) 

Dieses neue Bundesgesetz regelt die Verpflichtung zu einer Bildung oder Ausbildung für Ju-

gendliche, welche die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben (Ausbildungsplicht) und zielt da-

rauf ab, den Jugendlichen durch eine Bildung oder Ausbildung eine Qualifikation zu ermögli-

chen, die über den Pflichtschulabschluss hinausgeht. Um zu gewährleisten, dass Bildungs- und 

Ausbildungsangebote tatsächlich in Anspruch genommen werden, wurde die Fortsetzung der 

Ausbildung über den Pflichtschulabschluss hinaus verbindlich festgelegt. Durch eine weitere 

Ausbildung (und möglichst deren erfolgreichen Abschluss) sollen nachteilige Spätfolgen einer 

unzureichenden Berufsqualifikation auf dem Arbeitsmarkt vermieden und das problematische 

Ausscheiden von Jugendlichen aus Schule und Lehrberuf wesentlich verringert werden. 

• § 1 bis 21 APflG, BGBl. I Nr. 62/2016 im Rahmen des Jugendausbildungsgesetzes, tritt 

in Stufen in Kraft:  

− organisatorische und administrative Rahmenbedingungen sind mit 1. 8. 2016 in Kraft 

getreten. 

− Die Ausbildungspflicht und Meldeverpflichtungen sind mit 1. 7. 2017 in Kraft getreten;  

− hinsichtlich der Absolvierung von Pflichtschulen sowie der Verwaltungsstrafen bei 

Nichterfüllung der Ausbildungspflicht sind mit 1. 7. 2018 in Kraft getreten. 

• Gemäß § 3 APflG betrifft die Ausbildungspflicht Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und sich nicht nur vorüberge-

hend in Österreich aufhalten. 

• Gemäß § 4 APflG sind Erziehungsberechtigte verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 

diese Jugendlichen eine Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahme oder eine auf diese vorbe-

reitende Maßnahme machen. Jugendliche, die eine weiterführende Schule allgemeinbil-

dender höherer oder berufsbildender Art besuchen oder eine Lehre machen, erfüllen die 

Ausbildungspflicht. Zu prüfen ist erst bei (vorzeitiger) Beendigung des Lehrverhältnisses 

oder des Schulbesuchs. 

• Die Ausbildungsverpflichtung besteht höchstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

und kann aber früher enden, wenn z.B. zumindest eine zweijährige (berufsbildende) mitt-

lere Schule oder eine Teilqualifizierung gem. § 8b Abs. 2 (auch in Verbindung mit § 8c) BAG 

mit Erfolg abgeschlossen wurde.  
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• §§ 18 bis 21 APflG: Das abgestufte Inkrafttreten berücksichtigt, dass zur Herstellung der 

Voraussetzungen für die Umsetzung unterschiedlich lange Zeitspannen erforderlich sind. 

• Zur Sicherstellung einer möglichst lückenlosen Erfassung aller unter die Ausbildungs-

pflicht fallenden Jugendlichen ist eine Meldepflicht aller Schulen betreffend die Zu- und 

Abgänge nicht mehr schulpflichtiger Jugendlicher erforderlich. Da die Pflichtschulen dies-

bezüglich einen größeren Anpassungsbedarf haben, wird diesen eine um ein Jahr längere 

Übergangsfrist eingeräumt. 

9.2 Novelle im Rahmen des Materien-Datenschutz-Anpassungsge-

setz 2018 

Terminologische Anpassungen an die DSGVO 

§ 13 und 15 APflG, BGBl. I. Nr. 32/2018, ist mit 25. 5. 2018 in Kraft getreten 

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurden im Ausbildungspflichtgesetz 

terminologische Anpassungen an die DSGVO vorgenommen.  

9.3 Novelle im Rahmen des Sozialversicherungs-Organisationsge-

setzes (SV-OG) 

Bezeichnungsänderung im Rahmen der Strukturreform der Sozialversicherung 

§ 5 Abs.2, § 13 Abs.2 und § 21 Abs.6 APflG, BGBl. I Nr. 100/2018 im Rahmen des Sozialver-

sicherungs-Organisationsgesetzes (SV-OG), ist mit 1. 1. 2020 in Kraft getreten 

Anstelle des „Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherung (Hauptverband)“ tritt 

zukünftig der „Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband)“. 

9.4 Novelle Ausbildungspflichtgesetz 

BGBl. I Nr. 164/2020, ist mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten 

• Liste von Bildungs- und Ausbildungsmaßnehmen; Veröffentlichung der kundgemach-

ten Liste auf der Homepage des Sozialministeriumservice 

§ 8 Abs. 3 und § 11 Abs. 6 Z 2 APflG 

Die Liste der Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen enthält die Arten von Ausbildungen, 

deren Absolvierung die Ausbildungspflicht erfüllt. Da die Liste rechtsverbindlich sein soll, 

ist diese vom BMAFJ (jetzt BMA) im Bundesgesetzblatt kundzumachen. Parallel dazu soll 
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sie auch auf der Homepage des Sozialministeriumservice zur Verfügung stehen, um Aus-

kunft suchenden Jugendlichen und Erwachsenen das gesamte Spektrum der Information 

anzubieten. 

• Verbesserung des Datenschutzes durch den Einsatz bereichsspezifischer Personen-

kennzeichnen (bPK) 

§ 13 Abs. 2 APflG 

Im Sinne eines verbesserten Datenschutzes und einer geplanten Änderung des Bildungs-

dokumentationsgesetzes, das künftig die Verwendung von bereichsspezifischen Perso-

nenkennzeichen statt der Sozialversicherungsnummern vorsieht, wurde ermöglicht, dass 

die Schulen, Lehrlingsstellen und nicht vom AMS oder SMS beauftragte Träger von Aus-

bildungsmaßnahmen Daten der Schülerinnen und Schüler mittels bereichsspezifischen 

Personenkennzeichen (bPK) melden können. Die Verwendung der bPK ist der Verwen-

dung der Sozialversicherungsnummer vorzuziehen. 

• Steigerung der Datenqualität sowie Reduktion des Verwaltungsaufwandes 

§ 13 Abs. 4 APflG 

Die Übermittlung von Leermeldungen an die Bundesanstalt Statistik Österreich ist für jene 

Fälle erforderlich, in denen eine Schule zwischen zwei Stichtagen weder Neuzugänge noch 

Abgänge von Schülerinnen und Schülern verzeichnet. Es wurde ermöglicht, dass die voll-

ständige Übermittlung der Abgänge eines Schuljahres unter Beobachtung eines viermo-

natigen ausbildungsfreien Zeitraumes bereits im Herbst, durch Reduzierung der Melde-

stichtage von vier auf drei, sowie die Verschiebung der Meldezeitpunkte auf nun 1. März, 

10. Juni und 10. November jedes Jahres erfolgen kann. Durch die Reduktion der Melde-

stichtage wird eine erhebliche Entlastung der Schulen erreicht und der Verwaltungsauf-

wand vermindert. Außerdem wird dadurch die Datenqualität gesteigert. 

9.5 Verordnung des Bundesministers für Arbeit betreffend die 

Liste von Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen, deren Absolvie-

rung die Ausbildungspflicht erfüllt (Ausbildungspflicht-Verordnung – 

APfl-VO 

§ 1 und 2 APfl-VO, BGBl II Nr. 50/2021, ist mit 4. Februar in Kraft getreten 

Die Ausbildungspflicht wird durch die Teilnahme an folgenden Bildungs- und Ausbildungs-

maßnahmen erfüllt (die vollständige Ausbildungsliste ist unter folgendem Link einzusehen, 

APfl-VO, BGBl. II Nr. 50/2021): 

1. Besuch weiterführender Schulen allgemeinbildender höherer oder berufsbildender Art, 

dazu zählen AHS, BMS, BHS, Sonderformen nach dem Schulorganisationsgesetz, Privat-

schulen, Schulen für Land- und Forstwirtschaft. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/50
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10 ÄNDERUNGEN DES INSOLVENZ-
ENTGELTSICHERUNGSGESETZ 1977 
(IESG) 

1. Zitierungsanpassungen an das neue Außerstreitgesetz im IESG (Arbeitsmarktreform-

gesetz 2004) 

§§ 1 Abs. 1 Z 6 und 13 Abs. 3 Z 7 IESG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 

2004 

Die Änderung sieht die erforderlichen Anpassungen von Verweisen auf das Außerstreitge-

setz im Zusammenhang mit der am 12. 12. 2003, BGBl. I Nr. 111/2003, kundgemachten 

Neuerlassung des Außerstreitgesetzes mit Wirksamkeit ab 2005 vor. Die Änderungsnot-

wendigkeit beruht auf der durch die völlige Neugestaltung des Außerstreitgesetzes (ins-

besondere in Bezug auf die Verfahrensvorschriften) bewirkten Verschiebung der maßgeb-

lichen Bestimmungen. 

2. Zurverfügungstellung elektronischer Daten an die IEF-Service GmbH (Arbeitsmarktre-

formgesetz) 

§§ 13 Abs. 4a und 14 Abs. 5 IESG, BGBl. I Nr. 77/2004, In Kraft getreten mit 1. 8. 2004 

• Durch den neuen § 13 Abs. 4a IESG wird sichergestellt, dass die IEIAFF-Service GmbH wie 

andere ausgegliederte Rechtsträger die Bundesrechenzentrum GmbH ohne Einschrän-

kungen zur Erbringung von IT-Aufgaben, wie z.B. Entwicklung, Wartung und zum Betrieb 

von IT-Anwendungen und von IT-Infrastruktur oder zur Beschaffung und Bereitstellung 

von IT-Betriebsmitteln heranziehen kann. 

• Durch den neuen § 14 Abs. 5 IESG wird der IAF GmbH der „Behördenzugang“ auf Daten 

des Zentralen Melderegisters ermöglicht. 

3. Insolvenz-Ausfallgeld für Prämien an eine betriebliche Kollektivversicherung 

§§ 1 Abs. 3 Z 6 und 7 Abs. 8 IESG, BGBl. I Nr. 8/2005 (Art. 12), In Kraft getreten mit 23. 

9. 2005 

Anpassung des IESG im Zusammenhang mit der Ermöglichung von Prämienzahlungen an 

eine betriebliche Kollektivversicherung im Betriebspensionsgesetz (BPG). Diese Möglich-

keit bestand bisher nur für Pensionskassenbeiträge. 

4. Insolvenz-Ausfallgeld für Übertragungsbeträge nach dem BMVG 

§ 1b Abs. 1 bis 4 IESG, BGBl. I Nr. 36/2005 (Art. 4), In Kraft getreten mit 1. 7. 2005 

Umwandlung des Anspruchs auf ausstehende Übertragungsbeträge nach § 47 Abs. 3 des 

Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes (BMVG) von einer Ausfallshaftung der MV-



 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 163 von 292 

39. Bezeichnungsänderung im Rahmen der Strukturreform der Sozialversicherung 

§ 14 Abs. 4 und § 38 IESG, BGBl I Nr. 100/2018 im Rahmen des Sozialversicherungs-

Organisationsgesetzes (SV-OG), tritt mit 1. 1. 2020 in Kraft 

Mit diesen Änderungen wurde gesetzlich verankert, dass nunmehr an Stelle des Hauptver-

bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband) der Dachverband 

der Sozialversicherungsträger (Dachverband) tritt. 

40. Streichung des § 13e IESG 

BGBl. I Nr. 98/2020 im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2020, § 13e tritt mit Ablauf 

des 31. 12. 2022 außer Kraft 

Die zum Zweck der Lehrlingsförderung zu überweisenden Mittel sollen ab dem Jahr 2023 

an die Lehrlingsstellen der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft übermittelt wer-

den. Ein Umweg über den Insolvenz-Entgeltfonds und der dadurch entstehende administ-

rative Aufwand wird damit vermieden. Daher erfolgt die Streichung des § 13e IESG. 

41. Übernahme der Anfechtungsordnung in die Exekutionsordnung 

BGBl. I Nr. 86/2021, in Kraft getreten mit 1. Juli 2021, §§ 7 Abs. 7, 8 Abs.2 und 41 IESG 

Durch die Übernahme der Anfechtungsordnung in die Exekutionsordnung und die Umbe-

nennung des § 295 IESG wurden die Verweise angepasst. 

42. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-

schutz (IESG-Zuschlagsverordnung) 

BGBl. II Nr. 356/2019, ist mit 1. Jänner 2020 in Kraft getreten 

Mit der IESG-Zuschlagsverordnung wurde der Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungs-

beitrag gem. dem IESG ab dem 1. 1. 2020 mit 0,20% festgesetzt.   

43. Verordnung des Bundesministers für Arbeit (IESG-Zuschlagsverordnung) 

BGBl. II Nr. 580/2021, ist mit 1. Jänner 2022 in Kraft getreten 

Mit der IESG-Zuschlagsverordnung wurde der Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungs-

beitrag gem. dem IESG ab 1. 1. 2022 mit 0,1% festgesetzt. Die Verordnung BGBl. II Nr. 

356/2019 ist mit 31. 12. 2021 außer Kraft getreten.  

44. Änderung der Behördenstruktur bei der IEF-Service GmbH 

§§ 1 Abs. 5, 1a Abs.4, § 1b Abs.3, §§ 4 und 5, § 6 Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 1,2,4 und 6, § 8 

Abs.2, § 9 Abs.2, § 10, § 13 Abs.8, § 13c Abs.1 und § 14 Abs.1,3,4,5 und 6 IESG, BGBl. I 

Nr. 218/2021, tritt mit 1. 7. 2022 in Kraft 

 Diese Änderung regelt die behördliche Zuständigkeit der IEF-Service GmbH im Bereich 

des IESG neu. Statt einzelner Geschäftsstellen ist nur mehr die IEF-Service GmbH selbst 

Behörde und mit der Vollziehung der hoheitlichen Agenden des IESG als bestehendes Un-

ternehmen betraut.  

45. Ausweitung der die Gerichte hinsichtlich Straftaten im Zusammenhang mit der Insol-

venz treffenden Informationsverpflichtung gegenüber der IEF-Service GmbH 

§ 14 Abs. 7 IESG, BGBl. 2017/2021, tritt mit 1. 7. 2022 in Kraft 
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Die Regelung soll eine bessere Informationsbereitstellung der Gerichte an die IEF-Service 

GmbH betreffend Straftaten im Zusammenhang mit der Insolvenz gewährleisten. Dies ist 

zur Hereinbringung der im Falle von strafrechtlichen Verurteilungen nach § 11 Abs. 3 auf 

die IEF-Service GmbH übergegangenen und nicht hereingebrachten Forderungen erfor-

derlich, um auf das Vermögen des Verurteilten zugreifen zu können.  

46. Vereinfachungen und Klarstellungen betreffend die Abrechnung zwischen Sozialversi-

cherungsträgern und der IEF-Service GmbH hinsichtlich nicht einbringbarer Dienst-

nehmeranteile 

§ 13a Abs. 2 bis 4 IESG, BGBl. I Nr. 218/2021, tritt mit 1. 7. 2022 in Kraft 

• In Abs. 2 stellt die Ergänzung den Verrechnungszeitraum in besonders zeitaufwändigen 

Verlassenschaftsverfahren klar (Sicherung der Beiträge, die nicht länger als zwei Jahre vor 

dem Todestag rückständig sind). Der Anknüpfungspunkt für die Verrechnung mit dem IEF 

(rechtskräftiges Beschlussdatum des Verlassenschaftsgerichtes) bleibt davon unberührt. 

• Der Abs. 3 wird um einen zusätzlichen Abrechnungszeitpunkt erweitert. Die Regelung er-

möglicht eine Gesamtverrechnung mit einer einmaligen späteren Nachverrechnung offe-

ner Dienstnehmerbeitragsanteile. Die Verrechnung sämtlicher offener Forderungen  nicht 

einbringbarer Dienstnehmerbeitragsanteile soll zeitlich bis Ende April des der Beendigung 

zweitfolgenden Jahres erfolgen.  

• Abs. 4 soll eine Klarstellung hinsichtlich der erforderlichen Teilnahme von wiederaufgeleb-

ten Forderungen in Folgeinsolvenzverfahren und den Verrechnungszeitpunkt nach ge-

scheiterten Entschuldungsverfahren bringen (Beendigung der Folgeinsolvenz). Sollte 

nach Eintritt des Wiederauflebens bis zum nächsten Abrechnungszeitpunkt mit dem IEF 

kein Folgeinsolvenzverfahren eröffnet worden sein, ist dieser Zeitpunkt für die Verrech-

nung der offen gebliebenen Dienstnehmerbeiträge mit dem IEF maßgeblich.  

47. Gleichstellung der Pharmazeutischen Gehaltsklasse für Österreich mit anderen Trä-

gern  

§§ 13f und 14 Abs. 1 und 2 IESG, BGBl. I Nr. 218/2021, tritt mit 1. 7. 2022 in Kraft 

Die Ergänzung des § 13f stellt die Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich (Gehalts-

kasse) bei Insolvenzen von Apotheken mit der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-

kasse gleich. Die gesetzliche Änderung soll den Nachteil der Gehaltskasse, die den über-

wiegenden Teil des Gehaltsaufwandes im Insolvenzfall eines Apothekerbetriebes trägt, 

selbst wenn dieser seine Gehaltskassenumlagen schuldig bleibt, beseitigen und einen Aus-

gleich schaffen.  

Durch die Neuregelung erhält die Gehaltskasse von insolventen Apothekerbetrieben nicht 

geleistete und daher offene Gehaltskassenumlagen vom IEF erstattet, soweit diese Umla-

gen gesicherte Ansprüche der angestellten Apotheker/Apothekerinnen und Aspiran-

ten/Aspirantinnen betreffen.  

Die Ergänzung im § 14 Abs. 1 und 2 dient der zwingend erforderlichen Zusammenarbeit 

bei der Abrechnung bestehender Forderungen.  
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11 ÄNDERUNGEN DES DIENSTLEIS-
TUNGSSCHECKGESETZ (DLSG) 

11.1 Gesetzliche Verankerung Dienstleistungsscheckgesetz (DLSG) 

§§ 1 bis 15 DLSG, BGBl. I Nr. 45/2005, In Kraft getreten mit 1. 1. 2006 

Dieses Gesetz regelt die Ansprüche und Verpflichtungen aus Arbeitsverhältnissen, die von ar-

beitsberechtigten Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen mit natürlichen Personen zur Erbrin-

gung von einfachen haushaltstypischen Dienstleistungen in deren Privathaushalten auf längs-

tens einen Monat befristet für die Dauer des jeweiligen Arbeitseinsatzes abgeschlossen wer-

den, sofern die Entlohnung beim/bei der einzelnen Arbeitgeber/Arbeitgeberin nicht über der 

monatlichen Geringfügigkeitsgrenze liegt. 

• Haushaltstypische Dienstleistungen sind z.B. Reinigungstätigkeiten, Kinderbeaufsichti-

gung, einfache Hilfestellungen bei der Haushaltsführung, die keine zusätzliche Ausbildung 

erfordern wie etwa Unterstützung beim Einkauf, einfache Gartenarbeiten. Nicht mit 

Dienstleistungsscheck (DLS) zu entlohnen sind Tätigkeiten, die eine (längere) Ausbildung 

erfordern, z.B. in der Alten- und Krankenpflege, Mischverwendungen (sowohl im Haushalt 

als auch im Unternehmen) und „Dreiecksverhältnisse“. 

• Übersteigt die Summe der eingereichten DLS die Geringfügigkeitsgrenze (2006: 333,16 €; 

weil Urlaubsersatzleistungen und aliquote Sonderzahlungen nicht zu berücksichtigen sind, 

entspricht die Geringfügigkeitsgrenze im Jahr 2006 einem DLS-Wert von 456,38 €), ent-

steht eine Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung mit einem Bei-

tragssatz von 14,2 % (14,7 % einschließlich AK-Umlage). 

• Der/die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin hat die Möglichkeit, sich bei bloß geringfügigen 

Entgelten aus DLS freiwillig in der Kranken- und Pensionsversicherung zu versichern. 

Er/sie hat dann monatlich einen entsprechenden Beitrag (2006: 47,01 €) zu leisten. 

• Der/die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin muss dem/der Arbeitgeber/Arbeitgeberin die be-

stehende Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt in Österreich nachweisen, soweit diese nicht 

bereits auf Grund der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers feststeht. 

• Um der besonderen Natur der Hilfstätigkeiten in Haushalten zu entsprechen, wurde eine 

ausdrückliche Ausnahme vom Kettenarbeitsverbot verankert. Für die Dauer des Arbeits-

einsatzes befristete Arbeitsverhältnisse können daher wiederholt und auch unmittelbar 

hintereinander abgeschlossen werden. Die sachliche Rechtfertigung für die Zulässigkeit 

der wiederholten Befristung liegt in den besonderen Rahmenbedingungen der Branche 

Privathaushalte, in der Art der Dienstleistung, die ähnlich einem Werk ist, in der sowohl 
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von Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer angestrebten Flexibilität, in der Bekämpfung ille-

galer Beschäftigung und im beabsichtigten „Herausholen“ der Beschäftigung im Haushalt 

aus der Grauzone sowie in der Beschränkung auf den jeweiligen Arbeitseinsatz. 

• Der DLS wird flächendeckend vertrieben werden (z.B. in Postämtern und Trafiken) und 

kann auch beim Kompetenzzentrum der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-

bau (VAEB) bestellt werden. Sämtliche vom Dienstgeber/von der Dienstgeberin zu tra-

gende Sozialversicherungsabgaben sind im Kaufpreis des Schecks enthalten. Der Kauf-

preis des Schecks setzt sich aus dem Entgelt für den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin, 

den Sozialversicherungsabgaben (Unfallversicherungsbeitrag) und einem geringen Ver-

waltungskostenanteil zusammen. Bei einem Entgelt (Stückelung) von 10 € kostet der 

Scheck 10,20 €. Auf dem DLS selbst sollen der Name und die Sozialversicherungsnummer 

des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin und des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin sowie der 

Beschäftigungstag eingetragen werden. 

• Die DLS sollen vom Arbeitnehmer/von der Arbeitnehmerin persönlich oder postalisch bei 

der VAEB oder bei der nach seinem Wohnsitz zuständigen Gebietskrankenkasse bis spä-

testens Ende des Folgemonats eingereicht werden. 

• Die Organisation des Einsatzes der DLS obliegt den Gebietskrankenkassen und insbeson-

dere dem von der Trägerkonferenz im Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger bestimmten Kompetenzzentrum. Mit Artikel 7 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

114/2005 wurde die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, auch einen anderen Versiche-

rungsträger als eine Gebietskrankenkasse mit der Aufgabe eines Kompetenzzentrums zu 

betrauen (Änderung der §§ 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1 und 2 sowie 7 Abs. 2). 

• Das DLSG gilt für Arbeitsverhältnisse, die nach Ablauf des 31. Dezember 2005 abgeschlos-

sen werden. 

11.2 Novelle Dienstleistungsscheckgesetz (DLSG)  

Senkung des im Kaufpreis des Dienstleistungsschecks enthaltenen Unfallversicherungs-

beitrages 

§ 4 Abs. 3 Dienstleistungsscheckgesetz, BGBl. I Nr. 30/2014, mit 1. 7. 2014 in Kraft getreten 

Mit dieser Novelle wurde der im Kaufpreis des Dienstleistungsschecks enthaltene Unfallversi-

cherungsbeitrag analog zur Absenkung des Unfallversicherungsbeitrages im ASVG um 0,1 Pro-

zentpunkte gesenkt, wobei der Verwaltungskostenanteil in jener Höhe zu leisten ist, welcher 

der Differenz zwischen dem Prozentsatz des Unfallversicherungsbeitrages und 2% entspricht. 
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11.3 Novelle im Rahmen des Sozialversicherungs-Organisationsge-

setzes (SV-OG) 

Bezeichnungsänderungen im Rahmen der Strukturreform der Sozialversicherung, BGBl I 

Nr. 100/2018 In Kraft getreten mit 1. 1. 2020 

• § 3 Abs.2, § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 1 und Abs. 2, § 6 Abs. 1, 2 und 18 DLSG 

Diese Änderungen berücksichtigen, dass nunmehr an die Stelle der Gebietskrankenkassen 

die Österreichische Gesundheitskasse tritt. 

• § 3 Abs.4, § 5 Abs. 2 § 7 Abs. 5 und § 18 DLSG 

Diese Änderungen berücksichtigen, dass nunmehr an die Stelle des Hauptverbandes der 

österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband) der Dachverband der Sozial-

versicherungsträger (Dachverband) tritt.  

• § 5 Abs. 2 (Änderung durch Z 6), § 14 und § 17 DLSG 

Diese Änderungen enthalten Anpassungen an die aktuell geltenden Bezeichnungen des 

Bundesministeriengesetz.  

• § 7 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 18 DLSG 

Mit der Aufgabe des Kompetenzzentrums für die Vollziehung des Dienstleistungsscheck-

gesetzes ist seit dem Inkrafttreten die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

betraut. Um die Kontinuität der Vollziehung zu wahren, wurde nunmehr gesetzlich festge-

legt, dass die „Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau“ 

nunmehr diese Aufgabe wahrnehmen wird. 
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12 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGS-
GESETZ 2005 (BEFG) 

12.1 Gesetzliche Verankerung Beschäftigungsförderungsgesetz 

(BEFG) 

§§ 1 bis 7 BeFG, BGBl. I Nr. 114/2005, In-Kraft-Treten mit 1. 1. 2006 

Ergänzend zur allgemeinen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Strategie der Bundes-

regierung sollen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten erschlossen werden. Insbesondere 

sollen auf Grund der sich ständig ändernden Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeit-

nehmer zusätzliche Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau des Qualifikationsniveaus von 

Arbeitsuchenden und Beschäftigten gesetzt werden. 

Insbesondere werden zusätzliche Maßnahmen zur Ausweitung der Ausbildung im Bereich der 

Gesundheits- und Pflegeberufe, Förderung der Lehrausbildung („Blum-Bonus“), Förderung 

des beruflichen (Wieder-)Einstiegs in den Arbeitsmarkt, Förderung arbeitsmarktnaher Qualifi-

zierungen (Qualifizierungsoffensive) sowie ein Maßnahmenprogramm für Frauen über 25 

Jahre (Sonderprogramm für Frauen) und der bedarfsgerechte Ausbau von Implacementstif-

tungen umgesetzt. 

Zu diesem Zweck werden zusätzliche Geldmittel im Umfang von € 285 Mio. für die aktive Ar-

beitsmarktpolitik zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung und Organisation der Maßnahmen 

erfolgt durch das Arbeitsmarktservice. 

Das Beschäftigungsförderungsgesetz 2005, BGBl. I Nr.114/2005 wurde mit BGBl. I 

Nr. 12/2009, In Kraft getreten mit 1. 2. 2009 aufgehoben, da es keinen Anwen-

dungsbereich mehr hat. 
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13  ÄNDERUNGEN DES ARBEIT- UND 
GESUNDHEIT-GESETZ 2011 (AGG) 

13.1 Gesetzliche Verankerung Arbeit- und Gesundheit-Gesetz 

(AGG) 

§§ 1 bis 9 AGG, BGBl. I Nr. 111/2010, In Kraft getreten mit 1. 1. 2011 

Dieses neue Bundesgesetz hat zum zentralen Ziel den Erhalt und die nachhaltige Verbesserung 

der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Erwerbstätigen und arbeitslosen Personen sowie 

die Verhinderung von krankheitsbedingtem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. 

Dies soll durch eine frühzeitige Maßnahmen-Intervention bei Auftreten krankheitsbedingter 

Fehlzeiten von Erwerbstätigen mit der Einrichtung eines flächendeckenden, niederschwelligen 

Beratungsangebotes erreicht werden. Das Beratungsangebot mit der Ausrichtung auf berufli-

che Sekundärprävention soll unter der Bezeichnung „Fit2Work“ stufenweise bis zum Jahr 2013 

in allen Bundesländern eingerichtet werden. 

Ziele sind: Die Senkung von Krankenstands- bzw. Steigerung von Beschäftigungstagen, Re-

duktion der Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Invalidität, Sensibilisierung bei Betrieben 

und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern hinsichtlich einer „Gesunden  Arbeitswelt“, Kostener-

sparnisse im Bereich der Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung durch die 

längere Erwerbskarriere Älterer gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-

lung, Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen durch koordinierten Mitteleinsatz in der Gesund-

heitsförderung zum Erhalt von Arbeitsfähigkeit. 

Die für die Projektumsetzung zuständigen Partner sind: BMASK, BMF, BMG, BMWJF, AMS, 

BSB, KV, AUVA, PV, AI. 

Die Finanzierung des mit diesem Bundesgesetz geschaffenen Informations-, Beratungs- und 

Unterstützungsangebots erfolgt anteilig durch die Träger der Sozialversicherung, durch 

den/die Bundesminister/Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu 

Lasten der Gebarung Arbeitsmarktpolitik und durch das Bundessozialamt. 

13.2 Novelle des AGG im Rahmen des Sozialrechts-Änderungsge-

setz 2012 (SRÄG 2012)  

BGBl. I Nr. 3/2013, In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 
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mische Effekte und Wirkungen der Tätigkeiten der Träger des Informations-, Bera-

tungs- und Unterstützungsangebots erhalten zu können. Diese Datenbank soll mit in-

direkt personenbezogenen Daten gemäß § 7 Abs. 1 Z 4, 6 bis 17 AGG einschließlich 

der Postleitzahl der Anschrift jener Personen gespeist werden, die das Angebot der 

Träger des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebots angenommen ha-

ben. 

− Spezifische Verwaltungsdaten anderer Behörden, Träger der Sozialversicherung und 

des Arbeitsmarktservice können nun mit diesen bei der Bundesanstalt errichteten Da-

tenbank – auf indirekt personenbezogener Ebene – zusammengeführt werden und 

entsprechende wissenschaftliche und statistische Auswertungen erfolgen. Je nach zu-

sammengeführten Datenarten (etwa Beschäftigtenverläufe, Medikamentenver-

brauch, zukünftige Krankenstände, etc.) werden so Rückschlüsse auf ökonomische Ef-

fekte der gesetzten Maßnahmen nach dem Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz ermög-

licht. 

− Jedenfalls ist eine spätere Rückführung der zusammengeführten indirekt personenbe-

zogenen Daten auf einen direkten Personenbezug unzulässig. Diese Sicherheit soll 

durch eine Zusammenführung von Daten unterschiedlicher staatlicher Tätigkeitberei-

che nur über die Bundesanstalt und nur über das bPK AS gewährt werden. Damit ist 

sichergestellt, dass weder die zusammenführende Bundesanstalt die konkrete dahin-

terstehende Person kennt, noch die Verwaltungsbehörden oder staatlichen Institutio-

nen die zusammengeführten Datensätze erhalten, mittels deren ein Rückschluss auf 

Personen allenfalls möglich wäre. 

− Da sich ökonomische Effekte – z.B. wie weit bzw. in welchem Ausmaß die Einbezie-

hung von Personen in das Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot spä-

tere Invalidisierungen hintanhält – nur über einen längeren Zeitraum berechnen und 

evaluieren lassen, ist ein ausreichend langer Speicherzeitraum der Daten vorgesehen. 

Während die erhaltenen Basisdaten gemäß § 7 Abs. 1 für 30 Jahre gespeichert werden, 

müssen diese zusammengeführten Datensätze nach drei Jahren gelöscht werden. 

13.3 Novelle) im Rahmen des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2012 

– SRÄG 2012 

BGBl. I Nr. 3/2013, alle Änderungen des AGG sind mit 1. 1. 2013 in Kraft getreten 

• § 1 Abs. 2 AGG 

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung und das Erfordernis eines längeren Ver-

bleibs im Erwerbsleben besteht die Notwendigkeit, den Zugang zur Invaliditäts- bzw. Be-

rufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension einzuschränken und die betroffenen 

Personen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sofern berufliche oder medizinische 
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− Spezifische Verwaltungsdaten anderer Behörden, Träger der Sozialversicherung und 

des Arbeitsmarktservice können nun mit diesen bei der Bundesanstalt errichteten Da-

tenbank – auf indirekt personenbezogener Ebene – zusammengeführt werden und 

entsprechende wissenschaftliche und statistische Auswertungen erfolgen. 

− Eine spätere Rückführung der zusammengeführten indirekt personenbezogenen Da-

ten auf einen direkten Personenbezug ist unzulässig. Diese Sicherheit soll durch eine 

Zusammenführung von Daten unterschiedlicher staatlicher Tätigkeitbereiche nur 

über die Bundesanstalt und nur über das Bereichsspezifische Personenkennzeichen 

(bPK) AS gewährt werden. 

− Da sich ökonomische Effekte – z.B. wie weit bzw. in welchem Ausmaß die Einbezie-

hung von Personen in das Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot spä-

tere Invalidisierungen hintanhält – nur über einen längeren Zeitraum berechnen und 

evaluieren lassen, ist ein ausreichend langer Speicherzeitraum der Daten vorgesehen. 

Die erhaltenen Basisdaten gem. § 7 Abs. 1 AGG können für 30 Jahre gespeichert, zu-

sammengeführte Datensätzen müssen nach drei Jahren gelöscht werden. 

13.4 Novelle im Rahmen vom Wiedereingliederungsteilzeitgesetz 

§ 1 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 AGG, BGBl. I Nr. 30/2017, ist seit 1. 7. 2017 in Kraft 

Mit der gegenständlichen Regelung kann nun das bestehende Case Management im Rahmen 

des AGG (fit2work) auch für die Beratung vor Abschluss einer Wiedereingliederungsvereinba-

rung und für die Erstellung eines Wiedereingliederungsplans genutzt werden.  

13.5 Novelle im Rahmen vom Sozialversicherungs-Organisations-

gesetz (SV-OG) 

§§ 3 Abs. 2 Z 9, 4 Abs. 8, 5, 6 Abs. 3 und 10 Abs. 4 AGG, BGBl. I Nr. 100/2018, ist seit 1. 1. 

2020 in Kraft  

Diese Änderungen berücksichtigen, dass nunmehr an die Stelle des Hauptverbandes der öster-

reichischen Sozialversicherungsträger der Dachverband der Sozialversicherungsträger tritt. 

13.6 Änderung des Arbeits- und Gesundheit-Gesetzes (AGG) 

§§ 6 Abs. 8 und 10 Abs. 5 AGG, BGBl. I Nr. 219/2021, ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten 

• Diese gesetzliche Änderung wurde verankert, um erwerbsfähige Personen mit mehrfa-

chen Vermittlungseinschränkungen bzw. gesundheitlichen und sozialen Einschränkungen 
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14  INTEGRATIONSJAHRGESETZ (IJG) 
2017 

14.1 Gesetzliche Verankerung Integrationsjahrgesetz (IJG) 

§ 1 bis 11 IJG, BGBl I Nr. 75/2017 im Rahmen des Arbeitsmarktintegrationsgesetzes. 

Dieses Bundesgesetz ist betreffend Asylberechtigte und subsidiär Schutzberichtigte mit 1. 

September 2017 in Kraft getreten und tritt betreffend Asylwerberinnen und Asylwerber mit 

hoher Ankerkennungswahrscheinlichkeit mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 

• Ziel und Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, arbeitsfähigen Asylberechtigten und sub-

sidiär Schutzberechtigten, die nach dem 31. Dezember 2014 dieser Status zuerkannt 

wurde sowie Asylwerberinnen und Asylwerber, die nach dem 31. März 2017 internationa-

len Schutz beantragt haben und hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit vorweisen kön-

nen, Maßnahmen, die den Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache (Sprachniveau 

AS und höher) dienen und Qualifikationen, die für die Integration in den Arbeitsmarkt er-

forderlich sind, zu ermöglichen. Damit können die Chancen einer nachhaltigen Beschäfti-

gung am regulären Arbeitsmarkt - insbesondere auch von Jugendlichen in dieser Ziel-

gruppe deutlich verbessert werden. 

• Zentrale Maßnahme ist das gesamtheitlich konzipierte Integrationsjahr, welches auf die 

Dauer von grundsätzlich einem Jahr angelegt ist und auf einem System des Förderns und 

des Forderns aufgebaut ist. Die je nach vorhandenen Qualifikationen und Vorkenntnisse 

erforderlichen modular aufgebauten arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen, werden 

vom Arbeitsmarktservice (AMS) durchgeführt und von diesem in einer Integrationskarte 

festgehalten. Die konkreten Integrationsangebote gehen mit der Verpflichtung zur Mit-

wirkung und der Möglichkeit einer Sanktionierung bei Nichtteilnahme an angebotenen 

Maßnahmen einher. 

• Der Verwaltungsrat des AMS muss eine entsprechende Richtlinie erlassen, in der die Ein-

gliederung von arbeitsfähigen Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in den 

Arbeitsmarkt sowie die Vorbereitung der Arbeitsmarktintegration von Asylwerberinnen 

und Asylwerbern, bei denen die Zuerkennung des internationalen Schutzes sehr wahr-

scheinlich ist, im Rahmen des Integrationsjahres geregelt ist. Es muss auch sichergestellt 

werden, dass es zu keiner Doppelversorgung mit Beihilfen des AMS und Leistungen aus 

der Sozialhilfe oder der bedarfsorientierten Mindestsicherung kommt. 

• Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt hinsichtlich des § 5 Abs.3 Z 4 und des § 7 

Abs. 1 zweiter Absatz dem Bundesminister/der Bundesministerin für Europa, Integration 
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15 ÄNDERUNGEN DES ARBEITS-
KRÄFTEÜBERLASSUNGSGESETZ 
1988 (AÜG) 

15.1 Umsetzung der EU-Entsenderichtlinie 

1. Ausdehnung der konzerninternen Überlassung auf den EWR 

§ 1 Abs. 3 Z 5 AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Das Konzernprivileg (Ausnahme von großen Teilen des AÜG) ist damit auch dann anzu-

wenden, wenn der Sitz und Betriebsstandort beider Konzernunternehmen innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes liegt. 

2. Einführung der Berücksichtigung von Urlaubsansprüchen bei konzerninterner, nicht 

nur vorübergehender Überlassung 

§ 1 Abs. 4 AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Durch diese Änderung wurde die nach der Entsenderichtlinie verpflichtende Anwendung 

der Urlaubsregelung des Beschäftigungsortes auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen von Konzernunternehmen sichergestellt. 

3. Anspruch auf Urlaub bei grenzüberschreitender Überlassung 

§ 10a AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Diese Änderung dient der Erfüllung der Verpflichtung aus der Entsenderichtlinie, den An-

spruch auf bezahlten Urlaub nach dem Recht des Beschäftigungsstaates zu garantieren. 

4. Erweiterung der Informationspflichten des Beschäftigers bei grenzüberschreitender 

Überlassung 

§ 12a AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Zum Schutz von grenzüberschreitend überlassenen Arbeitskräften erfolgte die Klarstel-

lung, dass zu den Informationspflichten des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin, die dem/der 

Beschäftiger/Beschäftigerin gemäß § 6 Abs. 3 AÜG obliegen, auch die Information über die 

maßgeblichen Umstände der Beschäftigung gehört. 

5. Aufzeichnungs- und Übermittlungsverpflichtungen bei Überlassungen aus dem EWR 

§ 13 Abs. 6 AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Den/die österreichischen Beschäftiger/Beschäftigerinnen treffen im Falle der Beschäfti-

gung von aus dem EWR überlassenen Arbeitskräften die im § 13 Abs. 2 bis 4 AÜG für ös-

terreichische Überlasser/Überlasserinnen geltenden Aufzeichnungs- und Übermittlungs-

verpflichtungen (Stichtagserhebung). 
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6. Nichtanwendbarkeit des § 16 AÜG bei grenzüberschreitender Überlassung innerhalb 

des EWR 

§ 16 a AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Durch diese Bestimmung wurde die Bewilligungsfreiheit für grenzüberschreitende Über-

lassungen nach dem AÜG innerhalb des EWR klargestellt. 

7. Anzeigeverpflichtung bei Überlassung nach Österreich für EWR-Überlasser/Überlasse-

rinnen 

§ 17 Abs. 2 AÜG, BGBl. I Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 10. 1999 

Um den Gewerbebehörden die erforderliche Überwachung der Einhaltung der Bestim-

mungen des AÜG zu ermöglichen, unterliegen ausländische Überlasser/Überlasserinnen 

bei grenzüberschreitender Überlassung innerhalb des EWR vor der Arbeitsaufnahme der 

überlassenen Arbeitskräfte einer Anzeigeverpflichtung mit folgendem Inhalt: 

• Name und Anschrift des/der Beschäftigers/Beschäftigerin, 

• Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern der Arbeitskräfte, 

• Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung beim/bei der Beschäftiger/Beschäf-

tigerin, 

• Höhe des den einzelnen Arbeitskräften gebührenden Entgelts, 

• Orte der Beschäftigung und 

• Art der Tätigkeit und Verwendung der einzelnen Arbeitskräfte. 

15.2 Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 (ARÄG 2000) 

Erweiterung der Angaben im Dienstzettel 

§ 11 Abs. 4, 2.Satz AÜG, BGBl. I Nr. 44/2000, In Kraft getreten mit 1. 7. 2000 

Durch das Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 wurde der schriftliche Dienstzettel gemäß § 11 

Abs. 4 AÜG, der die wesentlichsten Inhalte der zwischen Überlasser/Überlasserin und Arbeits-

kraft abgeschlossenen Grundvereinbarung enthalten soll, dahingehend erweitert, dass dieser 

zum Ausdruck bringen muss, ob das BUAG und das BSchEG zur Anwendung kommen. 

15.3 Euro Umstellungsgesetz – Bund 

Umstellung der Geldstrafen bei den Strafbestimmungen auf EURO 

§ 22 Abs. 1 Z 1-3 AÜG, BGBl. I Nr. 136/2001, In Kraft getreten mit 1. 1. 2002 

Die Strafandrohungen bei den verschiedenen Straftatbeständen des § 22 AÜG wurden auf 

EURO umgestellt und betragen nunmehr in Ziffer € 1.726 bis zu €3.600 €, im Wiederholungsfall 

€ 1.450 bis zu € 7.260 und in Ziffer 2 und 3 bis zu € 726, im Wiederholungsfall € 360 bis € 1.450. 
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15.4 Konjunkturbelebungsgesetz 2002 

1. Verpflichtung des Überlassers/der Überlasserin zum Hinweis auf persönlichen Arbeits-

schutz 

§ 6 Abs. 2 AÜG, BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Da in der Praxis der/die Überlasser/Überlasserinnen kaum die Möglichkeit haben, auf die 

Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen durch den/die Beschäftiger/Beschäftige-

rin Einfluss zu nehmen, wurde der/die Überlasser/Überlasserin daher nur mehr verpflich-

tet, den/die Beschäftiger/Beschäftigerin auf für den persönlichen Arbeitsschutz (Arbeits-

zeitschutz, besonderer Verwendungsschutz für bestimmte Arbeitnehmer- und Arbeitneh-

merinnengruppen) wichtige Umstände hinzuweisen. Für die Einhaltung des technischen 

Arbeitsschutzes bleibt der/die Beschäftiger/Beschäftigerin ausschließlich verantwortlich. 

2. Ermächtigung zur externen Durchführung der Stichtagserhebung 

§ 13 Abs. 5 AÜG, BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Durch den neuen Abs. 5 wurde die Durchführung, Überprüfung und Auswertung der (Er-

gebnisse der) Stichtagserhebung durch externe Unternehmen ermöglicht. Die Stichtags-

erhebung Ende Juli 2006 erfolgt erstmals unter Zuhilfenahme eines externen Unterneh-

mens, das unter Miteinbeziehung der Gewerbebehörden ein komplett neues EDV-Pro-

gramm zur Ermittlung, Übermittlung und Auswertung der entsprechenden Daten erstellt 

hat. 

3. Verlagerung der Zuständigkeit von den Bundessozialämtern auf die Gewerbebehör-

den 

§ 19 AÜG, BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Die Neufassung des § 19 AÜG erfolgte vor dem Hintergrund der Zuständigkeitsverschie-

bung in allen Verfahren nach dem AÜG von den Bundessozialämtern auf die Gewerbebe-

hörden. 

4. Überwachung und Auskunftspflicht 

§ 20 Abs.1 und 4 AÜG, BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Die Bestimmung des § 20 Abs. 1 AÜG bildet die rechtliche Grundlage zur Überprüfung der 

Einhaltung der Vorschriften des AÜG durch die Gewerbebehörden. § 20 Abs. 4 AÜG stellt 

klar, dass sowohl Überlasser/Überlasserin als auch Beschäftiger/Beschäftigerin ihren ge-

genüber den zuständigen Behörden bestehenden Auskunfts- und Vorlageverpflichtungen 

auch gegenüber vom Bundesminister/von der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit 

gemäß § 13 Abs. 5 AÜG beauftragten Unternehmen und Einrichtungen einzuhalten haben. 

15.5 Novelle der Gewerbeordnung 2002 

Anpassung an das neue System der Gewerbekategorien 
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§§ 1 Abs. 3, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 AÜG, BGBl. I Nr. 111/2002, In Kraft getreten mit 1. 8. 

2002 

Die Änderungen sind ausschließlich durch die Umwandlung des bisherigen bewilligungspflich-

tigen Gewerbes der Überlassung von Arbeitskräften in ein reglementiertes Gewerbe bedingt. 

15.6 Novelle des Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

2005 

Information bei Bautätigkeiten durch die Gewebebehörden an die BUAK 

§ 17 Abs. 3 letzter Satz AÜG, BGBl. I Nr. 104/2005, In Kraft getreten mit 1. 9. 2005 

Durch die Änderung des BUAG zur Umsetzung der Entsenderichtlinie im Urlaubsrecht der Bau-

arbeiter wurden auch die vorübergehend grenzüberschreitend von Arbeitgebern/Arbeitgebe-

rinnen mit Sitz im Ausland nach Österreich überlassenen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen in 

das System der BUAK miteinbezogen. Die Ergänzung des § 17 Abs. 3 AÜG ermöglicht durch 

die darin enthaltene Informationsverpflichtung der Gewerbebehörden gegenüber der BUAK 

die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. 

15.7 Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 2005 

Im Zuge der Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (§ 35 Abs. 2) wurde erstmals 

die berufsrechtliche Zulässigkeit einer Berufsausübung der Gesundheits- und Krankenpflege 

im Wege der Arbeitskräfteüberlassung unter Anwendung der Regelungen des AÜG ermög-

licht. Damit im Zusammenhang erfolgten notwendige Änderungen des AÜG, die eine Gleich-

behandlung der überlassenen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen bei Überlassung an (öffentli-

che) Krankenanstalten mit den dort direkt beschäftigten Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen 

gewährleisten sollen. 

1. Einschränkung der Ausnahme von Gebietskörperschaften 

§ 1 Abs. 2 AÜG, BGBl. I Nr. 104/2005, In Kraft getreten mit 1. 8. 2005 

Die Überlassung von Arbeitskräften an Bund, Land, Gemeinde oder Gemeindeverband un-

terliegen nunmehr gänzlich dem Geltungsbereich des AÜG, sodass die Schutznormen des 

AÜG volle Anwendung finden. 

2. Bedachtnahme auf Entgelt bzw. Arbeitszeit 

§ 10 Abs. 1 und 3 AÜG, BGBl. I Nr. 104/2005, In Kraft getreten mit 1. 8. 2005 

Um zu vermeiden, dass es in jenen Fällen, in denen ein ausgegliederter Rechtsträger einer 

Gebietskörperschaft (dienstzugeteilte) Vertragsbedienstete beschäftigt, zu einer wesent-

lichen Benachteiligung der überlassenen Arbeitskräfte kommt, sehen die Änderungen in § 
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10 Abs.1 (betr. Entgelt) und § 10 Abs. 3 (betr. Arbeitszeit) vor, dass im Falle der Überlassung 

auch gesetzlich festgelegte bzw. anzuwendende gesetzliche Regelungen gelten. 

15.8 Novelle zum Berufsausbildungsgesetz, etc. 

Änderungen im Zusammenhang mit der Bezeichnungsänderung vom Insolvenz-Ausfall-

geld 

BGBl. I Nr. 82/2008, In Kraft getreten mit 1. 7. 2008; § 14 Abs. 3 AÜG 

Die Änderungen im Abs. 3 stehen im Zusammenhang mit der Bezeichnungsänderung von „In-

solvenz-Ausfallgeld“ auf „Insolvenz-Entgelt“. 

15.9 Novelle im Rahmen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-

fungsgesetzes (LSDB-G) 

BGBl. I Nr. 24/2011, In Kraft getreten mit 1. 5. 2011 

Den Schwerpunkt des Bundesgesetzes bildet eine Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpas-

sungsgesetzes (AVRAG). Demnach wird die neu vorgesehene Kontrolle des Grundlohns nicht 

nur auf Entsendungen aus dem EWR beschränkt, sondern auch auf Entsendungen aus Dritt-

staaten und auf alle Fälle der grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung zur Anwen-

dung kommen. 

• Die wesentlichen Eckpunkte der Novelle im Rahmen des Lohn- und Sozialdumping-Be-

kämpfungsgesetzes sind  

− Kontrolle-Grundlohn: Kontrolle des nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag 

zustehenden Grundlohns für nach Österreich überlassene oder entsandte Arbeitneh-

merinnen/Arbeitnehmer durch die Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzent-

rum, im Baubereich auch durch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. 

− Bereithaltung Lohnunterlagen: Erfordernis der Bereithaltung von Lohnunterlagen in 

deutscher Sprache bei Entsendungen und grenzüberschreitenden Überlassungen. 

− Strafanzeigen bei Unterschreitung Grundlohn: Strafanzeigen bei Unterschreitung des 

Grundlohns im Inlandsbereich durch den zuständigen Krankenversicherungsträger, im 

Baubereich auch durch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. 

− Verwaltungsstraftatbestand bei Verweigerung der Mitwirkung an Kontrollen: Schaf-

fung eines Verwaltungsstraftatbestandes bei Verletzung der Verpflichtungen zur Mit-

wirkung an Kontrolltätigkeiten. 

− Verwaltungsstraftatbestand bei Unterschreitung Grundlohn: Schaffung eines Verwal-

tungsstraftatbestandes bei Unterschreitung des Grundlohns. 



 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 185 von 292 

15.10 Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie (2008/104/EG) 

Mit 1. Jänner 2013 ist die Novelle zum Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) in Kraft getre-

ten. Mit dieser Novelle erfolgte die Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie (2008/104/EG) in nati-

onales Recht. Damit wird die Gleichbehandlung überlassener Arbeitskräfte mit den Stammbe-

schäftigten des Beschäftiger(in)betriebes verstärkt und eine weitere Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen für überlassene Arbeitskräfte herbeigeführt. 

BGBl. I Nr. 98/2012, In Kraft getreten mit 1. Jänner 2013, außer es ist unten anders ange-

geben, dann ist die Regelung erst mit 1. 1. 2014 in Kraft getreten 

• § 1 Abs. 2 und Abs. 2a AÜG 

Die Änderung in diesem Paragraphen ergibt sich aus der verfassungsrechtlich festgelegten 

Kompetenzabgrenzung bezüglich land- und forstwirtschaftlicher Arbeiterinnen und Arbei-

tern und Angestellten. Für die Abgrenzung zwischen den Geltungsbereichen des AÜG und 

des Landarbeitsgesetzes (LAG) wird auf die rechtliche Einordnung des Überlasser(in)be-

triebes abgestellt, da dieser weiterhin Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin bleibt. Dies bedeu-

tet z.B., dass die Überlassung von einem gewerblichen Leiharbeitsunternehmen an einen 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unter das AÜG, hingegen die Überlassung durch 

einen landwirtschaftlichen Gartenbaubetrieb an eine gewerbliche Gärtnerei unter das LAG 

fällt. 

• § 5 Abs. 1 AÜG 

Wird Schwerarbeit oder Nachtschwerarbeit geleistet, muss der/die Beschäftiger/Beschäf-

tigerin das dem/der Überlasser/Überlasserin melden. Diese(r) hat die überlassene Arbeits-

kraft von erstatteten Meldungen schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

• § 6a AÜG 

Es wird nunmehr gewährleistet, dass auch für die überlassenen Arbeitskräfte trotz des 

Dreiecksverhältnisses zwischen überlassener Arbeitskraft, Überlasser/Überlasserin und 

Beschäftiger/Beschäftigerin die Rechte auf Gleichbehandlung gewahrt bleiben. Die über-

lassenen Arbeitskräfte genießen nunmehr den gleichen Schutz gegen Diskriminierung wie 

die Stammbeschäftigten des Beschäftiger(in)betriebes. Führt eine Diskriminierung einer 

überlassenen Arbeitskraft im Betrieb des/der Beschäftigers/Beschäftigerin zur Beendi-

gung der Überlassung und in der Folge zu ihrer Kündigung, so kann die Arbeitskraft 

den/die Überlasser/Überlasserin auf Wiedereinstellung klagen. Darüber hinaus besteht ein 

Anspruch auf Schadenersatz gegenüber dem/der Beschäftiger/Beschäftigerin und 

dem/der Überlasser/Überlasserin, wobei der/die Überlasser/Überlasserin vom/von der Be-

schäftiger/Beschäftigerin den Ersatz sämtlicher Kosten verlangen kann. 

• § 7 Abs. 2 AÜG 

Die Ergänzung dient nur der Klarstellung der aufgrund der Leiharbeitsrichtlinie gebotenen 

Gleichstellung. 

• § 10 Abs. 1 und 3 AÜG 
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Haftung berücksichtigt werden, wenn der/die Beschäftiger/Beschäftigerin den Nachweis 

erbringt, dass die überlassene Arbeitskraft im Rahmen des jeweiligen Auftrages beschäf-

tigt war und wie hoch die auf diese überlassene Arbeitskraft entfallene Beitragsleistung 

ist. 

• § 22 Abs. 1 und Abs.4 AÜG 

Die Strafbestimmungen des AÜG, die seit Inkrafttreten im Jahr 1988 unverändert geblie-

ben sind, wurden nunmehr angepasst und an die Strafen des Gesetzes gegen Lohn- und 

Sozialdumping angeglichen. Im neuen Abs. 4 wurde bei grenzüberschreitender Arbeits-

kräfteüberlassung der Tatort der Verwaltungsübertretung festgelegt, um Zuständigkeits-

probleme zu verhindern. 

• §§ 22a bis 22g sowie 1 Abs. 4a AÜG 

− Es wurde ein Sozial- und Weiterbildungsfonds für überlassene Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer neu eingerichtet. Der Zweck des Fonds liegt darin, überlassenen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern während der überlassungsfreien Zeiten 

(„Stehzeiten“) Unterstützung, entweder durch finanzielle Zuschüsse oder durch die Fi-

nanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen, zu bieten. Der Fonds kann seine Leistun-

gen auch auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern (Überlasserinnen und Überlassern) 

ausweiten, wenn diese das Arbeitsverhältnis von überlassenen Arbeitskräften nach 

dem Ende eines Auftrags aufrechterhalten. 

− Die Aufsicht über den Fonds hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

und der Gebarung hat der/die Bundesminister/Bundesministerin für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz. 

− Der Fonds wird durch Beiträge der der gewerblichen Arbeitskräfteüberlasser/Arbeits-

kräfteüberlasserinnen (auch der ausländischen) sowie aus Mitteln der Arbeitsmarkt-

politik finanziert. 

− Der Beitrag wird stufenweise von 0,25% (2013) bis 0,8% (ab 2016) der Beitragsgrund-

lage nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz steigen. 

− Für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter begann die Beitragspflicht mit 1. Jänner 

2013, für überlassene Angestellte erst mit 1. Jänner 2017. 

− Die Entsendung und Bestellung der Organmitglieder sowie die Konstituierung der Or-

gane des Sozial- und Weiterbildungsfonds mit Wirkung vom 1. Jänner 2013 ist bereits 

erfolgt. 

15.11 Novelle im Rahmen des Arbeits- und Sozialrechtsänderungsge-

setz 2014 (ASRÄG 2014) 

BGBl. I Nr. 94/2014, In Kraft getreten mit 1. 1. 2015 

• § 13 Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 Z 2 AÜG 
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Zusätzlich sind neben der genauen Anschrift des/der Beschäftigers/Beschäftigerin auch 

die Postleitzahl (zur geografischen Zuordnung) und die Umsatzsteueridentifikationsnum-

mer (UID-Nummer) anzugeben. 

• § 17 Abs. 2 bis 4 und 7 AÜG 

Die vom/von der Beschäftiger/Beschäftigerin zu erstattenden Meldungen haben nur noch 

elektronisch zu erfolgen. Die Bereithaltung von Meldungen kann in Zukunft nicht nur in 

Papierform, sondern auch elektronisch geschehen. 

• § 22 Abs. 5 AÜG 

Die Abgabenbehörden und deren Prüforgane (Finanzpolizei) haben nunmehr ausdrücklich 

Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren. 

• § 22a Abs. 1§ 22c Abs. 1 AÜG 

Die Unterstützungsmöglichkeiten des Sozial- und Weiterbildungsfonds sollen nicht nur 

auf überlassungsfreie Zeiten beschränkt sein; damit wird erreicht, dass eine in einer über-

lassungsfreien Zeit begonnene Weiterbildungsmaßnahme auch in einer Zeit, wo die über-

lassene Arbeitskraft (wieder) arbeitet, fortgesetzt werden kann. 

15.12 Novelle im Rahmen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-

fungsgesetzes (LSDB-G) 

BGBl. I Nr. 44/2016, In Kraft getreten mit 1. 1.  2017 

Im § 22 Abs. 5 AÜG wurde eine geringfügige Anpassung vorgenommen; aus Gründen der 

Rechts- und Verfahrenssicherheit wurde ausdrücklich klargestellt, dass den Abgabenbehörden 

und deren Prüforgane aufgrund der Parteistellung selbstverständlich auch in Verwaltungs-

strafverfahren nach dem AÜG das Beschwerderecht und das Recht auf Erhebung einer Revi-

sion beim Verwaltungsgericht zukommt. 

• § 23a AÜG 

− Da die Bestimmungen des § 10a AÜG in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgeset-

zes geltenden Fassung in die §§ 3 bis 6 LSD-BG übergeleitet werden, wurde – um Dup-

lizitäten zu vermeiden – das Außerkrafttreten dieser Bestimmung mit 1. Jänner 2017 

vorgenommen. 

− Mit den in der Z 2 getroffenen Änderungen wird klargestellt, dass die bisher im AÜG 

vorgesehen administrativen Pflichten des/der Überlassers/Überlasserin und des/der 

Beschäftigers/Beschäftigerin samt den damit im Zusammenhang stehenden Verwal-

tungsstrafbestimmungen weiterhin im Rechtsbestand bleiben, allerdings wird deren 

Bedingungsbereich auf Sachverhalte beschränkt werden, die sich vor dem 1. Jänner 

2017 ereignet haben. 
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− Auf Überlassungen, die sich nach dem 31. Dezember 2016 ereignen, finden die Best-

immungen des LSD-BG Anwendung. 

15.13 Novelle im Rahmen des Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 

2017 (SVRÄG 2017)  

Entlastung der Arbeitskräfteüberlasser/Arbeitskräfteüberlasserinnen bei der Beitragsleis-

tung zum Sozial- und Weiterbildungsfonds 

§ 22d Abs. 1 AÜG, BGBl. I Nr. 38/2017, In Kraft getreten mit 1. 4. 2017 

Die zur Bestreitung der Ausgaben in den nächsten zwei Jahren erforderliche finanzielle Aus-

stattung des Sozial- und Weiterbildungsfonds ermöglicht eine Absenkung der von den Arbeit-

gebern/Arbeitgeberinnen zu leistenden Beiträge zum Sozial- und Weiterbildungsfonds für den 

Zeitraum von zwei Jahren. Damit wird die Belastung der Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen mit 

lohnabhängigen Abgaben ab dem zweiten Quartal 2017 bis einschließlich erstes Quartal 2019 

von 0,8% auf 0,35% gesenkt und ab dem zweiten Quartal 2019 bis zum Ende des ersten Quar-

tals 2021 betragen diese Abgaben jeweils 0,5% und ab dem zweiten Quartal 2021 0,8% der 

Beitragsgrundlage. 

15.14 Novelle im Rahmen des Sozialversicherungs-Organisationsge-

setzes (SV-OG) 

Bezeichnungsänderung im Rahmen der Strukturreform der Sozialversicherung 

§ 13 Abs. 7 Z 2 und § 22c Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 23 AÜG, BGBl. I Nr. 100/2018, In Kraft 

getreten mit 1. 1. 2020 

Aufgrund der Organisationsänderungen in der Sozialversicherung wird der Ausdruck „Haupt-

verband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband)“ durch den Ausdruck 

„Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband)“ ersetzt.  

15.15 Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) 

Belassung des von Leiharbeitsfirmen zu leistenden Arbeitgeberbeitrag zum Sozial- und 

Weiterbildungsfonds in der Höhe von 0,35% 

§ 22d Abs. 1 und § 23 Abs. 23 AÜG, BGBl. I Nr. 21/2019, in Kraft getreten mit 1. April 2019 
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Das AÜG wurde angepasst, damit der von Leiharbeitsfirmen zu leistende Arbeitgeberbeitrag 

zum Sozial- und Weiterbildungsfonds weiter bei 0,35% belassen wird. Ursprünglich wäre eine 

schrittweise Erhöhung auf 0,5% ab April 2019 und auf 0,8% ab April 2021 vorgesehen gewesen. 

15.16 Novelle im Rahmen des Finanz-Organisationsreformge-

setz (FORG) 

Die Bezeichnungsänderungen stehen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der 

Finanzverwaltung 

§ 9 Abs. 1 AÜG, § 13 Abs. 5 Z 3 AÜG, § 13 Abs. 6 AÜG und § 15 Abs. 1b AÜG, BGBl. I Nr. 

104/2019, mit 1. Juli 2020 in Kraft getreten 

Mit den gesetzlichen Änderungen wurden die bisherigen Zollämter durch das „Zollamt Öster-

reich“ ersetzt. Zur Durchführung des Finanzstrafverfahrens für die in § 8 AÜG genannten Fi-

nanzvergehen und Finanzordnungswidrigkeiten ist nunmehr das Zollamt Österreich als Fi-

nanzstrafbehörde zuständig. 

15.17 Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) 

§ 10 Abs. 5 AÜG, BGBl. I Nr. 132/2021, ist rückwirkend mit 1. 1. 2021 in Kraft getreten 

Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz sieht grundsätzlich eine Kündigungsfrist von 14 Tagen 

vor. Gleichzeitig verbietet es die Befristung ohne sachlichen Grund und verpflichtet den Über-

lasser bzw. die Überlasserin, der Arbeitskraft mindestens 14 Tage im Vorhinein das Ende der 

Überlassung mitzuteilen. Zusätzlich sieht der Kollektivvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter 

eine Frist von einer Woche zwischen dem Ende der Überlassung und dem Ausspruch einer all-

fälligen Kündigung vor.  

Die für Arbeiterinnen und Arbeiter mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2017 erfolgte Regelung 

des § 1159 ABGB zu Kündigungen wird diesen Bedürfnissen nicht gerecht. Daher wurde nun 

der Kollektivvertrag ermächtigt, vom § 1159 ABGB abweichende Regelegungen zu treffen.  

15.18 Novelle im Rahmen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-

fungsgesetz (LSD-BG), des Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) 

und des Arbeitsvertragsrechts- Anpassungsgesetz (AVRAG) 

§ 1 Abs. 2 Z 2 und Abs. 2a und § 12a neue Abs. 2 und 3 AÜG, BGBl. I Nr. 174/2021, sind mit 

1. 9. 2021 in Kraft getreten 
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16 ÄNDERUNGEN DES AUSLÄNDER-
BESCHÄFTIGUNGSGESETZ 1975 
(AUSLBG) 

16.1 Novelle zum AuslBG, 1997 (Integrationspaket) 

BGBl. I Nr. 78/1997, In Kraft getreten mit 1. 1. 1998 

Diese Novelle ist ein wesentlicher Bestandteil des so genannten "Integrationspakets", in dem 

entsprechend den geänderten migrationspolitischen Rahmenbedingungen die Voraussetzun-

gen für die Einreise, den Aufenthalt, das Asyl und die Beschäftigung von Ausländerinnen und 

Ausländern neu geregelt und wichtige Grundsätze für die Ausländerbeschäftigungs- und die 

Ausländerintegrationspolitik der nächsten Jahre verankert wurden. 

Im Sinne einer Harmonisierung mit dem Fremdengesetz wurden folgende Änderungen vorge-

nommen: 

1. Neuregelung des erschwerten Zulassungsverfahrens nach Überschreiten der LHZ u. 

des Prioritätenkataloges für die Vermittlung von Arbeitskräften an Stelle der Neuzu-

lassung von Ausländerinnen und Ausländer 

§ 4 Abs.6 AuslBG 

Im erschwerten Zulassungsverfahren nach Überschreitung von Kontingenten und Landes-

höchstzahlen dürfen nur solche ausländischen Arbeitskräfte bewilligt werden, bei denen 

neben wichtigen arbeitsplatzbezogenen Kriterien auch persönliche Integrationsmerkmale 

gegeben sind. Davon ausgenommen sind nur für die Arbeitsplatzerhaltung von Inländerin-

nen und Inländern wichtige ausländische Schlüsselkräfte und besonders qualifizierte 

Kräfte im Gesundheits- und Wohlfahrtspflegebereich, dringend erforderliche Saisonar-

beitskräfte, betriebsentsandte ausländische Arbeitskräfte und solche Arbeitskräfte, deren 

Beschäftigung im überbetrieblichen gesamtwirtschaftlichen Interesse erforderlich ist. 

2. Vereinheitlichung der Berechnung der Auslastung von Höchstzahlen 

• § 12a Abs.3 und § 13b Abs.1 AuslBG 

Auf die Bundeshöchstzahl werden die beim Arbeitsmarktservice arbeitslos vorgemerkten 

Ausländerinnen und Ausländer (ausgenommen die EWR-Staatsangehörigen und aner-

kannten Konventionsflüchtlinge) und alle bewilligungspflichtig beschäftigten Auslände-

rinnen und Ausländer, die tatsächlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, ange-

rechnet. Davon ausgenommen sind nur mit Entsendebewilligung und auf Grund von Be-

stätigungen nach diesem Bundesgesetz Beschäftigte und ausländische Künstlerinnen und 
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Rechte anderer drittstaatsangehöriger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also ins-

besondere auch Anspruch auf Ausstellung bzw. Verlängerung einer Arbeitserlaubnis nach 

§ 14a ff oder eines Befreiungsscheines nach § 15 und 15a. Da auch türkische Staatsange-

hörige, die mit Österreicherinnen und Österreichern verheiratet sind, vom Geltungsbe-

reich des AuslBG ausgenommen sind, ist für sie, solange die Ehe aufrecht ist, weder eine 

Beschäftigungsbewilligung noch ein Befreiungsschein auszustellen. Erwirbt eine Bezugs-

person die österreichische Staatsbürgerschaft, bleiben die Rechte des türkischen Fami-

lienangehörigen aus dem ARB gewahrt, sofern es für ihn günstiger ist. 

16.2 Novelle zum AuslBG, 1999 

BGBl. I. Nr. 120/1999, In Kraft getreten mit 1. 1. 2000 

1. Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen von betriebsentsandten Ausländerinnen 

und Ausländern und Angleichung an die Änderungen im AVRAG 

§ 18 Abs.13, Z 2 AuslBG 

Die lohn- und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausstellung einer EU-Entsende-

bestätigung wurden an die Änderungen im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 

(AVRAG) angepasst. 

2. Kontrollen nach dem AuslBG (Erweiterung des Personenkreises zur Mitwirkung an der 

Feststellung der Identität illegal beschäftiger Ausländerinnen und Ausländern) 

§ 26 Abs.1 und 4 AuslBG 

Die im § 26 geregelten Auskunfts- und Meldepflichten wurden neuerlich ergänzt und ver-

vollständigt. Nunmehr hat der/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin dafür zu sorgen, dass den 

Kontrollorganen im Falle seiner Abwesenheit von der Betriebsstätte eine Auskunftsperson 

zur Verfügung steht, die für die Kontrolltätigkeit unerlässliche Auskünfte und Einsicht in 

die Unterlagen geben kann. Die beauftragte Person hat auch über die Identität von zu Ar-

beitsleistungen herangezogenen Ausländerinnen und Ausländern Auskunft zu geben. Des 

Weiteren hat ein durch das Bauarbeitenkoordinationsgesetz neu in die Rechtsordnung 

eingeführter Baustellenkoordinator im Rahmen seiner Tätigkeit auf Baustellen an dieser 

Identitätsfeststellung mitzuwirken. 

3. Prüfung der beruflichen Zuverlässigkeit eines Auftragswerbers/einer Auftragwerberin 

im öffentlichen Vergabeverfahren (Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes) 

§ 28 b AuslBG 

Diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 24.Juni 1998 betreffend die Prü-

fung der beruflichen Zuverlässigkeit eines Auftragwerbers/einer Auftragwerberin im öf-

fentlichen Vergabeverfahren wurde Rechnung getragen und machte neben einer Ände-

rung des Bundesvergabegesetzes auch eine Neugestaltung der Erteilung von Auskünften 

aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Arbeitsinspektorates erforderlich. 
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16.3 1. Novelle zum AuslBG, 2002 im Rahmen des Konjunkturbele-

bungsgesetz 2002 

BGBl. I Nr. 68/2002, In Kraft getreten mit 1. 7. 2002 

Im Rahmen dieser Novelle wurden die Kontrollaufgaben bei der Vollziehung des AuslBG und 

die Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren auf die Zollbehörden und deren Organe über-

tragen; die zentrale Verwaltungsstrafevidenz im Bundesministerium für Finanzen angesiedelt; 

die Kontrollorgane befugt, Wege zu befahren, auch wenn dies sonst der Allgemeinheit unter-

sagt ist und zur Feststellung der Identität ausländischer Arbeitskräfte unter bestimmten Vo-

raussetzungen festzunehmen; die Strafsätze deutlich angehoben und das Verbot der Überlas-

sung von ausländischen Arbeitskräften mit Arbeitserlaubnis aufgehoben. 

1. Übergang der Kontrollbefugnisse vom Arbeitsinspektorat auf die Zollbehörden 

§ 28a Abs.1 AuslBG 

Die bisherigen Kontrollaufgaben im Rahmen der Vollziehung des AuslBG wurden zur 

Gänze auf die Zollbehörden und deren Organe übertragen. Strafbehörden für die Ahndung 

der illegalen Ausländerbeschäftigung bleiben weiterhin die Bezirksverwaltungsbehörden. 

Die Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren wird von den Zollbehörden wahrgenom-

men. 

2. Umorganisation der Zentralen Verwaltungsstrafevidenz 

§ 28b AuslBG 

Die zentrale Verwaltungsstrafevidenz wird im Bundesministerium für Finanzen weiterge-

führt. 

3. Erweiterung der Kontrollbefugnisse der Zollorgane 

§ 26 AuslBG 

Die Kontrollbefugnisse der Zollorgane wurden inhaltlich erweitert. Sie dürfen künftig im 

Rahmen ihrer Kontrollen Wege befahren, auch wenn dies sonst der Allgemeinheit unter-

sagt ist. Darüber hinaus sind sie im Zuge der Feststellung der Identität ausländischer Ar-

beitskräfte unter bestimmten Voraussetzungen (Gefahr im Verzug, Verdacht der illegalen 

Beschäftigung, nicht rechtmäßiger Aufenthalt) auch ermächtigt, die betreffenden Auslän-

derinnen und Ausländer für die Fremdenpolizeibehörde festzunehmen. Die Feststellung 

der Identität ist im Gesetz klar geregelt. 

4. Anhebung der Strafsätze 

§ 28 AuslBG 

Die Strafsätze wurden generell angehoben. 

5. Aufhebung des Verbotes der Überlassung von Ausländern mit Arbeitserlaubnis 

§ 14c AuslBG 
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Bisher konnten nur Befreiungsscheininhaber auch im Wege der Arbeitskräfteüberlassung 

beschäftigt werden. Durch die Aufhebung des § 14c Z 1 AuslBG dürfen Arbeitskräfteüber-

lasser/Arbeitskräfteüberlasserinnen künftig auch Inhaber/Inhaberinnen einer Arbeitser-

laubnis an Dritte überlassen. 

16.4  2. Novelle zum AuslBG, 2002 

BGBl. I Nr.126/2002, In Kraft getreten mit 1. 1. 2003 

Mit dieser und einer Novelle zum Fremdengesetz 1997 wurden u. a. einheitliche Kriterien für 

die Neuzulassung von ausländischen Schlüsselkräften und ein eigenes Zulassungsverfahren für 

selbstständige und unselbstständige Schlüsselkräfte geschaffen, das Saisoniermodell auf alle 

Branchen mit Fachkräftemangel ausgedehnt und die Ergebnisse der 2001 im Auftrag des 

BMWA durchgeführten Untersuchung über die arbeitsmarktrelevanten Effekte der Ausländer-

beschäftigung (Integrationsstudie) umgesetzt und aufenthaltsverfestigten Ausländerinnen 

und Ausländern durch Schaffung eines Rechtsanspruches auf einen Niederlassungsnachweis 

unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt. Für jugendliche Ausländerinnen und Aus-

länder, die ihre Schulpflicht in Österreich absolviert haben, wurde ein Rechtsanspruch auf ei-

nen Befreiungsschein vorgesehen, mit dem sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Au-

ßerdem wurden überholte und bisher nicht angewandte Bestimmungen aus dem Rechtsbe-

stand eliminiert, die Kriterien für die Arbeitsmarktprüfung sowohl im normalen als auch im er-

schwerten Zulassungsverfahren (nach Überschreiten der Landeshöchstzahlen) mit der ständi-

gen Judikatur des VwGH und dem neuen Zuwanderungskonzept abgestimmt und bestehende 

Ausnahmetatbestände an die neuere Judikatur der Höchstgerichte und an EU-rechtliche Vor-

gaben angepasst. 

1. Anpassung und Vereinfachung der Ausnahmebestimmungen für anerkannte Konven-

tionsflüchtlinge an das Asylgesetz (AsylG) 

1 Abs. 2 lit. a AuslBG 

• Der Ausnahmetatbestand für anerkannte Flüchtlinge - das sind jene Ausländerinnen und 

Ausländer, denen in Österreich Asyl gewährt wurde und die aus diesem Grund ein dauern-

des Einreise- und Aufenthaltsrecht haben, wurde an das AsylG 1997 angepasst. 

• Von der Ausnahmeregelung sind - wie schon bisher jene Asylwerberinnen und Asylwerber 

nicht erfasst, die bis zur Entscheidung im Asylverfahren lediglich zum vorläufigen Aufent-

halt berechtigt sind oder nur ein befristetes Aufenthaltsrecht haben, weil festgestellt 

wurde, dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 

• Das Asylrecht wird durch einen rechtskräftigen Asylbescheid einer österreichischen 

Asylbehörde über die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, einen österreichischen 

Konventionsreisepass oder einen ausländischen Konventionsreisepass mit einem unbe-

fristeten Aufenthaltstitel für Österreich nachgewiesen. 
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16.5  Novelle zum AuslBG, 2003 im Rahmen des Wachstums- und 

Standortgesetzes 

BGBl. I Nr. 133/2003, In Kraft getreten mit 1. 1. 2004 

Mit dieser Novelle wurden besondere Führungskräfte, deren Ehegattinnen und Ehegatten, 

Kinder sowie bestimmtes Support- und Hauspersonal hinsichtlich ihrer Tätigkeit bei der be-

sonderen Führungskraft vom Geltungsbereich des AuslBG und damit von der Quotenpflicht 

des FrG ausgenommen. Für Familienangehörige der weiterhin über die Schlüsselkraftquoten 

der Niederlassungsverordnung zugelassenen „normalen“ Schlüsselkräfte wurde die Möglich-

keit der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen im erschwerten Zulassungsverfahren ge-

schaffen. 

§ 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 5a AuslBG 

Damit werden einerseits die Spitzenkräfte selbst vom Geltungsbereich des AuslBG ausgenom-

men und dadurch auch nicht mehr über die jährlichen Schlüsselkraftquoten der Niederlas-

sungsverordnung zugelassen. Auch die Familienangehörigen solcher Spitzenkräfte werden 

von dieser Ausnahmeregelung erfasst und für die Dauer ihres Aufenthaltes in Österreich die 

Möglichkeit erhalten, ohne weitere arbeitsmarktbehördliche Genehmigung einer Beschäfti-

gung nachzugehen. Auch das zur besonderen Führungskraft bereits in einem Arbeitsverhältnis 

stehende und zu dessen weiteren Unterstützung notwendige Support- und Hauspersonal wird 

ausschließlich hinsichtlich seiner Beschäftigung bei der Führungskraft vom Geltungsbereich 

des AuslBG ausgenommen sein und nur für diesen Zweck einen quotenfreien Aufenthaltstitel 

erhalten. Das Support- und Hauspersonal steht dem regulären Arbeitsmarkt nicht zur Verfü-

gung und ist hinsichtlich seines Aufenthalts und der Beschäftigung an die Spitzenkraft gebun-

den. 

16.6  1. Novelle zum AuslBG, 2004 im Rahmen des EU-Erweite-

rungs-Anpassungsgesetzes 

BGBl. I Nr. 28/2004, In Kraft getreten mit 1. 5. 2004 

Mit den im EU-Erweiterungs-Anpassungsgesetz vorgesehenen Änderungen bzw. Übergangs-

bestimmungen im AuslBG und im AlVG wurde das im Vertrag über den Beitritt der Tschechi-

schen Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und der 

Slowakischen Republik zur Europäischen Union (Beitrittsvertrag) festgelegte Übergangsarran-

gement zur Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit und zur Dienstleistungsfreiheit umgesetzt. Die 

Übergangsbestimmungen sind mit 1.Mai 2004 in Kraft getreten und vorerst unbefristet. Sie 

können daher erforderlichenfalls für die maximale Dauer der Übergangsfrist (sieben Jahre) an-

gewendet werden. 
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16.7  2. Novelle zum AuslBG, 2004 im Rahmen des Budgetbegleit-

gesetzes 

BGBl. I Nr. 136/2004, In Kraft getreten mit 10. 12. 2004 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Headquarters internatio-

naler Konzerne 

§ 18 Abs. 3 AuslBG 

• Mit dieser Neuregelung wurden die Rahmenbedingungen für die Ansiedelung von Head-

quarters internationaler Konzerne noch weiter verbessert. Dementsprechend werden ne-

ben den bereits bestehenden Ausnahme- und Sonderregelungen für die Zulassung beson-

derer Führungskräfte (Top-Managerinnen und Top-Manager), internationaler Forscherin-

nen und Forscher und qualifizierter Schlüsselkräfte (§ 1 Abs.2 lit. f; § 12) und ergänzend zur 

bereits bestehenden Möglichkeit der bewilligungsfreien Einschulung von Arbeitskräften 

im Rahmen von Joint Ventures auch die Entsendung von qualifizierten Arbeitskräften zur 

Aus- und Weiterbildung innerhalb internationaler Konzerne erleichtert. 

• Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Konzernunternehmen kön-

nen bis zu 50 Wochen bewilligungsfrei zur Aus- und Weiterbildung in das Headquarter ent-

sandt werden. Die Ausbildungsmaßnahme ist dem Arbeitsmarktservice lediglich anzuzei-

gen und wird von diesem bei Nachweis eines entsprechenden Ausbildungsprogramms be-

stätigt. International tätige Konzerne im Sinne dieser Regelung sind zu wirtschaftlichen 

Zwecken zusammengefasste selbständige Unternehmen mit dem Headquarter (der Kon-

zernzentrale) in Österreich und Standorten in mindestens zwei weiteren Ländern. 

16.8  1. Novelle zum AuslBG, 2005 im Rahmen des Fremdenrechts 

und des Ausländerbeschäftigungsrechts 

BGBl. I Nr. 101/2005, In-Kraft-Treten mit 1. 1. 2006 

Im Rahmen des Fremden- und des Ausländerbeschäftigungsrechts wurden drei EU-Richtlinien 

(RL 2003/86/EG, RL 2004/38/EG und RL 2003/109/EG) umgesetzt, die primär darauf abzielen, 

das Aufenthaltsrecht, die Ausübung der Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit sowie das Recht auf 

Familiennachzug von Unionsbürgern und von in der EU bereits ansässigen Drittstaatsangehö-

rigen sowie deren Zugang zur selbstständigen und unselbstständigen Erwerbstätigkeit zu ver-

einheitlichen. Die besonderen Bedingungen für den Zugang der betroffenen Personen zum Ar-

beitsmarkt wurden mit dieser Novelle im AuslBG verankert. 

1. Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 

§ 1 Abs. 2 lit. a AuslBG 
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16.9  2. Novelle zum AuslBG, 2005 im Rahmen des Wachstums- und 

Beschäftigungsgesetz 

BGBl. I Nr. 103/2005, Inkrafttreten mit 1. 1. 2006 

Mit dieser Novelle wurde im Bereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes und des Arbeits-

vertragsrechts-Anpassungsgesetzes die Verdoppelung der angedrohten Höchststrafen be-

wirkt, sodass die illegale Beschäftigung zunehmend unattraktiver wird, was wiederum einen 

positiven Effekt auf den heimischen Arbeitsmarkt erwarten lässt. Außerdem wurden auch die 

Finanzämter und ihre Organe in die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung eingebunden, 

was einen breitflächigen Einsatz der Finanzverwaltung erlauben wird. 

1. Einbindung der Steuerbehörden (Finanzämter) und ihrer Organe in die Bekämpfung 

der illegalen Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 

§ 26, § 28a, §§ 30 und 30a, § 34 Abs.29 und § 35 AuslBG 

Mit diesen Änderungen in den jeweiligen Paragrafen des AuslBG wurden die Steuerbehör-

den (Finanzämter) und ihre Organe in die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung von 

Ausländerinnen und Ausländern mit eingebunden und damit faktisch in die Lage versetzt, 

alle für die Sachverhaltsermittlung erforderlichen Maßnahmen auf der Grundlage des Aus-

lBG durchzuführen. 

2. Verdoppelung der Höchststrafen für die Beschäftigung illegaler ausländischer Arbeits-

kräfte 

§ 28 und § 34 Abs. 29 AuslBG 

Mit der Erhöhung der Geldstrafen nach dem AuslBG im Wege der Verdoppelung der 

Höchststrafen wurde die Unrechtmäßigkeit der illegalen Beschäftigung ausländischer Ar-

beitskräfte noch deutlicher hervorgehoben. 

16.10  3. Novelle zum AuslBG, 2005 

Durch die Novellierung des AuslBG bzw. des AÜG wurde die Informationspflicht der jeweils bei 

der Entsendung oder Überlassung involvierten Behörden gegenüber der BUAK verankert. 

Diese Informationspflicht trifft umgekehrt auch die BUAK gegenüber diesen Behörden. 

BGBl. I Nr.104/2005, In Kraft getreten mit 1. 9. 2005 

Informationspflicht des AMS gegenüber der BUAK 

§ 27 Abs. 6 AuslBG 

Darin ist die Informationspflicht des AMS gegenüber der BUAK in der Form festgehalten, dass 

die Regionalen Geschäftsstellen des AMS die BUAK über die Erteilung von Beschäftigungsbe-

willigungen und EU-Entsendebestätigungen gemäß § 18 AuslBG (im Bauwesen) in Kenntnis zu 
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setzen haben. Diese Informationspflicht ist als Umsetzungsmaßnahme im Zusammenhang 

mit Art. 5 der Entsenderichtlinie zu sehen. 

16.11  1. Novelle zum AuslBG, 2006 im Rahmen des 2. EU-Erweite-

rungs-Anpassungsgesetz 

BGBl. I Nr. 85/2006, In Kraft getreten mit 1. 1. 2007 

Mit dieser Novelle wurden die bestehenden Übergangsregelungen („2+3+2-Modell’“), welche 

im § 32a Abs. 1 bis 9 AuslBG festgelegt sind, auf die Beitrittsstaaten Bulgarien und Rumänien 

ausgedehnt. Die Bürgerinnen und Bürger Bulgariens und Rumäniens haben ab dem Beitritt 

Sichtvermerks- und Niederlassungsfreiheit und brauchen daher keine Aufenthaltstitel mehr. 

Sie unterliegen damit auch nicht mehr der Quotenpflicht nach dem Niederlassungs- und Auf-

enthaltsgesetz. Ausdehnung der bestehenden Übergangsregelungen auf die Beitrittsstaaten 

Bulgarien und Rumänien. 

§ 32 Abs. 10 AuslBG 

Mit diesem neuen Absatz 10 werden die im gegenständlichen Paragraphen unter Absatz 1 bis 

9 festgelegten Übergangsregelungen für Arbeitskräfte aus den acht am 1. Mai 2004 beigetre-

tenen mittel- und osteuropäischen Ländern ab dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens 

auch auf bulgarische und rumänische Arbeitskräfte und – soweit sie die Erbringung von Dienst-

leistungen betreffen – auf Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern ausgedehnt. 

16.12  2. Novelle zum AuslBG, 2006 im Rahmen des Betrugsbekämp-

fungsgesetzes 

BGBl. I Nr. 99/2006, In Kraft getreten mit 27. 6. 2006, § 3 Abs. 5 und § 27 Abs. 1 und 2 Aus-

lBG 

Mit dieser Novelle wurde im Rahmen der Neuorganisation der KIAB den Finanzämtern die Voll-

ziehung der mit dem AuslBG und AVRAG zugewiesenen Aufgaben übertragen. 

16.13  Novelle zum AuslBG, 2007 

BGBl. I Nr. 78/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

Mit dieser Novelle wurden die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen im Be-

reich der Ausländerbeschäftigung umgesetzt. Die Ausnahmeregelung für Wissenschaftlerin-



 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 220 von 292 

von einem Unternehmen mit Betriebssitz in einem anderen Mitgliedstaat des EWR zur Er-

bringung vorübergehender Arbeitsleistungen nach Österreich entsandt werden, ist nun-

mehr keine BB oder Entsendebewilligung mehr erforderlich, wenn sie ordnungsgemäß zu 

einer Beschäftigung im Staat des Betriebssitzes über die Dauer der Entsendung nach Ös-

terreich zugelassen und beim entsandten Unternehmen beschäftigt sind und die österrei-

chischen Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die sozialversicherungsrechtlichen Bestim-

mungen eingehalten werden. 

• Die verpflichtende Anzeige der Entsendung drittstaatsangehöriger Arbeitskräfte an das 

AMS entfällt und stattdessen wird die Meldung von Betriebsentsendungen (auf Grundlage 

§ 7b AVRAG) von der Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäf-

tigung im BMF (KIAB) übernommen. 

• Die Meldung muss von der KIAB umgehend an das AMS weitergeleitet werden und wird 

um jene Daten (Arbeitsgenehmigung und Aufenthaltsgenehmigung) erweitert, die für die 

Prüfung einer gemeinschaftsrechtskonformen Entsendung durch das AMS erforderlich ist. 

Die Entsendung darf – unabhängig von der Erfüllung der Meldepflicht – bei Vorliegen der 

Voraussetzungen zunächst auch ohne EU-Entsendebestätigung begonnen werden. 

• Die Strafbestimmungen wurden an die geänderten Regelungen angepasst. 

11. Entfall der Ausstellungsgebühr von Befreiungsscheinen für Jugendliche 

§ 31 AuslBG 

Um arbeitslose ausländische Jugendliche, die beim AMS arbeitslos vorgemerkt sind, im 

Interesse einer raschen Arbeitsmarktintegration ehest möglich auf offene Stellen bzw. 

Lehrstellen vermitteln zu können, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Befrei-

ungsschein von Amtswegen ausgestellt werden. Die dafür notwendige Ausstellungsge-

bühr entfällt nunmehr. 

16.14  1. Novelle zum AuslBG, 2009 

Mit dieser Novelle zum AuslBG wurde – dem EuGH-Urteil vom 22. Dezember 2008, RS. C-

161/07 entsprechend – während des Geltungszeitraumes des Übergangsarrangements zur EU-

Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit für Arbeitsgesellschafterinnen und Arbeitsgesellschafter 

aus den neuen EU-Mitgliedstaaten ein gesondertes Kontrollsystem eingerichtet. 

EU-konforme Regelung für Arbeitsgesellschafterinnen und Arbeitsgesellschafter 

§ 28 Abs. 1 Z 1 lit d (neu) und § 32a Abs. 7a (neu) AuslBG, BGBl. I Nr. 91/2009, In Kraft ge-

treten mit 1. 9. 2009 

• Die Firmenbuchgerichte sind verpflichtet, die Eintragung von Arbeitsgesellschafterinnen 

und Arbeitsgesellschaftern im Sinne des § 2 Abs. 4 AuslBG aus den neuen EU-Mitgliedstaa-

ten der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des AMS zu melden. Sodann soll das AMS 
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allenfalls nach Einsicht in das Firmenbuch sowie eventueller zusätzlicher Ermittlungen un-

ter Mitwirkung der Arbeitsgesellschafterinnen/-gesellschafter prüfen, ob die Tätigkeit der 

Gesellschafterin/des Gesellschafters tatsächlich in selbständiger Stellung ausgeübt wird o-

der eine bewilligungspflichtige Beschäftigung darstellt. Wenn das AMS eine bewilligungs-

pflichtige Beschäftigung feststellt oder die/der Gesellschafterin/Gesellschafter trotz 

schriftlicher Aufforderung nicht binnen angemessener Frist an der Ermittlung des Sach-

verhaltes mitwirkt, hat es die Beschäftigung – sofern keine entsprechende Bewilligung 

vorliegt –  zu untersagen und das für die Kontrolle zuständige Finanzamt zu verständigen. 

• Zudem ist das AMS gemäß § 13 Abs. 1 des Firmenbuchgesetzes verpflichtet, das zustän-

dige Firmenbuchgericht zu verständigen. 

• Eine Beschäftigung trotz Untersagung unterliegt demselben Strafrahmen wie die „echte“ 

illegale Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern. 

16.15  2. Novelle zum AuslBG, 2009 

Beschäftigungsbewilligung für Personen mit den neu geschaffenen Status einer/s „Gedul-

deten“ im Rahmen des AuslBG 

§ 4 Abs. 3 Z 7 AuslBG, BGBl. I Nr. 120/2009, In Kraft getreten mit 1. 1. 2010 

Im Zusammenhang mit dem Fremdenrechtsänderungsgesetz 2009 können nun seit 1. Jänner 

2010 auch Personen, die den neu geschaffenen Status einer/eines „Geduldeten“ oder fakti-

schen Abschiebeschutz haben, eine Beschäftigungsbewilligung erhalten, wenn sie zuvor als 

Asylberechtigte/Asylberechtigter oder subsidiär Schutzberechtigte/Schutzberechtigter einen 

Arbeitsmarktzugang hatten. 

16.16  3. Novelle zum AuslBG, 2009 

Umsetzung im AuslBG des seit 1. Jänner 2010 geltenden Eingetragene-Partnerschafts-Ge-

setz 

§ 2 Abs. 12 (neu) AuslBG, BGBl. I Nr. 135/2009, In Kraft getreten mit 1. 1. 2010 

Das seit 1. Jänner 2010 geltende Eingetragene-Partnerschaft-Gesetz (EPG) wurde auch im 

AuslBG umgesetzt. Ausnahme- und Sonderregelungen für Ehegattinnen und Ehegatten gelten 

nunmehr auch für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern von öster-

reichischen Staatsangehörigen und anderen EWR-Bürgerinnen und EWR-Bürgern, wenn die 

Lebenspartnerschaft nach dem EPG oder den Rechtsvorschriften eines anderen Staates einge-

gangen wurde. 
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16.17  Novelle zum AuslBG, 2011 

Die Novelle 2011 zum AuslBG enthält folgende Maßnahmen: 

• Einschränkung der Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit 

auf die Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien; 

• Neuregelung des Arbeitsmarktzugangs von besonders Hochqualifizierten, von Fachkräf-

ten in Mangelberufen und sonstigen Schlüsselkräften aus Drittstaaten nach einem Krite-

rium geleiteten Punktesystem (Rot-Weiß-Rot-Karte); Entfall der Quotenpflicht; 

• Regelungen für die Arbeitsmarktzulassung von ausländischen Absolventinnen und Absol-

venten österreichischer Hochschulen und von Anwärterinnen und Anwärtern auf eine 

„Blaue Karte EU“; 

• Unbeschränkter Arbeitsmarktzugang für nachgezogene Familienangehörige; 

• Schaffung eines von Ausländerinnen/Ausländer-Landeshöchstzahlen unabhängigen Be-

willigungsverfahrens und klarer Regelungen für die Anrechnung von ausländischen Staats-

angehörigen auf die Bundeshöchstzahl; 

• Beschäftigungsbewilligungen ohne Arbeitsmarktprüfung für Schülerinnen und Schüler 

und Studentinnen und Studenten sowie für Personen mit besonderem Schutz; 

• Anpassungen der Regelungen für die Zulassung ausländischer Saisoniers an die Arbeits-

marktöffnung; Umsetzung Saisoniermodell neu; 

• Anpassung der Ausnahmeregelungen für drittstaatsangehörige Familienangehörige von 

EWR-Bürgerinnen und EWR-Bürgern und österreichischen Staatsangehörigen an die Judi-

katur der Höchstgerichte; 

• Aufhebung der Ermächtigung der Bundesregierung zum Abschluss von Schlüsselkräfte- 

und Pendlerinnen- bzw. Pendlerabkommen mit EU-Nachbarländern; 

• Entfall der diskriminierenden Bewilligungsauflage betreffend die vorrangige Kündigung 

von Ausländerinnen und Ausländern bei Verringerung von Arbeitsplätzen oder bei Einfüh-

rung von Kurzarbeit; 

• Erweiterung des Anhörungsrechts des Ausländerausschusses des AMS-Verwaltungsrates;  

• entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Sanktionsrichtlinie (2009/52/EG). 

1. Rot-Weiß-Rot-Karte 

§§ 12, 12a, 12b, 12c, 12d und 13 AuslBG sowie Anlage A, B und C, BGBl. I Nr. 25/2011, 

In Kraft getreten mit 1. 7. 2011 

Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) wird ein flexibles, nach personenbezogenen und 

arbeitsmarktpolitischen Kriterien geleitetes Zuwanderungssystem für Drittstaatsangehö-

rige eingeführt, dass die bisherige Schlüsselkraftregelung ersetzt und darüber hinaus die 

Zulassung von hochqualifizierten Arbeitskräften, Fachkräften in Mangelberufen und aus-

ländischen Studienabsolventen ohne Quotierung vorsieht. Die RWR-Karte berechtigt 
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Ausländern bestraft wurden, bis zu drei Jahren von Förderungen (Förderungen aus Bun-

desmitteln einschließlich der vom Bund verwalteten Mitteln der EU, die € 5.000 überstei-

gen) ausgeschlossen und zur Rückzahlung der in den letzten sechs Monaten bezogenen 

öffentlich Förderungen verpflichtet. 

16.18 Änderungen des AuslBG, 2012 im Rahmen der Novelle zum 

AÜG in Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie der EU 2008/104/EG ins 

nationale Recht 

1. Erweiterung der Begriffe „Beschäftigung“ und „Arbeitgeber/Arbeitgeberin“ in Anpas-

sung an die Änderungen im Landarbeitsgesetz im Zusammenhang mit der Novelle 

zum AÜG 2012 

§ 2 Abs. 2. lit. E und Abs. 3 lit. c AuslBG, BGBl. I. Nr. 98/2012, In Kraft getreten mit 1. 1. 

2013 

Mit diesen Änderungen wurden die Begriffe „Beschäftigung“ und „Arbeitgeber/Arbeitge-

berin“ erweitert. In Anpassung an die Änderungen im Landarbeitsgesetz 1984 gilt nun-

mehr auch die Verwendung überlassener Arbeitskräfte nach dem Landarbeitsgesetz 1984 

als Beschäftigung im Sinne des AuslBG und der/die Beschäftiger/Beschäftigerin ist 

dem/der Arbeitgeber/Arbeitgeberin gleichzuhalten. 

2. Spezielle Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung bei Ertei-

lung von Beschäftigungsbewilligungen 

§ 4 Abs. 3 Z 10 und Abs. 5 AuslBG, BGBl. I. Nr. 98/2012, In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 

Mit dieser Änderung wurde festgelegt, dass bei Vorliegen einer speziellen Bewilligung zur 

grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung gem. § 40 Abs. 2 des Landesarbeitsge-

setzes 1984 die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen ohne neuerliche Arbeits-

marktprüfung möglich ist. 

16.19   Novelle zum AuslBG, 2013 

BGBl. I. Nr. 72/20131 

Die Novelle 2013 zum AuslBG enthält folgende gesetzliche Änderungen: 

1. Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 

                                                                 
 

1 Das Inkraft-Treten siehe unter den jeweiligen Punkten.  
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zwei Jahren nach dem Beitritt). Die Familienangehörigen jener kroatischen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer, die bereits vor dem Beitritt eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“, eine 

„Rot-Weiß-Rot-Karte plus“, eine „Blaue Karte EU“ oder einen Aufenthaltstitel „Dauer-

aufenthalt – EG“ innehatten, sollen ebenfalls sofort ab dem Beitritt eine Bestätigung des 

uneingeschränkten Arbeitsmarktzuganges erhalten (18-Monate-Wartefrist entfällt) – (§ 

32a Abs. 11 AuslBG) - ist mit dem der Kundmachung folgenden Tag, und zwar mit 18. April 

2013 in Kraft getreten und wurde mit dem Datum des EU-Beitritts am 1. Juli 2013 wirksam. 

• Mit 31. Dezember 2013 endete die siebenjährige Übergangsfrist für bulgarische und rumä-

nische Staatsangehörige und für Unternehmen mit Sitz in diesen Mitgliedstaaten. Seither 

gilt für sie volle Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit und Dienstleistungsfreizügigkeit. Die 

nach dem AuslBG erteilten Berechtigungen und Bestätigungen zur Arbeitsaufnahme ver-

lieren ihre Gültigkeit (§ 32a Abs. 12 AuslBG) – In Kraft getreten mit 1. 1. 2014. 

4. Weitere Änderungen 

• Anträge auf Zulassungen als Fachkraft, sonstige Schlüsselkraft oder Studienabsolventen/-

absolventinnen gem. §§ 12a, 12b Z1 und 12b Z2 AuslBG können auch vom Arbeitgeber/von 

der Arbeitgeberin für den/die Ausländer/Ausländerin im Inland eingebracht werden kön-

nen. Diese neue Regelung ermöglicht potentiellen Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen, selbst 

aktiv zu werden und soll auch dazu dienen, ihre Mitwirkung im Verfahren, etwa bei der 

Vorlage von Dokumenten und Nachweisen, aber auch bei einer allfälligen Ersatzkraftprü-

fung, zu verbessern. Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen haben im Verfahren aufgrund ihres 

rechtlichen Interesses (§ 8 AVG) Parteistellung (§ 12d Abs. 2a AuslBG) - In Kraft getreten 

mit 18. 4. 2013. 

• Besonders Hochqualifizierte, die bereits über einen Arbeitgeber/eine Arbeitgeberin verfü-

gen, können ohne Vorschaltung eines Arbeitsuche-Visums einen Antrag auf Rot-Weiß-

Rot-Karte stellen (§ 20d AuslBG) - In Kraft getreten mit 1. 1. 2014. 

• Entfall der Ausländer-Bundeshöchstzahl und Schaffung einer Verordnungsermächtigung 

für die Zulassung von Personengruppen, an deren Beschäftigung ein öffentliches oder ge-

samtwirtschaftliches Interesse besteht (§ 4 Abs. 4 AuslBG) – In Kraft getreten mit 1. 1. 

2014. 

• Harmonisierung der Bewilligungsvoraussetzungen für grenzüberschreitend überlassene 

ausländische Arbeitskräfte (§ 4 Abs. 3 Z 10 AuslBG) – In Kraft getreten mit 1. 1. 2014. 

16.20  Änderung des AuslBG, 2015 im Rahmen des Sozialbetrugsbe-

kämpfungsgesetzes (SBBG) 

§ 28 Abs. 8 AuslBG, BGBl. I Nr. 113/2015, in Kraft getreten mit 1. 1. 2016 
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Bei Betriebsentsendungen oder grenzüberschreitender Überlassung gilt die Verwaltungsüber-

tretung als in dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in den der Arbeits(Ein-

satz)ort der nach Österreich entsandten oder überlassenen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 

liegt und bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 

16.21  Novelle zum AuslBG, 2017 

BGBl. I Nr. 66/2017, die neuen Regelungen sind zeitgleich mit den korrespondierenden 

Bestimmungen im Fremdenrechtsänderungsgesetz (FRÄG) 2017 mit 1. 10. 2017 in Kraft 

getreten. 

Mit dieser Novelle wird die Richtlinie 2014/66/EU (ICT-Richtlinie) über die Bedingungen für die 

Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensin-

ternen Transfers und die Richtlinie 2014/36/EU (Saisonarbeiter-Richtlinie) über die Bedingun-

gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als 

Saisonarbeitnehmerin/-arbeitnehmer umgesetzt und einige Adaptierungen in den Zulas-

sungsverfahren des AMS vorgenommen. 

Des Weiteren wird mit dieser Novelle zum AuslBG für Fachkräfte in Mangelberufen die Krite-

rien "Sprachkompetenz" und "Berufserfahrung" durch eine Änderung des Punkteschemas auf-

gewertet. Außerdem werden Absolventinnen und Absolventen von Bachelor- und (PhD-)Dok-

toratsstudien in das RWR-Kartensystem einbezogen. Die Geltungsdauer der RWR-Karte wird 

generell auf 24 Monate verlängert (statt bisher auf 12 Monate), um für einen längeren Zeitraum 

überprüfen zu können, ob die zugelassenen Arbeitskräfte auch tatsächlich unter den qualifi-

zierten Zulassungsvoraussetzungen beschäftigt werden. Wie bisher erhalten die Inhaberinnen 

und Inhaber einer RWR-Karte in der Folge eine RWR-Karte plus mit unbeschränktem Arbeits-

marktzugang. Für Bachelorstudierende wird das maximale Beschäftigungsausmaß auf 20 Wo-

chenstunden ausgedehnt. 

1. Umsetzung der ICT-Richtlinie 2014/66/EU 

Die ICT-Richtlinie regelt den unternehmensinternen Transfer von drittstaatsangehörigen 

Schlüsselarbeitskräften (Managerinnen und Manager, Spezialistinnen und Spezialisten, Trai-

nees mit Hochschulabschluss) von in Drittstaaten ansässigen internationalen Unternehmen in 

deren EU-Niederlassungen (Filialen) und deren erleichterte Zulassung bei einem Einsatz auch 

in anderen EU-Mitgliedstaaten (Mobilitätsfälle). Sie enthält auch Erleichterungen für Aufent-

halt und Beschäftigung des Familiennachzugs (Kernfamilie) von unternehmensintern transfe-

rierten Ausländer/Ausländerinnen („ICT“) im ersten Aufnahmemitgliedstaat und bei langfristi-

ger Mobilität der ICT auch in anderen Mitgliedstaaten. 

§ 2 Abs. 10 entfällt und Abs. 13 AuslBG wird neu angefügt 
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• Im dem neu eingefügten Abs. 6 wurde im Wesentlichen die Regelung des § 3b NAG für 

Ausländerverfahren übernommen, in denen der/die Antragsteller/Antragstellerin eine Re-

vision oder das AMS eine Amtsrevision gegen eine Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichtes erhoben hat. 

• Die Aussetzung solcher Verfahren liegt sowohl im Interesse der Partei, die dadurch Ge-

wissheit über den Stand des sie betreffenden Verfahrens gewinnt, als auch im Interesse 

des AMS. 

16.22   Novelle zum AuslBG, 2018 im Rahmen des Fremdenrechtsän-

derungsgesetzes (FrÄG) 

BGBl. I Nr. 56/2018, die Änderungen treten mit 1. September 2018 in Kraft und sind auf 

Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 31. 8. 2018 ereignen 

Das AuslBG wurde mit dieser Novelle an die Forscher und Studenten-Richtlinie angepasst. Die 

Vorgaben der Richtlinie sind im AuslBG schon weitestgehend und für den EU-Freiwilligen-

dienst durch den Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 2 lit. j AuslBG voll abgedeckt. Die bereits 

seit 2006 bestehende Ausnahmeregelung für Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen ermög-

licht allen ausländischen Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen und Forschern/Forscherinnen 

die bewilligungsfreie Ausübung wissenschaftlicher Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Kunst 

(§ 1 Abs. 2 lit. i AuslBG). Zudem haben sie das Recht, die Ehegattinnen/Ehegatten und Kinder 

mitzunehmen bzw. nachzuholen, die ihrerseits auch unbeschränkten Zugang zum Arbeits-

markt erhalten. Diese Regelung wird beibehalten. Allerdings sieht die umzusetzende Richtlinie 

vor, dass nur jene Forscher/Forscherinnen, die einen Doktorgrad oder einen geeigneten Hoch-

schulabschluss mit Zugangsrecht zu Doktoratsprogrammen (z.B. Master) besitzen, sowie de-

ren Ehegatten/Ehegattinnen und Kinder in den Genuss der begünstigten Bestimmungen der 

Richtlinie, wie insbesondere jene zur Mobilität (Weiterwanderungs- und Beschäftigungsmög-

lichkeit in anderen EU-Mitgliedstaaten) kommen. Diese können den Aufenthaltstitel „For-

scher“ bzw. einen Aufenthaltstitel als Familienangehöriger eines Forschers/Forscherin erhal-

ten. 

Daher wird ein eigener Ausnahmetatbestand für Forscher/Forscherinnen im Sinne der Richtli-

nie geschaffen sowie die Zulassung von Praktikanten/Praktikantinnen, die in einem Drittstaat 

studieren und die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen (BB) für drittstaatsangehörige 

Studenten/Studentinnen mit einem gültigen Aufenthaltstitel eines anderen EU-MS (mobile 

Studenten/Studentinnen), während eines Studiums in Österreich ermöglicht. 

1. Schaffung eines Ausnahmetatbestands für Forscher/Forscherinnen 

§ 1 Abs. 2 lit. h i.V.m. § 2 Abs. 17 AuslBG 

• § 1 Abs. 2 lit. h AuslBG 
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des Praktikums, die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des/der Praktikan-

ten/Praktikantin, die Arbeitszeiten und das Rechtsverhältnis zwischen dem/der Praktikan-

ten/Praktikantin und der aufnehmenden Einrichtung, beinhalten. 

• Es sind laut Richtlinie nur Praktika umfasst, die mehr als 90 Tage dauern. Neben dieser 

Mindestdauer ist es zulässig, für das Praktikum auch eine Höchstdauer von 180 Tagen fest-

zusetzen. Die Anzeigebestätigung wird für die Dauer der Praktikumsvereinbarung ausge-

stellt, nach Ausstellung der Anzeigebestätigung erhalten die Praktikanten ein Visum D (§ 

24 Abs. 1 Z 4 FPG). 

3. Ermöglichung der Erteilung einer BB für drittstaatsangehörige Studierende mit einem 

gültigen Aufenthaltstitel eines anderen EU-MS „mobile Studenten/Studentinnen“ 

§ 4 Abs. 3 Z 6 und Abs. 7 Z 2 AuslBG 

• Die Bestimmungen für den Arbeitsmarktzugang für Studenten/Studentinnen wurden in 

Umsetzung der Forscher und Studenten-Richtlinie auf Inhaber eines Aufenthaltstitels 

„Student“ eines anderen EU-MS ausgedehnt, sofern diese an einem Unions- oder multila-

teralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen teilnehmen oder eine Vereinbarung zwi-

schen zwei oder mehreren Hochschuleinrichtungen besteht (mobile Studenten/Studentin-

nen).  

• Diese mobilen Studenten/Studentinnen, die im Inland vorübergehend zu einem Studium 

zugelassen sind, können wie Inhaber eines inländischen Aufenthaltstitels „Student“ gem. 

§ 64 NAG eine Beschäftigungsbewilligung (BB) ohne Arbeitsmarktprüfung für bis zu 20 

Wochenstunden erhalten. 

• Der rechtmäßige Aufenthalt mit einem gültigen Aufenthaltstitel „Student“ eines anderen 

Mitgliedstaates ist auf 360 Tage beschränkt. Die BB darf daher nur für diesen Zeitraum des 

legalen Aufenthalts in Österreich erteilt oder verlängert werden (§ 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG). 

16.23   Novelle zum AuslBG 

BGBl. I Nr. 94/2018, mit 1. Jänner 2019 in Kraft getreten; die geänderten Paragraphen so-

wie die Anlagen A, B, C und D sind auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 31. 

12. 2018 ereignen 

1. Änderung des Punkteschemas für sonstige Schlüsselkräfte 

§ 12 Z 1 AuslBG 

Entsprechend den Vorgaben des VfGH-Erkenntnisses vom 13. Dezember 2017 (G 

281/2017) wurde das Punkteschema für sonstige Schlüsselkräfte geändert. Die Kriterien 

„Sprachkompetenz“ und „Berufserfahrung“ erhalten mehr Punkte, während zugleich das 

Kriterium „Alter“ entsprechend geringer gewichtet wurde. Die Anlage C wurde damit auch 

dem bereits geltenden Punktesystem der Anlage B für Fachkräfte in Mangelberufen ange-

glichen. 
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tätsgesetzes – UG), das Europäisches Abiturzeugnis (§ 64 Abs. 1 Z 7 UG), ein Studienab-

schluss an einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung (§ 51 Abs. 2 Z 1 UG) in 

einem deutsch- oder englischsprachigen Studiengang und ein Studienabschluss an einer 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung (§ 51 Abs. 2 Z 1 UG) in den Studienrich-

tungen Germanistik oder Anglistik oder Übersetzen und Dolmetschen mit Deutsch oder 

Englisch als Zielsprache akzeptiert werden. 

• Darüber hinaus kann von Sprachzeugnissen abgesehen werden, wenn der Antragsteller 

bzw. die Antragstellerin eine der vorgenannten Abschlüsse durch entsprechende Diplome 

nachweist. Diese Nachweise dürfen – entsprechend den Vorgaben des § 21a NAG – nicht 

älter als ein Jahr sein. 

16.24 Novelle zum Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-

OG) 

Bezeichnungsänderung im Rahmen der Strukturreform der Sozialversicherung 

§ 27 Abs. 1 und 5 sowie § 34 Abs. 46 AuslBG, BGBl. I Nr. 100/2018, tritt mit 1. 1. 2020 in 

Kraft 

Mit diesen gesetzlichen Änderungen wurde verankert, dass nunmehr an Stelle des „Hauptver-

bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband)“ der „Dachverband 

der Sozialversicherungsträger (Dachverband)“ tritt. 

16.25 Novelle des AuslBG, im Rahmen des Finanz-Organisationsre-

formgesetz (FORG) 

Die Bezeichnungsänderungen stehen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der 

Finanzverwaltung 

§ 3 Abs. 5, § 18 Abs. 12, § 26, § 27 Abs. 1 und 5, § 27a Abs. 1 und 2, § 28a, § 28b, § 30 Abs. 1, 

§ 30a, § 32a Abs. 8 und § 35 Z 3 AuslBG, BGBl. I Nr. 104/2019, mit 1. Juli 2020 in Kraft getre-

ten 

Mit den gesetzlichen Änderungen wurde im Bundesministerium für Finanzen ein Amt für Be-

trugsbekämpfung errichtet, welches die Aufgaben der Finanzpolizei, der Steuerfahndung und 

der Finanzämter in ihrer bisherigen Funktion als Finanzstrafbehörde wahrnehmen wird. 
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16.26 Änderung des AuslBG im Rahmen des 3. COVID-19-Gesetz 

Übergangsbestimmung zur COVID-19-Krisensituation 

§ 32c (neu samt Überschrift) AuslBG, BGBl. I Nr. 23/2020, ist mit 5. April 2020 in Kraft ge-

treten und tritt mit Ablauf des 30. 6. 2020 außer Kraft. Dauert die COVID-19-Krisensitua-

tion über diesen Zeitpunkt hinaus an, so ist die Bundesministerin für Arbeit, Familie und 

Jugend ermächtigt, das Außerkrafttreten durch Verordnung um jeweils zwei Monate, 

nicht jedoch über den 31. 12. 2020 hinaus, zu verschieben. 

Es wurde eine Übergangsbestimmung zur COVID-19-Krisensituation für die Beschäftigung 

ausländischer Saisoniers in der Land- und Forstwirtschaft verankert. Entgegen der allgemei-

nen 9/12-Regel (Beschäftigungsbewilligungen für maximal 9 Monate innerhalb von 12 Mona-

ten) dürfen während der COVID-19-Krisensituation im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirt-

schaft Beschäftigungsbewilligungen für bereits in Österreich aufhältige Saisoniers für eine Ge-

samtdauer von bis zu 12 Monaten erteilt oder verlängert werden. Die Regelung soll zur Siche-

rung einer Ernte oder eines Produktionsprozesses dienen. Die Regelung ist mit Ablauf des 

30.6.2020 außer Kraft getreten. 

16.27 Änderung des AuslBG im Rahmen des Budgetbegleitgesetz 

2020 

Auslaufen und Entfall der Übergangsbestimmungen für Kroatien mit 30. 6. 2020 

§§ 5 Abs. 4, 28 Abs. 1 Z 1 lit. b und c, Z 4 und Z 5, § 32a samt Überschrift und 35 Z 4 AuslBG, 

BGBl. I Nr. 98/2020; die §§ 5 Abs. 4, 28 Abs. 1 Z 1 lit. b und Z 4 sowie 35 Z 4 treten mit 1. 7. 

2020 in Kraft. §§ 28 Abs. 1 Z 1 lit. c und Z 5 sowie 32a samt Überschrift treten mit Ablauf 

des 30. 6. 2020 außer Kraft. Die für Staatsangehörige der Republik Kroatien und für Arbeit-

geberinnen und Arbeitgeber mit Betriebssitz in diesem Mitgliedstaat nach diesem Bundes-

gesetz erteilten Berechtigungen oder Bestätigungen zur Arbeitsaufnahme verlieren mit 

30. 6. 2020 ihre Gültigkeit.  

Mit Ablauf des 30. 6. 2020 endet die siebenjährige Übergangsfrist für den zuletzt beigetretenen 

EU-Mitgliedstaat Kroatien. Danach haben kroatische Arbeitskräfte volle Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit und Unternehmen mit Sitz in Kroatien volle Dienstleistungsfreiheit im Sinne der Art. 45 

und 56 AEUV. Da die Übergangsregelungen des § 32a keine zeitliche Begrenzung des Anwen-

dungsbereiches enthalten und in den nächsten Jahren kein EU-Beitritt weiterer Staaten zu er-

warten ist, der eine Beibehaltung von Übergangsbestimmungen erforderlich macht, wurde der 

§ 32a AuslBG und auch alle an diesen anknüpfenden Regelungen aus dem Rechtsstand ent-

fernt. 
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16.28 Änderung des AuslBG im Rahmen des Amtssitzgesetz (ASG) 

§ 1 Abs. 2 lit. c AuslBG. BGBl. I Nr. 54/2021, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft getreten 

Durch diese Ergänzung werden Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten in internationalen Ein-

richtungen und internationalen Nichtregierungsorganisationen einschließlich Quasi-Internati-

onalen Organisationen im Sinne des Amtssitzgesetzes unmittelbar vom Geltungsbereich des 

Ausländerbeschäftigungsgesetztes ausgenommen. Dadurch kann die entsprechende Listung 

im Sinne des § 1 Z 12 der Ausländerverordnung entfallen. 

16.29 Änderung des AuslBG und des Niederlassungs- und Aufenthalt-

gesetz 

Stammsaisonierregelung Neu  

§ 4 Abs. 7 Z 6, § 5 Abs. 6a und § 5 Abs. 1 sowie Abs. 10 AuslBG; BGBl. I. Nr. 217/2021, ist mit 

1. Jänner 2022 in Kraft getreten 

Mit diesen Änderungen werden die Voraussetzungen für die befristete Beschäftigung von Sai-

sonarbeitskräften und Erntehelferinnen/Erntehelfern aus Drittstaaten vereinfacht und besser 

an den regelmäßig bestehenden Bedarf an solchen Arbeitskräften angepasst. Die Erfahrungen 

der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine jährliche Festsetzung einer Höchstzahl an saisona-

len Bewilligungen in der Niederlassungsverordnung der Bundesregierung eine bedarfsge-

rechte Zulassung behindert. Ohne derartige Höchstzahlen ist der Bundesminister für Arbeit 

unter Bedachtnahme der jeweiligen Arbeitsmarktlage und des verfügbaren Arbeitskräftepo-

tentials besser in der Lage, die Zulassung von Saisonarbeitskräften über die jährlichen Kontin-

gentverordnungen quantitativ zu steuern. 

Mit der neuen Stammsaisonierregelung – ergänzend zur bestehenden und zunehmend weni-

ger genutzten Regelung für die Zulassung von sogenannten Stammsaisoniers aus dem Jahre 

2011 – können auch die in den letzten Jahren regelmäßig beschäftigten Saisonarbeitskräfte 

erleichtert zugelassen werden.Saisoniers, die in den vergangenen fünf Jahren (2017 bis 2021) 

mindestens drei Jahre in Österreich mit Bewilligung des Arbeitsmarktservice (AMS) im selben 

Wirtschaftszweig gearbeitet haben (zumindest jeweils drei Monate lang) und sich bis 31. 12. 

2022 beim AMS für eine weitere Beschäftigung in diesem Wirtschaftszweig registrieren lassen, 

können, unter Einhaltung der geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der so-

zialversicherungsrechtlichen Vorschriften, künftig Beschäftigungsbewilligungen außerhalb 

der Kontingente ohne Arbeitsmarktprüfung  erhalten.  



 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 250 von 292 

17 VERORDNUNGEN IM RAHMEN 
DES AUSLÄNDERBESCHÄFTGUNGS-
GESETZES  

17.1  Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung (BHZÜV) 2003 

aufgrund des § 12a Abs. 2 AuslBG 

BGBl. II Nr. 249/2003, In Kraft getreten mit 21. 5. 2003 

Im Höchstzahlensystem des Ausländerbeschäftigungsgesetzes bildet die Bundeshöchstzahl 

(BHZ) jene Richtzahl, nach deren Überschreitung die Zulassung drittstaatsangehöriger Auslän-

derinnen und Ausländer zum österreichischen Arbeitsmarkt quantitativ merklich einge-

schränkt werden kann. Der/die Bundesminister/Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit ist 

ermächtigt, durch Verordnung festzulegen, dass für bestimmte Gruppen von Ausländerinnen 

und Ausländer, an deren Beschäftigung öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen be-

stehen, Sicherungsbescheinigungen und Beschäftigungsbewilligungen auch nach Überschrei-

tung der 8%-Bundeshöchstzahl bis zu einem Höchstausmaß von 9% des österreichischen Ar-

beitskräftepotentials erteilt werden dürfen. Mit der Änderung der BHZÜV werden die darin 

normierten Tatbestände an das neue Zuwanderungskonzept und die integrationspolitischen 

Zielsetzungen der Fremdenrechts-Novelle 2002, angepasst. 

1. Fortgeschritten integrierte Ausländerinnen und Ausländer 

§ 1 Z 1 BHZÜV 

Das Arbeitsmarktservice kann - nach dem Grundsatz „Integration vor Neuzuzug“ allen 

Ausländerinnen und Ausländern mit fortgeschrittener Integration auch nach Überschrei-

ten der BHZ Beschäftigungsbewilligungen erteilen. Dabei sollen v. a. besondere Integrati-

onsmerkmale (Erfüllung der Integrationsvereinbarung nach § 50a FrG, besondere Einglie-

derung in die österreichische Gesellschaft, familiäre Bindungen, etc.) berücksichtigt wer-

den. Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht stellt diese Überziehungsregelung sicher, das ge-

meldete offene Stellen vorrangig mit bereits niedergelassenen Ausländerinnen und Aus-

ländern besetzt werden, bevor neue Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben werden. 

2. Schlüsselkraftdefinition 

§ 1 Z 3 BHZÜV 

Die Regelung stellt sicher, dass Schlüsselkräfte, welche die Kriterien des § 2 Abs. 5 AuslBG 

und auch alle sonstigen allgemeinen und besonderen arbeitsmarktpolitischen Zulassungs-

voraussetzungen des AuslBG erfüllen, auch nach Überschreitung der BHZÜV zugelassen 
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vorsieht (§ 7 Abs.4 Z 2 FRG). Rotationsarbeitskräfte können im Zuge ihrer wechselnden 

Einsätze in ihrem international tätigen Unternehmen auch an einem Unternehmensstand-

ort in Österreich auf Basis eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt werden. Die Regelung 

stellt sicher, dass auch für Rotationsarbeitskräfte, die keine Betriebsentsandten sind, Be-

schäftigungsbewilligungen erteilt werden können. 

7. Lockerung der Bestimmungen bei der Erteilung der BB für von Gewalt in der Familie 

betroffene Migrantinnen und Migranten 

§ 1 Z 10 BHZÜV 

Bei der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen für von Gewalt in der Familie be-

troffene Migrantinnen und Migranten können nunmehr auch die bloße Strafanzeige ge-

gen den gewalttätigen Ehepartner durch eine Sicherheitsbehörde, eine aus diesem Grund 

erfolgte Ehescheidung oder die Meldung bzw. Bestätigung eines Verdachts auf Gewalt in 

der Familie einer der in der Verordnung taxativ aufgezählten Einrichtungen als Bewilli-

gungsgrund herangezogen werden. 

8. Jugendliche ohne Anspruch auf Befreiungsschein (BS) bzw. Niederlassungsnachweis 

§ 1 Z 12 BHZÜV 

Diese Regelung umfasst alle niedergelassenen ausländischen Jugendlichen, die das 18. LJ 

noch nicht vollendet haben. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, das gem. § 21 

Abs.1a und 3 FrG Jugendliche auch nach Absolvierung der Schulpflicht bis zur Vollendung 

des 18. LJ im Rahmen der Familienzusammenführung zuwandern können, die Ausstellung 

eines Niederlassungsnachweises bzw. eines BS aber an die zumindest teilweise Absolvie-

rung der Schulpflicht in Österreich anknüpft. Die Sonderregelung stellt sicher, dass für sie 

zumindest eine Beschäftigungsbewilligung - auch wenn keine Schulpflicht und keine Er-

werbstätigkeit eines Elternteiles nachgewiesen werden kann - erteilt werden kann. 

17.2  BHZÜV 2004 aufgrund des § 12a Abs. 2 des AuslBG 

BGBl. II Nr. 352/2004, In Kraft getreten mit 11. 9. 2004 

Gesundheits- und Krankenpflegepersonal 

§ 1 Abs.4 BHZÜV 

• Mit dieser Änderung wurde eine Überziehungsmöglichkeit der 8%-Bundeshöchstzahl für 

qualifiziertes Krankenpflegepersonal aus allen neuen EU-Mitgliedstaaten geschaffen. Die 

derzeit auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger und Pendlerinnen und Pendler (aus den 

Nachbarstaaten) eingeschränkte Möglichkeit, eine Zulassung als qualifizierte Pflegekraft 

zu erhalten, wurde somit auf alle Bürgerinnen und Bürger der neuen EU-Mitgliedstaaten 

mit entsprechenden Qualifikationen ausgedehnt. Dadurch wird der zusätzliche Bedarf an 
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Pflegepersonal, der nicht aus dem Potential der inländischen oder integrierten ausländi-

schen Arbeitskräften befriedigt werden kann, gedeckt.  

• Die Mindestentlohnungsgrenze (40% der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage, 2004: € 1.380) 

als Bewilligungsvoraussetzung wurde beibehalten. 

17.3  Fachkräfte-Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung 

(Fachkräfte-BHZÜV) 2007 aufgrund des § 12a Abs. 2 des AuslBG 

§ 1 und 2 Fachkräfte-BHZÜV, BGBl. II Nr. 99/2007, In Kraft getreten mit 30. 4. 2007 

• Mit dieser Verordnung wurde die Möglichkeit geschaffen, dass das AMS für maximal 800 

Dreherinnen und Dreher, Fräserinnen und Fräser und Schweißerinnen und Schweißer aus 

den neuen EU-Mitgliedsstaaten trotz überschrittener Landeshöchstzahlen Beschäfti-

gungsbewilligungen für eine längstens 50 Wochen dauernde Beschäftigung erteilen kann, 

sofern die zu besetzende offene Stelle nicht mit vorgemerkten inländischen oder integrier-

ten ausländischen Fachkräften besetzt werden können. Die Verordnung trat mit 31. De-

zember 2007 wieder außer Kraft. 

• Die Beschäftigungsbewilligungen können im Rahmen einer weiteren Fachkräfteverord-

nung, die zeitgerecht mit Jänner 2008 in Kraft zu setzen ist, verlängert werden, wenn der 

Bedarf des Betriebes weiterhin nicht durch vorgemerkte Fachkräfte abgedeckt werden 

kann und ein freier Kontingentplatz zur Verfügung steht. 

• Die Arbeitsmarktprüfung (Ersatzkraftstellung; §§ 4 Abs. 1 und 4b AuslBG) und alle sonsti-

gen besonderen Bewilligungsvoraussetzungen (Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedin-

gungen, keine illegale Beschäftigung, keine Arbeitskräfteüberlassung, etc.) bleiben in je-

dem einzelnen Fall aufrecht. 

17.4  Fachkräfte-BHZÜV 2008 aufgrund des § 12a Abs. 2 des AuslBG 

§ 1 Fachkräfte-BHZÜV, BGBl. II Nr. 350/2007, In Kraft getreten mit 1. 1. 2008 

• Mit dieser Verordnung wurden die Vorschläge der Sozialpartner als auch die weiteren 

Schritte des Maßnahmenplans der Bundesregierung umgesetzt und auf Basis der gelten-

den Verordnungsermächtigung des § 12a Abs. 2 AuslBG, die Erteilung von Beschäftigungs-

bewilligungen für Fachkräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten in 50 Mangelberufen un-

ter grundsätzlicher Beibehaltung des Übergangsregimes ermöglicht. 

• Voraussetzung dafür ist eine nachgewiesene abgeschlossene Berufsausbildung der bean-

tragten Fachkraft sowie die Zuordnung dieses Berufes zu einem in der Verordnung ge-

nannten Mangelberuf (einschließlich Dreherinnen und Dreher, Fräserinnen und Fräser und 

Schweißerinnen und Schweißer – siehe auch Fachkräfte-BHZÜV 2007). Diese Fachkräfte 
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können im erschwerten Zulassungsverfahren gemäß § 4 Abs. 6 AuslBG Beschäftigungsbe-

willigungen mit einer Geltungsdauer bis zu einem Jahr erteilt werden. 

• Die Arbeitsmarktprüfung und alle sonstigen besonderen Bewilligungsvoraussetzungen (§ 

4 Abs. 3 AuslBG; Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, keine illegale Beschäfti-

gung, keine Arbeitskräfteüberlassung, etc.) bleiben in jedem einzelnen Bewilligungsfall 

aufrecht. 

• Auch die von den Sozialpartnern vorgeschlagene Anhörung des Regionalbeirates vor jeder 

Zulassung ist durch eine entsprechende generelle Regelung im § 20 Abs. 2 AuslBG unver-

ändert sichergestellt. 

17.5  Ergänzung der Fachkräfte-BHZÜV 2008 aufgrund des § 12a 

Abs. 2 des AuslBG 

§ 1 Fachkräfte-BHZÜV, BGBl. II Nr. 224/2008, In Kraft getreten mit 1. 7. 2008 

Mit dieser Verordnung wurde die Fachkräfteverordnung 2008 um weitere 15 auf nunmehr ins-

gesamt 65 Mangelberufe ergänzt. Näheres siehe Punkt 17.4 auf Seite 253. 

17.6  Ergänzung der Fachkräfte-BHZÜV 2008 aufgrund des § 12a 

Abs. 2 des AuslBG 

§ 1 Fachkräfte-BHZÜV, BGBl. II Nr. 395/2008, In Kraft getreten mit 1. Dezember 2008 

Mit dieser Verordnung wurde die Fachkräfteverordnung 2008 um weitere zwei Berufe, und 

zwar „Isoliererinnen und Isolierer“ und „Kaffee- und andere Nahrungsmittelherstellerinnen 

und Kaffee- und andere Nahrungsmittelhersteller“ auf nunmehr insgesamt 67 Mangelberufe 

ergänzt. 

17.7  Fachkräfteverordnung 2012 

Gemäß § 13 Abs. 1 AuslBG kann der Sozialminister/die Sozialministerin im Falle eines länger-

fristigen Arbeitskräftebedarfs, der aus dem im Inland verfügbaren Arbeitskräftepotenzial nicht 

abgedeckt werden kann, zur Sicherung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes im Ein-

vernehmen mit dem/der Wirtschaftsminister/Wirtschaftsministerin mit der Fachkräfteverord-

nung jeweils für das nächstfolgende Kalenderjahr Mangelberufe festlegen, in denen Auslände-

rinnen und Ausländer als Fachkräfte gem. § 12a AuslBG zugelassen werden können. Als Man-

gelberufe kommen Berufe in Betracht, für die pro gemeldete offene Stelle höchstens 1,5 Ar-

beitsuchende vorgemerkt (Stellenandrangsziffer) sind. 
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17.8  Fachkräfteverordnung 2013 

BGBl. II Nr. 367/2012, In Kraft getreten mit 1. 1. 2013 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 24 Mangelberufe, die der Berufssystematik des 

Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt, und zwar: 

− Fräserinnen und Fräser; Dreherinnen und Dreher; Technikerinnen und Techniker mit 

höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau; Dachdeckerinnen und Dachdecker; Dip-

lomingenieurinnen und -ingenieure für Starkstromtechnik; Schweißerinnen und 

Schweißer, Schneidbrennerinnen und Schneidbrenner; Bautischlerinnen und Bau-

tischler; Elektroinstallateurinnen und -installateure, -monteurinnen und -monteure; 

Landmaschinenbauerinnen und -bauer; Technikerinnen und Techniker mit höherer 

Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik; Diplomingenieurinnen und -ingenieure für 

Maschinenbau; Rohrinstallateurinnen und -installateure, -monteurinnen und -mon-

teure; Zimmerinnen und Zimmerer; Technikerinnen und Techniker für Maschinenbau; 

Schlosserinnen und Schlosser; Bau- und Möbeltischlerinnen und -tischler; Technike-

rinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung; Technike-

rinnen und Techniker für Starkstromtechnik; Dipl. Krankenpfleger, -schwestern; be-

sondere Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.); Bodenlegerin-

nen und Bodenleger; Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacherinnen/-macher; Holz-

maschinenarbeiterinnen/-arbeiter; Lackiererinnen und Lackierer. 

• Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7 (Fachkräfteverord-

nung 2012) auf Seite 254. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft und gilt für Anträge, 

die bis zum 5. 11. 2013 gestellt werden. 

17.9  Fachkräfteverordnung 2014 

BGBl. II Nr. 328/2013, In Kraft getreten mit 1. 1. 2014 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 16 Mangelberufe, die der Berufssystematik des 

Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt. Im Jahr 2014 dürfen Ausländerinnen und 

Ausländer in folgenden Mangelberufen zu einer Beschäftigung als Fachkraft zugelassen 

werden (nach Maßgabe des § 12a AuslBG), und zwar: 

− Fräserinnen und Fräser, Dachdeckerinnen und Dachdecker, Technikerinnen und Tech-

niker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau, Dreherinnen und Dreher, 

Schweißerinnen und Schweißer und Schneidbrennerinnen und Schneidbrenner, 

Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik, 

Diplomingenieurinnen und Diplomingenieure für Starkstromtechnik, Technikerinnen 

und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung, Betonbauerinnen 
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und Betonbauer, Bauspenglerinnen und Bauspengler, sonstige Spenglerinnen und 

Spengler, Elektroinstallateurinnen und Elektroinstallateure und Elektromonteurinnen 

und -monteure, Diplomingenieurinnen und Diplomingenieure für Maschinenbau, 

sonstige Technikerinnen und Techniker für Starkstromtechnik, Landmaschinenbaue-

rinnen und -bauer, diplomierte Krankenpfleger- und Krankenschwestern. 

• Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7 (Fachkräfteverord-

nung 2012) auf Seite 254. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft und gilt für Anträge, 

die bis zum 5. 11. 2014 gestellt werden. 

17.10  Fachkräfteverordnung 2015 

BGBl. II Nr. 278/2014, In Kraft getreten mit 1. 1. 2015 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden elf Mangelberufe, die der Berufssystematik des 

Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt. Im Jahr 2015 dürfen Ausländerinnen und 

Ausländer in folgenden Mangelberufen zu einer Beschäftigung als Fachkraft zugelassen 

werden (nach Maßgabe des § 12a AuslBG), und zwar: 

− Fräserinnen und Fräser, Schwarzdeckerinnen und Schwarzdecker, Dreherinnen und 

Dreher, Landmaschinenbauerinnen und -bauer, Dachdeckerinnen und Dachdecker, 

Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau, Tech-

nikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik, 

Schweißerinnen und Schweißer und Schneidbrennerinnen und Schneidbrenner, 

Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacherinnen und -macher, sonstige Spenglerinnen 

und Spengler, Technikerinnen und Techniker für Starkstromtechnik. 

• Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7 (Fachkräfteverord-

nung 2012) auf Seite 254. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft und gilt für Anträge, 

die bis zum 5. 11. 2015 gestellt werden. 

17.11  Änderung der Fachkräfteverordnung 2015 

BGBl. II Nr. 5/2015, In Kraft getreten mit 23. 1. 2015 

Mit dieser Fachkräfteverordnung wurde die Fachkräfteverordnung 2015, BGBl. II Nr. 278/2014 

um den Mangelberuf (§ 1 nach Ziffer 11) „Diplomierte Krankenpfleger, -schwestern, die ihre im 

Nostrifikationsbescheid des Landeshauptmannes vorgeschriebene Ergänzungsausbildung bis 

Ende 2014 begonnen haben“ erweitert. 
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Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7 (Fachkräfteverordnung 

2012) auf Seite 254. 

17.12  Fachkräfteverordnung 2016 

BGBl. II Nr. 329/2015, ist mit 1. 1. 2016 in Kraft getreten 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden acht Mangelberufe, die der Berufssystematik 

des Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt. Im Jahr 2016 dürfen Ausländerinnen und 

Ausländer in folgenden Mangelberufen zu einer Beschäftigung als Fachkraft zugelassen 

werden (nach Maßgabe des § 12a AuslBG), und zwar: 

− Fräserinnen und Fräser, Dreherinnen und Dreher, Technikerinnen und Techniker mit 

höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau, Dachdeckerinnen und Dachdecker, Dip-

lomingenieurinnen und Diplomingenieure für Maschinenbau, Technikerinnen und 

Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Stromtechnik, Diplomingenieurinnen und 

Diplomingenieure für Starkstromtechnik, Diplomierte Krankenpfleger, -schwestern, 

die ihre im Nostrifikationsbescheid des Landeshauptmannes vorgeschriebene Ergän-

zungsausbildung bis Ende 2015 begonnen haben. 

• Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7  (Fachkräfteverord-

nung 2012) auf Seite 254. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft und gilt für Anträge, 

die bis zum 5. 11. 2016 gestellt werden. 

17.13  Fachkräfteverordnung 2017 

BGBl. II Nr. 423/2016, ist mit 1. 1. 2017 in Kraft getreten 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 11 Mangelberufe, die der Berufssystematik des 

Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt. Im Jahr 2017 dürfen Ausländerinnen und 

Ausländer in folgenden Mangelberufen zu einer Beschäftigung als Fachkraft zugelassen 

werden (nach Maßgabe des § 12a AuslBG), und zwar: 

− Fräserinnen und Fräser, Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) 

für Maschinenbau; Schwarzdeckerinnen und Schwarzdecker; Dreherinnen und Dre-

her; Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbei-

tung; Technikerinnen und Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstrom-

technik; Diplomingenieurinnen und Diplomingenieure für Maschinenbau; Dachdecke-

rinnen und Dachdecker; sonstige Technikerinnen und Techniker für Starkstromtech-

nik; Diplomingenieurinnen und Diplomingenieure für Datenverarbeitung; diplo-
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mierte/r Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, die ihre im Nostrifikati-

onsbescheid des Landeshauptmannes vorgeschriebene Ergänzungsausbildung bis 

Ende 2016 begonnen haben 

• Hinsichtlich der Zulassung in diese Mangelberufe siehe unter Pkt. 17.7  (Fachkräfteverord-

nung 2012) auf Seite 254. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2017 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2017 

eingebrachte Anträge gem. § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG wären nach dieser Verordnung zu er-

ledigen. 

17.14  Fachkräfteverordnung 2018 

BGBl. II Nr. 377/2017, ist mit 1. 1. 2018 in Kraft getreten 

• Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 27 Mangelberufe, die der Berufssystematik des 

Arbeitsmarktservice entsprechen, festgelegt. Im Jahr 2018 dürfen Ausländerinnen und 

Ausländer in Mangelberufen zugelassen werden, welche unter folgendem Link einzusehen 

sind: BGBl. II Nr. 377/2017 - Fachkräfteverordnung 2018. 

• Es können nur Fachkräfte zugelassen werden, die eine abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem der angeführten Mangelberufe nachweisen können, die einem Lehrabschluss ver-

gleichbar ist. Seit der letzten Novelle, BGBl. I Nr. 66/2017 erhalten die zugelassenen Fach-

kräfte eine mit 24 Monaten befristete Rot-Weiß-Rot-Karte für die Beschäftigung bei dem 

oder der im Antrag angegebenen Arbeitgeber/Arbeitgeberin. Nach zwei Jahren erhalten 

sie eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus mit unbeschränktem Arbeitsmarktzugang, wenn sie zu-

mindest 21 Monate im zugelassenen Mangelberuf beschäftigt waren. 

• Die Familienangehörigen (minderjährige ledige Kinder, Ehegatten/Ehegattinnen und ein-

getragene gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner ab dem 21. Lebensjahr) der zu-

gelassenen Fachkräfte können von Anfang an eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus mit unbe-

schränktem Arbeitsmarktzugang beantragen und diese bei allen aufenthaltsrechtlichen 

Voraussetzungen, für ein Jahr erhalten. Die Familienangehörigen müssen Deutschkennt-

nisse nachweisen. 

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2018 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2018 

eingebrachte Anträge gem. § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG sind nach dieser Verordnung zu erle-

digen. 

17.15   Fachkräfteverordnung 2019 

BGBl. II Nr. 3/2019, ist mit 2. 1. 2019 in Kraft getreten 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2017/377
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Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 45 Mangelberufe für das gesamte Bundesgebiet so-

wie Mangelberufe für die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 

Steiermark, Tirol und Vorarlberg, die der Berufssystematik des Arbeitsmarktservice entspre-

chen, festgelegt. 

Die definierten Mangelberufe weisen eine Stellenandrangziffer bis maximal 1,5 auf (d.h. für 

diese Berufe sind pro gemeldete offene Stelle höchstens 1,5 Arbeitsuchende vorgemerkt). Die 

Berufsbezeichnungen der Mangelberufe folgen der Berufssystematik des Arbeitsmarktservice. 

Die Liste der Mangelberufe für 2019 findet sich unter folgendem Link: BGBl. II 3/2019 - Fach-

kräfteverordnung 2019. 

• Zugelassen werden nur Fachkräfte, die – unabhängig von einer allfälligen höheren Quali-

fikation (Universitätsreife, Hochschul- oder Fachhochschulstudium) – eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung in einem der vorgenannten Mangelberufe nachweisen können. Als 

abgeschlossene Berufsausbildung gilt insbesondere auch der erfolgreiche Abschluss einer 

schulischen Ausbildung, die dem Abschluss einer BHS in Österreich entspricht. 

• Die zugelassenen Fachkräfte erhalten eine mit 24 Monaten befristete Rot-Weiß-Rot-Karte 

für die Beschäftigung bei dem oder der im Antrag angegebenen Arbeitgeber/Arbeitgebe-

rin. Nach zwei Jahren erhalten sie eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus mit unbeschränktem Ar-

beitsmarktzugang, wenn sie zumindest 21 Monate im zugelassenen Mangelberuf beschäf-

tigt waren. 

• Die Familienangehörigen (minderjährige ledige Kinder, Ehegatten/Ehegattinnen und ein-

getragene gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner ab dem 21. Lebensjahr) der zu-

gelassenen Fachkräfte können von Anfang an eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus mit unbe-

schränktem Arbeitsmarktzugang beantragen und diese bei allen aufenthaltsrechtlichen 

Voraussetzungen, für ein Jahr erhalten. Die Familienangehörigen müssen Deutschkennt-

nisse nachweisen. 

• Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2019 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2019 

eingebrachte Anträge müssen nach dieser Verordnung erledigt werden, auch wenn die 

Entscheidung danach erfolgt. 

17.16 Änderung der Fachkräfteverordnung 2019 

BGBl. II Nr. 96/2019, ist mit 13. 4. 2019 in Kraft getreten 

Die Fachkräfteverordnung, BGBl. II 3/2019 wurde mit Verordnung der Bundesministerin für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wie folgt geändert: 

• Für Fachkräfte in Mangelberufen dürfen höchstens 300 Bestätigungen gem. § 20d Abs. 1 

Z 2 AuslBG ausgestellt werden. Das Erreichen dieser Höchstzahl ist im Bundesgesetzblatt 

kundzumachen. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010543&FassungVom=2019-09-05&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010543&FassungVom=2019-09-05&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=


 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 261 von 292 

17.17  Fachkräfteverordnung 2020 

BGBl. II Nr. 421/2019, ist mit 1. 1. 2020 in Kraft getreten  

Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 56 Mangelberufe für das gesamte Bundesgebiet fest-

gelegt. Die definierten Mangelberufe weisen eine Stellenandrangziffer bis maximal 1,5 auf 

(d.h. für diese Berufe sind pro gemeldete offene Stelle höchstens 1,5 Arbeitsuchende vorge-

merkt). Die Berufsbezeichnungen der Mangelberufe folgen der Berufssystematik des Arbeits-

marktservice. 

Mit dieser Verordnung wurden auch Mangelberufe für die Bundesländer Kärnten, Niederöster-

reich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg festgelegt. Für Fachkräfte in 

den definierten Mangelberufen in den genannten Bundesländern dürfen höchstens 300 Bestä-

tigungen gem. § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG ausgestellt werden. Das Erreichen dieser Höchstzahl ist 

im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Die Liste der Mangelberufe für 2020 im gesamten Bundesgebiet sowie die definierten Mangel-

berufe in den genannten Bundesländern siehe unter folgendem Link im Bundesgesetzblatt:  

BGBl. II Nr. 421/2019 - Fachkräfteverordnung 2020. 

• Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2020 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2020 

eingebrachte Anträge müssen nach dieser Verordnung erledigt werden, auch wenn die 

Entscheidung danach erfolgt. 

17.18 Fachkräfteverordnung 2021 

BGBl. II Nr. 595/2021, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft getreten 

Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 45 Mangelberufe für das gesamte Bundesgebiet fest-

gelegt. Die Berufsbezeichnungen der Mangelberufe folgen der Berufssystematik des Arbeits-

marktservice. 

Mit dieser Verordnung wurden auch Mangelberufe für die Bundesländer Kärnten (2 Mangelbe-

rufe), Niederösterreich (2), Oberösterreich (43), Salzburg (30), Steiermark (10), Tirol (14) und 

Vorarlberg (15) festgelegt. 

Die Liste der Mangelberufe für 2021 im gesamten Bundesgebiet sowie die definierten Mangel-

berufe in den genannten Bundesländern siehe unter folgendem Link im Bundesgesetzblatt:  

BGBl. II Nr. 595/2021 - Fachkräfteverordnung 2021. 

Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2021 ein-

gebrachte Anträge müssen nach dieser Verordnung erledigt werden, auch wenn die Entschei-

dung danach erfolgt. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2019/421
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/595/20201222?ResultFunctionToken=48486033-86c7-4cfb-bcac-b51accd09d50&Position=5401&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInBvwg=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInLandesnormen=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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17.19 Fachkräfteverordnung 2022 

BGBl. II Nr. 573/2021, ist mit 1. Jänner 2022 in Kraft getreten 

Mit dieser Fachkräfteverordnung wurden 66 Mangelberufe für das gesamte Bundesgebiet für 

das Jahr 2022 festgelegt. Die Berufsbezeichnungen der Mangelberufe folgen der Berufssyste-

matik des Arbeitsmarktservice. 

Mit dieser Verordnung wurden auch Mangelberufe für das Jahr 2022 in den Bundesländern Bur-

genland (2 Mangelberufe), Kärnten (9), Niederösterreich (5), Oberösterreich (49), Salzburg 

(31), Steiermark (24), Tirol (20) und Vorarlberg (13) festgelegt. 

Die Liste der Mangelberufe für 2022 im gesamten Bundesgebiet sowie die definierten Mangel-

berufe in den genannten Bundesländern siehe unter folgendem Link im Bundesgesetzblatt:  

BGBl. II Nr. 573/2021 - Fachkräfteverordnung 2022 

Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2022 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2022 ein-

gebrachte Anträge müssen nach dieser Verordnung erledigt werden, auch wenn die Entschei-

dung danach erfolgt. 

17.20 Zulassung von Besonders Hochqualifizierten 2019 

Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend  

BGBl. II Nr. 2/2019, ist mit 2. 1. 2019 in Kraft getreten 

Mit dieser Verordnung wurde festgelegt, dass im Jahr 2019 Ausländerinnen und Ausländer, die 

über die nachstehend angeführten tertiären Ausbildungen verfügen, als besonders Hochquali-

fizierte gem. § 12 AuslBG zugelassen werden können. Die angeführten Ausbildungen folgen 

der Berufssystematik des Arbeitsmarktservice: 

• Diplomingenieure bzw. Diplomingenieurinnen für Starkstromtechnik, für Maschinenbau, 

für Datenverarbeitung, für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik, für Wirtschaftswesen 

sowie Diplomingenieure bzw. Diplomingenieurinnen soweit nicht anderweitig eingeord-

net; Wirtschaftstreuhänder bzw. Wirtschaftstreuhänderinnen und Ärzte bzw. Ärztinnen  

• Diese Hochqualifizierten müssen die in Anlage A des AuslBG definierten und mit Punkten 

bewerteten Kriterien („Besondere Qualifikation bzw. Fähigkeiten“, „Berufserfahrung - 

ausbildungsadäquat oder in Führungsposition“, „Sprachkenntnisse“, „Alter“ und „Studium 

in Österreich“) erfüllen. Die Mindestpunkteanzahl für die vorgenannten Ausbildungen 

wurden von 70 auf 65 Punkte herabgesetzt.  

• Unabdingbare Zulassungsvoraussetzung ist neben der erforderlichen Mindestpunktean-

zahl ein der Ausbildung und jeweiligen Einstufung entsprechendes Entgelt, das vom Ar-

beitgeber oder der Arbeitgeberin vor der Einstellung zu gewährleisten ist.  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/573/20211222?ResultFunctionToken=3215c66b-105e-47b3-af67-0a5626521671&Position=1&Sort=0%7CAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=22.12.2021&BisDatum=23.12.2021&ImRisSeitVonDatum=22.12.2021&ImRisSeitBisDatum=23.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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• Die bisherige Regelung für besonders hochqualifizierte Ausländerinnen und Ausländer 

bleibt unverändert bestehen, d.h. Personen, die die Voraussetzungen des § 12 AuslBG und 

die nach Anlage A erforderlichen 70 Mindestpunkte erreichen, können weiterhin ohne Ein-

schränkung auf bestimmte Berufe eine Rot-Weiß-Rot-Karte erhalten.  

• Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2019 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2019 

eingebrachte Anträge auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte als besonders Hochqualifizierte in ei-

ner der vorgenannten Ausbildungen müssen nach dieser Verordnung erledigt werden. 

17.21 Zulassung von besonders Hochqualifizierten 2020 

Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend  

BGBl. II Nr. 2/2019, ist mit 1. 1. 2020 in Kraft getreten 

Mit dieser Verordnung wurde festgelegt, dass im Jahr 2020 Ausländerinnen und Ausländer, die 

über die nachstehend angeführten tertiären Ausbildungen verfügen, als besonders Hochquali-

fizierte gem. § 12 AuslBG zugelassen werden können. Die angeführten Ausbildungen folgen 

der Berufssystematik des Arbeitsmarktservice:  

• Diplomingenieure/Diplomingenieurinnen für Maschinenbau, für Starkstromtechnik, für 

Datenverarbeitung, für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik, Diplomingenieure/Dip-

lomingenieurinnen soweit nicht anderweitig eingeordnet und für Wirtschaftswesen, Sozi-

alwissenschafter/Sozialwissenschafterinnen, Wirtschaftswissenschafter/Wirtschaftswis-

senschafterinnen, wissenschaftliche Statistiker/Statistikerinnen, Wirtschaftstreuhän-

der/Wirtschaftstreuhänderinnen und Ärzte/Ärztinnen.   

• Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. 12. 2020 außer Kraft. Vor Ablauf des 31. 12. 2020 

eingebrachte Anträge gem. § 20d Abs.1 Z 1 AuslBG sind nach dieser Verordnung zu erledi-

gen. 

17.22  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Erntehelferinnen und Erntehelfern in der Landwirtschaft 2015 

BGBl. II. Nr.57/2015; ist mit 21. 3. 2015 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 11. 

2015 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kontingent in der 

Höhe von 395 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelferinnen und 

Erntehelfern im Jahr 2015 festgelegt. 
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• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

13, Niederösterreich: 120, Oberösterreich: 58, Salzburg: 5, Steiermark: 120, Tirol: 20, Vor-

arlberg: 5 und Wien: 24. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen dieses Kontingents während des gesamten zeitlichen Geltungsbereichs dieser 

Verordnung erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf nicht nach dem 30. 11. 2015 en-

den. 

17.23  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2015 

BGBl. II. Nr.366/2014, ist mit 2. 1. 2015 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 11. 

2015 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 2.640 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeits-

kräften im Jahr 2015 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

220, N.Ö.: 470, O.Ö.: 1.050, Salzburg: 25, Steiermark: 510, Tirol: 210, Vorarlberg: 67 und 

Wien: 58. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen dieses Kontingents während des gesamten zeitlichen Geltungsbereichs dieser 

Verordnung erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländischen Arbeitskräften, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rah-

men des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft be-

fristet beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit unterliegen, erteilt werden. Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen 

darf nicht nach dem 31. 12. 2015 enden. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen sowie Asylwerberinnen und Asylwerber sollen bei der Erlangung 

einer Beschäftigungsbewilligung bevorzugt werden. 
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17.24  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2016 

BGBl. II. Nr.463/2015, ist mit 28. 12. 2015 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 11. 

2016 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 2.640 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeits-

kräften im Jahr 2016 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

220, N.Ö.: 470, O.Ö.: 1.050, Salzburg: 25, Steiermark: 510, Tirol: 210, Vorarlberg: 67 und 

Wien: 58. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen dieser Kontingente ab 1. Jänner 2016 erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländische Arbeitskräfte, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rahmen 

des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft befristet 

beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, erteilt werden. Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf 

nicht nach dem 31. 12. 2016 enden. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen sowie Asylwerberinnen und Asylwerber sollen bei der Erlangung 

einer Beschäftigungsbewilligung bevorzugt werden. 

Des Weiteren wurde mit dieser Verordnung für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 395 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelfe-

rinnen und Erntehelfern im Jahr 2016 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

13, Niederösterreich: 120, Oberösterreich: 58, Salzburg: 5, Steiermark: 120, Tirol: 20, Vor-

arlberg: 5 und Wien: 24. 

• Beschäftigungsbewilligungen dürfen ab 29. 2. 2016 mit einer Geltungsdauer bis zu sechs 

Wochen erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf nicht nach dem 30. 11. 2016 en-

den. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen und Asylwerberinnen und Asylwerber sind bei der Erteilung der 

Beschäftigungsbewilligungen im Rahmen des Kontingents zu bevorzugen. 
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17.25 Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2017 

BGBl. II. Nr.432/2016, ist mit 1. 1. 2017 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 11. 

2017 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 2.510 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeits-

kräften im Jahr 2017 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

210, N.Ö.: 445, O.Ö.: 995, Salzburg: 24, Steiermark: 485, Tirol: 200, Vorarlberg: 65 und 

Wien: 56. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen dieser Kontingente ab 1. Jänner 2017 erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländische Arbeitskräfte, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rahmen 

des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft befristet 

beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, erteilt werden. Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf 

nicht nach dem 31. Dezember 2017 enden. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in 

den vorangegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. 

§ 5 AuslBG erlaubt beschäftigt waren, sollen bei der Erlangung einer Beschäftigungsbewil-

ligung bevorzugt werden. 

Des Weiteren wurde mit dieser Verordnung für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 375 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelfe-

rinnen und Erntehelfern im Jahr 2017 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

12, Niederösterreich: 115, Oberösterreich: 55, Salzburg: 4, Steiermark: 115, Tirol: 17, Vor-

arlberg: 4 und Wien: 23 

• Beschäftigungsbewilligungen dürfen ab 28. 2. 2017 mit einer Geltungsdauer bis zu sechs 

Wochen erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf nicht nach dem 30. 11. 2017 en-

den. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in 

den vorangegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. 
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§ 5 AuslBG erlaubt beschäftigt waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligun-

gen zu bevorzugen. 

17.26  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2018 

BGBl. II. Nr.376/2017, ist mit 1. 1. 2018 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 11. 

2018 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 2.510 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeits-

kräften im Jahr 2018 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

210, N.Ö.: 445, O.Ö.: 995, Salzburg: 24, Steiermark: 485, Tirol: 200, Vorarlberg: 65 und 

Wien: 56. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen dieser Kontingente ab 1. Jänner 2018 erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländische Arbeitskräfte, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rahmen 

des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft befristet 

beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, erteilt werden. Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf 

nicht nach dem 31. 12. 2018 enden. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in 

den vorangegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. 

§ 5 AuslBG erlaubt beschäftigt waren, sollen bei der Erlangung einer Beschäftigungsbewil-

ligung bevorzugt werden. 

Des Weiteren wurde mit dieser Verordnung für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kon-

tingent in der Höhe von 375 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelfe-

rinnen und Erntehelfern im Jahr 2018 festgelegt. 

• Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 30, Kärnten: 

12, Niederösterreich: 115, Oberösterreich: 55, Salzburg: 4, Steiermark: 115, Tirol: 17, Vor-

arlberg: 4 und Wien: 23 

• Beschäftigungsbewilligungen dürfen ab 1. 3. 2018 mit einer Geltungsdauer bis zu sechs 

Wochen erteilt werden. 
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• Die Geltungsdauer der Beschäftigungsbewilligungen darf nicht nach dem 30. 11. 2018 en-

den. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in 

den vorangegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. 

§ 5 AuslBG erlaubt beschäftigt waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligun-

gen zu bevorzugen. 

17.27  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2018 

BGBl. II Nr. 226/2018, ist mit 31. 8. 2018 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 10. 

2018 wieder außer Kraft 

• Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeits-

kräften in der Land- und Forstwirtschaft ein Kontingent in der Höhe von 500 festgelegt und 

wie folgt aufgeteilt: Kärnten 100, Niederösterreich 100, Oberösterreich 150 und Steier-

mark 150.  

• Im Rahmen dieser Kontingente dürfen nach Ausschöpfung der mit Verordnung BGBl. II Nr. 

376/2017 bereits zugeteilten Kontingente Beschäftigungsbewilligungen mit einer Gel-

tungsdauer bis 31. 10. 2018 erteilt werden.  

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in 

den vorangegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. 

§ 5 AuslBG erlaubt beschäftigt waren, sollen bei der Erlangung einer Beschäftigungsbewil-

ligung bevorzugt werden. 

17.28  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft 2019 

BGBl. II Nr. 371/2018, ist mit 1. 1. 2019 in Kraft getreten (Diese Verordnung wurde mit der 

nachstehenden Verordnung BGBl. II Nr. 100/2019 außer Kraft gesetzt, siehe unter Punkte 

17.29 auf Seite 270) 
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17.29  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und Forstwirt-

schaft im Jahr 2019 

BGBl. II Nr. 100/2019, ist mit 20. 4. 2019 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12. 

2019 außer Kraft (mit dieser Verordnung wurden die Verordnungen BGBl. II Nr. 273/2018 

und BGBl. II Nr. 371/2018 außer Kraft gesetzt). 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Tourismus für die befristete Beschäfti-

gung von ausländischen Arbeitskräften im Jahr 2019 ein Kontingent in der Höhe von 1.263 fest-

gelegt und wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

Burgenland: 10, Kärnten: 83, N.Ö.: 13, O.Ö.: 98, Salzburg: 396, Steiermark: 141, Tirol: 287, Vor-

arlberg: 209 und Wien: 26. 

Für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft wurde ein Kontingent in der Höhe von 

2.727 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. Dieses 

Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

Burgenland: 31, Kärnten: 219, N.Ö.: 481, O.Ö.: 1.092, Salzburg: 26, Steiermark: 523, Tirol: 235, 

Vorarlberg: 68 und Wien: 52. 

Des Weiteren wurde zusätzlich für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kontingent in 

der Höhe von 288 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelferinnen und 

Erntehelfern im Jahr 2019 festgelegt. 

Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: Burgenland: 21, Kärnten: 7, Nie-

derösterreich: 89, Oberösterreich: 52, Salzburg: 4, Steiermark: 89, Tirol: 11, Vorarlberg: 4 und 

Wien: 11. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen der Kontingente für den Tourismus und die Land- und Forstwirtschaft ab 20. 4. 

2019 erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Ernte-

helferinnen und Erntehelfern dürfen ab 20. 4. 2019 mit einer Geltungsdauer bis zu sechs 

Wochen erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländische Arbeitskräfte, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rahmen 

des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft befristet 

beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

(§ 32a AuslBG) unterliegen, erteilt werden. 
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• Die Kontingente sind im Jahresdurchschnitt einzuhalten. Zu den Saisonspitzen sind zeit-

lich begrenzte Überschreitungen um bis zu 20% zulässig. Aufgrund der VO BGBl. II Nr. 

273/2018 und BGBl. II Nr. 371/2018 erteilte und für die Ermittlung des Jahresdurchschnitts 

2019 relevante Beschäftigungsbewilligungen wären zu berücksichtigen. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen (§ 32a AuslBG) und Saisonarbeitskräfte, die in den vorangegan-

genen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG er-

laubt beschäftigt waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu bevor-

zugen. 

17.30 Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft im 

Jahr 2020 

BGBl. II Nr. 407/2019, ist mit 1. 1. 2020 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12. 

2020 außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wurde für den Wirtschaftszweig Tourismus für die befristete Beschäfti-

gung von ausländischen Arbeitskräften im Jahr 2020 ein Kontingent in der Höhe von 1.263 fest-

gelegt und wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

Burgenland: 9, Kärnten: 82, N.Ö.: 22, O.Ö.: 97, Salzburg: 394, Steiermark: 140, Tirol: 286, Vor-

arlberg: 208 und Wien: 25. 

Für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft wurde ein Kontingent in der Höhe von 

3.046 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften für das Jahr 2020 fest-

gelegt. Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

Burgenland: 41, Kärnten: 249, N.Ö.: 550, O.Ö.: 1.164, Salzburg: 26, Steiermark: 553, Tirol: 331, 

Vorarlberg: 72 und Wien: 60. 

Des Weiteren wurde zusätzlich für den Wirtschaftszweig Landwirtschaft ein Kontingent in 

der Höhe von 119 für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Erntehelferinnen und 

Erntehelfern im Jahr 2020 festgelegt und wie folgt aufgeteilt:  

Burgenland: 11, Kärnten: 7, Niederösterreich: 20, Oberösterreich: 10, Salzburg: 4, Steiermark: 

59, Tirol: 5 und Wien: 3. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu sechs Monaten dürfen im 

Rahmen der Kontingente für den Tourismus und die Land- und Forstwirtschaft erteilt wer-

den. 
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• Beschäftigungsbewilligungen für die kurzfristige Beschäftigung von ausländischen Ernte-

helferinnen und Erntehelfern dürfen ab 1. 1. 2020 mit einer Geltungsdauer bis zu sechs 

Wochen erteilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu neun Monaten dürfen aus-

ländische Arbeitskräfte, die schon in den vorangegangenen drei Jahren jeweils im Rahmen 

des Beschäftigungskontingents im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft befristet 

beschäftigt waren und den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

(§ 32a AuslBG) unterliegen, erteilt werden. 

• Alle angeführten Kontingente sind im Jahresdurchschnitt einzuhalten. Zu den Saisonspit-

zen sind zeitlich begrenzte Überschreitungen um bis zu 20% zulässig. Aufgrund der VO 

BGBl. II Nr. 100/2019 erteilte und für die Ermittlung des Jahresdurchschnitts 2020 rele-

vante Beschäftigungsbewilligungen sind zu berücksichtigen. 

• Neben Ausländerinnen und Ausländern, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeit-

nehmerfreizügigkeit unterliegen (§ 32a AuslBG) oder, die in den vorangegangenen fünf 

Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG erlaubt beschäf-

tigt waren, sind auch Ausländerinnen und Ausländer, die seit drei Monaten zum Asylver-

fahren zugelassen sind, bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.31 Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft im 

Jahr 2021 

BGBl. II Nr. 601/2020, ist mit 1. 1. 2021 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12. 

2021 außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Ju-

gend wurde für den Wirtschaftszweig Tourismus für die befristete Beschäftigung von auslän-

dischen Arbeitskräften im Jahr 2021 ein Kontingent in der Höhe von 1.263 festgelegt und wie 

folgt auf die Bundesländer verteilt: 

Burgenland: 9, Kärnten: 82, N.Ö.: 22, O.Ö.: 97, Salzburg: 394, Steiermark: 140, Tirol: 286, Vor-

arlberg: 208 und Wien: 25. 

Für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft wurde ein Kontingent in der Höhe von 

3.0462  für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften für das Jahr 2021 

festgelegt. Dieses Kontingent wird wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

                                                                 
 

2 Geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 180/2021.  
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17.32 Änderung der Verordnung für die befristete Beschäftigung von 

ausländischen Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und 

Forstwirtschaft im Jahr 2021 

BGBl. II Nr. 180/2021, ist mit 24.4. 2021 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12. 

2021 außer Kraft 

Die Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften im Touris-

mus und in der Land- und Forstwirtschaft wurde wie folgt geändert: 

• Für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft wird nunmehr ein Kontingent in 

der Höhe von 3.136 (statt vorher 3.046) und davon für Niederösterreich ein Kontingent 

von 640 (statt vorher 550) für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräf-

ten festgesetzt. 

• Zu den Saisonspitzen sind zeitlich begrenzte Überschreitungen der Kontingente in den 

Wirtschaftszweigen Land- und Forstwirtschaft sowie Landwirtschaft nunmehr bis zu 

50% zulässig. 

17.33 Änderung der Verordnung für die befristete Beschäftigung von 

ausländischen Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und 

Forstwirtschaft im Jahr 2021 

BGBl. II Nr. 472/2021; ist mit 19. 11. 2021 in Kraft getreten; Änderung der VO BGBl. II Nr. 

601/2020 und VO BGBl. II Nr. 180/2021, § 4 Abs. 4 (neu) 

Im Dezember 2021 ist eine Überschreitung der Kontingente gemäß Abs. 1 im Wirtschaftszweig 

Tourismus und Land- und Forstwirtschaft auch über 20% zulässig; es muss aber der Jahres-

durchschnitt unter Bedachtnahme auf die Kontingentauslastungen der vorangegangenen Mo-

nate eingehalten werden.  

17.34 Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft im 

Jahr 2022 (Saisonkontingentverordnung 2022) 

BGBl. II Nr. 569/2021; ist mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31. 12. 

2022 außer Kraft 
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17.35 Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften im Sommertourismus 2015 

BGBl. II Nr. 95/2015; ist mit 5. 5. 2015 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 9. 2015 

wieder außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Sommertourismus im Jahr 2015 ein Kontingent in der Höhe 

von 824 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 10, Kärnten: 95, Niederösterreich 12, Oberösterreich: 115 (davon 10 für Schaustel-

lerbetriebe), Salzburg: 140 (davon 2 für Schaustellerbetriebe), Steiermark: 110 (davon 10 für 

Schaustellerbetriebe), Tirol: 210, Vorarlberg: 100 und Wien: 32 (davon 25 für Schaustellerbe-

triebe). 

• Beschäftigungsbewilligungen im Rahmen dieser Kontingente dürfen erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 31. Oktober 

2015 enden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen und Asylwerberinnen und Asylwerber sind bei der Erteilung der Beschäfti-

gungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.36  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Sommertourismus 2016 

BGBl. II Nr. 102/2016; ist mit 4. 5. 2016 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 9. 2016 

wieder außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Sommertourismus im Jahr 2016 ein Kontingent in der Höhe 

von 750 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 8, Kärnten: 85, Niederösterreich 10, Oberösterreich: 100 (davon 8 für Schaustel-

lerbetriebe), Salzburg: 130, Steiermark: 100 (davon 5 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 197, Vor-

arlberg: 92 und Wien: 28 (davon 24 für Schaustellerbetriebe). 

• Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte, die in den vorangegangenen 

zwei Jahren jeweils im Rahmen eines Kontingents für den Sommertourismus beschäftigt 

waren, dürfen im Rahmen dieser Kontingente erteilt werden. 



 

 

Legistische Änderungen in der österr.Arbeitsmarktpolitik 1998 - 2021 277 von 292 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 31. Oktober 

2016 enden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Arbeitskräfte, die in Berg-, Alm- und 

Schutzhütten beschäftigt werden sollen, sind – ungeachtet einer Vollbeschäftigung - bei 

der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.37  Verordnung für die befristete Beschäftigung von im Sommer-

tourismus 2017 

BGBl. II Nr. 107/2017; ist mit 1. 5. 2016 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 9. 2017 

wieder außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Sommertourismus im Jahr 2017 ein Kontingent in der Höhe 

von 731 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 10, Kärnten: 80, Niederösterreich 13, Oberösterreich: 95 (davon 8 für Schaustel-

lerbetriebe), Salzburg: 125, Steiermark: 95 (davon 5 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 195, Vor-

arlberg: 92 und Wien: 26 (davon 24 für Schaustellerbetriebe). 

• Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte, die in den vorangegangenen 

fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG erlaubt be-

schäftigt waren, dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 31. 10. 2017 

enden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in Berg-, Alm- 

und Schutzhütten beschäftigt werden sollen, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbe-

willigungen zu bevorzugen. 

17.38  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Sommertourismus 2018 

BGBl. II Nr. 73/2018; ist mit 1. 5. 2018 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 9. 2018 

wieder außer Kraft 
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Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Sommertourismus im Jahr 2018 ein Kontingent in der Höhe 

von 720 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 9 (davon 2 für Schaustellerbetriebe), Kärnten: 79, Niederösterreich 12, Oberöster-

reich: 94 (davon 8 für Schaustellerbetriebe), Salzburg: 123, Steiermark: 94 (davon 4 für Schau-

stellerbetriebe), Tirol: 193, Vorarlberg: 91 und Wien: 25 (davon 24 für Schaustellerbetriebe). 

• Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte, die in den vorangegangenen 

fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG erlaubt be-

schäftigt waren, dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 31. 10. 2018 

enden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen und Saisonarbeitskräfte, die in den vergangenen fünf Jahren zumindest ein-

mal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG beschäftigt waren, sind bei der Ertei-

lung der Beschäftigungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.39  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Wintertourismus 2015/2016 

BGBl. II Nr. 314/2015; ist mit 16. 11, 2015 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 4. 

2016 wieder außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Wintertourismus 2015/2016 ein Kontingent in der Höhe von 

1.190 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 9, Kärnten: 45 (davon 10 für Gletscherregionen), Niederösterreich: 5, Oberöster-

reich: 40 (davon 8 für Schaustellerbetriebe), Salzburg: 410 (davon 90 für Gletscherregionen), 

Steiermark: 156 (davon 10 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 290 (davon 110 für Gletscherregio-

nen), Vorarlberg: 210, Wien: 25 für Schaustellerbetriebe. 

• Ab 16. 11. 2015 dürfen im Rahmen dieses Kontingents Beschäftigungsbewilligungen er-

teilt werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 15. 5. 2016 

enden. 

• Beschäftigungsbewilligungen für Betriebe in den Gletscherregionen und deren Einzugsge-

biet sowie für Schaustellerbetriebe dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 
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• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen und Asylwerberinnen und Asylwerber sind bei der Erteilung der Beschäfti-

gungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.40  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Wintertourismus 2016/2017 

BGBl. II Nr. 283/2016; ist mit 14. 11. 2016 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 4. 

2017 wieder außer Kraft 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Wintertourismus 2016/2017 ein Kontingent in der Höhe von 

1.100 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 8, Kärnten: 40 (davon 9 für Gletscherregionen), Niederösterreich: 4 (davon 2 für 

Schaustellerbetriebe), Oberösterreich: 35 (davon 5 für Schaustellerbetriebe), Salzburg: 380 

(davon 90 für Gletscherregionen), Steiermark: 135 (davon 9 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 

275 (davon 103 für Gletscherregionen), Vorarlberg: 200, Wien: 23 für Schaustellerbetriebe. 

• Ab 14. 11. 2016 dürfen im Rahmen dieses Kontingents Beschäftigungsbewilligungen er-

teilt werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 15. 5. 2017 en-

den. 

• Beschäftigungsbewilligungen für Betriebe in den Gletscherregionen und deren Einzugsge-

biet sowie für Schaustellerbetriebe dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in den voran-

gegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG 

erlaubt beschäftigt waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu be-

vorzugen. 

17.41  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Wintertourismus 2017/2018 

BGBl. II Nr. 263/2017; ist mit 2. 10. 2017 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 4. 

2018 wieder außer Kraft 
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Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Wintertourismus 2017/2018 ein Kontingent in der Höhe von 

1.100 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 8, Kärnten: 40 (davon 9 für Gletscherregionen), Niederösterreich: 4, Oberöster-

reich: 35 (davon 5 für Schaustellerbetriebe), Salzburg: 380 (davon 90 für die Beschäftigung in 

Gletscherregionen), Steiermark: 135 (davon 9 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 275 (davon 103 

für die Beschäftigung in Gletscherregionen), Vorarlberg: 200, Wien: 23 für Schaustellerbe-

triebe. 

• Ab 13. 11. 2017 dürfen im Rahmen dieses Kontingents Beschäftigungsbewilligungen erteilt 

werden. 

• Die Geltungsdauer darf 25 Wochen nicht überschreiten und nicht nach dem 15. 5. 2018 

enden. 

• Beschäftigungsbewilligungen für Betriebe in den Gletscherregionen und deren Einzugsge-

biet sowie für Schaustellerbetriebe dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 

• Staatsangehörige, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 

unterliegen, Asylwerberinnen und Asylwerber und Saisonarbeitskräfte, die in den voran-

gegangenen fünf Jahren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG 

erlaubt beschäftigt waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu be-

vorzugen. 

17.42  Verordnung für die befristete Beschäftigung von ausländi-

schen Arbeitskräften im Wintertourismus 2018/2019 

BGBl. II Nr. 273/2018; ist mit 25. 10. 2017 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 30. 4. 

2019 wieder außer Kraft (Diese Verordnung wurde mit der Verordnung BGBl. II 100/2019, In 

Kraft getreten mit 20. April 2019 außer Kraft gesetzt). 

Mit dieser Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz wird für den Wintertourismus 2018/2019 ein Kontingent in der Höhe von 

1.100 für die befristete Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften festgelegt. 

Dieses Kontingent wird auf die Bundesländer wie folgt verteilt: 

Burgenland: 8, Kärnten: 40 (davon 9 für Gletscherregionen), Niederösterreich: 4, Oberöster-

reich: 35 (davon 5 für Schaustellerbetriebe), Salzburg: 380 (davon 90 für die Beschäftigung in 

Gletscherregionen), Steiermark: 135 (davon 9 für Schaustellerbetriebe), Tirol: 275 (davon 103 

für die Beschäftigung in Gletscherregionen), Vorarlberg: 200, Wien: 23 für Schaustellerbe-

triebe. 
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• Ab 12. 11. 2018 dürfen im Rahmen dieses Kontingents Beschäftigungsbewilligungen er-

teilt werden. 

• Beschäftigungsbewilligungen für Betriebe in den Gletscherregionen und deren Einzugsge-

biet sowie für Schaustellerbetriebe dürfen ab Inkrafttreten der Verordnung erteilt werden. 

• Ausländerinnen und Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmer-

freizügigkeit unterliegen und Saisonarbeitskräfte, die in den vorangegangenen fünf Jah-

ren zumindest einmal im Rahmen von Kontingenten gem. § 5 AuslBG erlaubt beschäftigt 

waren, sind bei der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen zu bevorzugen. 

17.43  Änderung der Ausländerbeschäftigungsverordnung (Aus-

lBVO) aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 2001 

BGBl. II Nr. 124/2001, In Kraft getreten mit 1. 4. 2001 

• Ausländerinnen und Ausländer zwischen 18 und 28 Jahren können für sechs Monate eine 

Tätigkeit als Au-Pair-Kraft ausüben, sofern diese Tätigkeit von der Gastfamilie der zustän-

digen regionalen Geschäftsstelle des AMS zwei Wochen vor Beginn der Tätigkeit ange-

zeigt wurde und von der Geschäftsstelle eine Anzeigebestätigung ausgestellt wurde. 

• Die Anzeigebestätigung muss innerhalb von zwei Wochen ausgestellt werden, wenn die 

Au-Pair-Kraft erlaubt vermittelt wurde, sie in den letzten fünf Jahren insgesamt nicht län-

ger als ein Jahr als Au-Pair-Kraft in Österreich beschäftigt war und die Gewähr gegeben 

ist, dass der wahre wirtschaftliche Gehalt der beabsichtigten Tätigkeit dem einer Au-Pair-

Tätigkeit entspricht. Nach Ablauf dieser Frist darf die Beschäftigung auch vor Ausstellung 

der Anzeigebestätigung aufgenommen werden. Wird die Ausstellung der Anzeigebestäti-

gung nach Ablauf dieser Frist abgelehnt, muss die bereits begonnene Beschäftigung um-

gehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung der Ablehnung, beendet 

werden. 

17.44  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2003 

BGBl. II Nr. 469/2003, In Kraft getreten mit 10. 10. 2003 

• Im § 1 Z 2 (neu) AuslBVO wird die Wortfolge „und an der Danube International School 

GmbH.“ durch die Wortfolge, „an der Danube International School, an der Graz Internati-

onal and Bilingual School, an der Linz International School Auhof und an der American In-

ternational School Salzburg“ ersetzt. 
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• § 1 Z 3 (neu) AuslBVO lautet: „Ausländerinnen und Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit 

als Austauschlehrer und Sprachassistenten an Unterrichtsanstalten und Universitäten im 

Rahmen zwischenstaatlicher Abkommen und Austauschprogramme;“ 

• § 1 Z 6 (neu) AuslBVO lautet: „Ausländerinnen und Ausländer hinsichtlich ihrer wissen-

schaftlichen Tätigkeit in der Forschung und Lehre, in der Entwicklung und Erschließung 

der Künste sowie in der Lehre der Kunst;“ 

• Im § 1 Z 9 (neu) AuslBVO wird nach dem Ausdruck „Diplomatische Akademie“ die Wort-

folge „und an der Sicherheitsakademie“ eingefügt. 

17.45  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2006 

BGBl. II Nr. 54/2006, In Kraft getreten mit 8. 2. 2006 

• Ausländerinnen und Ausländer zwischen 18 und 28 Jahren können für eine längstens zwölf 

Monate dauernde Tätigkeit als Au-pair-Kraft, welche die Gastfamilie zwei Wochen vor Be-

ginn der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice angezeigt und 

für die das Arbeitsmarktservice eine Anzeigebestätigung ausgestellt hat, beschäftigt wer-

den. 

• Die Bestätigung muss binnen zwei Wochen mit einer Geltungsdauer von sechs Monaten 

ausgestellt und kann um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn die Au-pair-Kraft 

nicht unerlaubt vermittelt wurde, in den letzten fünf Jahren insgesamt nicht länger als ein 

Jahr als Au-pair-Kraft in Österreich beschäftigt war und weiterhin gewährleistet ist, dass 

das Ausmaß und der wirtschaftliche Gehalt der Tätigkeit dem eines Au-pair-Verhältnisses 

entspricht und insbesondere der Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache nachge-

wiesen wird. 

17.46  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2006 

BGBl. II Nr. 405/2006, In Kraft getreten mit 1. 11. 2006 

Mit dieser Verordnung wurden Pflege- und Betreuungstätigkeiten von neuen EU-Bürgerinnen 

und EU-Bürgern in Privathaushalten vom Geltungsbereich des AuslBG ausgenommen. 

§ 1 Ziffer 6 AuslBVO 

Die Ausnahme ist auf Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus auf 

deren Pflege- und Betreuungstätigkeit in Privathaushalten, wo pflegebedürftige Personen 
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Pflegegeld ab der Stufe 3 nach dem Bundespflegegeldgesetz bzw. Pflegegeld nach den Pfle-

gegeldgesetzen der Bundesländer oder gleichartige Leistungen in derselben Höhe beziehen, 

eingeschränkt. Von der Ausnahme sind nur Tätigkeiten erfasst, die der ASVG-Vollversiche-

rungspflicht unterliegen, um sicherzustellen, dass die betroffenen Pflegekräfte nicht unter der 

Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt werden und für die Dauer ihrer Beschäftigung in Öster-

reich einen vollen Sozialversicherungsschutz genießen. 

17.47  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2007 

BGBl. II Nr. 198/2007, In Kraft getreten mit 9. 8. 2007 

Mit dieser Ausländerbeschäftigungsverordnung wurden Werbemittelverteilerinnen und Wer-

bemittelverteiler und Hauszustellerinnen und Hauszusteller mit Staatsangehörigkeit eines der 

neuen EU-Mitgliedstaaten sowie alle ausländischen Bediensteten nach dem NGO-Gesetz an-

erkannter internationaler NGOs vom Geltungsbereich des AuslBG ausgenommen und damit 

die bisherigen Einschränkungen für die Beschäftigung dieser Personengruppen beseitigt. 

1. § 1 Ziffer 11 AuslBVO 

Die Ausnahmeregelung gilt nur für Arbeitskräfte mit Staatsangehörigkeit aus am 1. Mai 

2004 der Europäischen Union beigetretenen Mitgliedstaaten (außer Malta und Zypern, für 

die bereits die Arbeitnehmer(innen)freizügigkeit gilt) sowie für rumänische und bulgari-

sche Arbeitskräfte, die im Auftrag von Unternehmen mit Sitz in Österreich in unselbstän-

diger Stellung Werbematerial verteilen und Tageszeitungen oder sonstige periodische 

Druckschriften an Haushalte zustellen. Die Tätigkeiten können nun bewilligungsfrei aus-

geübt werden, sofern sie der ASVG-Vollversicherung unterliegen (derzeit über € 341,16 

pro Monat). Geringfügige Beschäftigungen sind weiterhin bewilligungspflichtig. 

2. § 1 Ziffer 12 AuslBVO 

Der Ausnahmetatbestand gilt für alle ausländischen Bediensteten aller nichtstaatlichen in-

ternationalen Organisationen, denen das Bundesministerium für europäische und interna-

tionale Angelegenheiten bis dato mit Bescheid die Rechtsstellung einer Organisation im 

Sinne des NGO-Gesetzes und damit Rechtspersönlichkeit eingeräumt hat. Ausländische 

Bedienstete dieser internationalen NGOs sind jedoch weiter verpflichtet, ihren Aufenthalt 

in Österreich nach dem NAG oder dem Fremdenpolizeigesetz 2005 zu regeln. 
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17.48  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2008 

BGBl. II Nr. 291/2008, In Kraft getreten mit 13. 8. 2008 

Im § 1 Z 2 AuslBVO wird die Wortfolge „und an der American International School Salzburg“ 

durch die Wortfolge „, an der American International School Salzburg und an der Vienna Ele-

mentary School“ ersetzt. Im § 1 Z 6 entfällt die Wortfolge „ab der Pflegestufe 3“. 

17.49  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2011 

BGBl. II Nr. 69/2011, ist mit 24. 2. 2011 in Kraft getreten 

• Im § 1 Z 12 AuslBVO wird die Wortfolge „des International Peace Institute (IPI), des World 

Institute for Nuclear Security (WINS), des Vienna Center for Disarmament and Non-

Proliferation (VCDNP) und des Vienna Economic Forum (VEF);“ angefügt. 

• Dem § 1 wurden folgende Z 13 und 14 angefügt 

Ziffer 13 AuslBVO: Staatsangehörige von Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten 

von Amerika, die Ehegatten/Ehegattinnen, eingetragene Partner/Partnerinnen und ledige 

Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr von Mitgliedern diplomatischer oder berufs-

konsularischer Vertretungen einschließlich ständiger Vertretungen bei zwischenstaatli-

chen Organisationen dieser Staaten sind, sofern sie mit diesen Personen im gemeinsamen 

Haushalt im Bundesgebiet leben und sofern österreichische Staatsangehörige in Austra-

lien, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika jeweils auf Basis der Gegenseitig-

keit unter den gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung aufnehmen dürfen. 

• Ziffer 14 AuslBVO 

 Staatsangehörige von Australien und Neuseeland, die das 18. Lebensjahr vollendet und 

31. Lebensjahr nicht überschritten haben, hinsichtlich ihrer Beschäftigung während eines 

längstens sechsmonatigen Ferienaufenthalts im Bundesgebiet, sofern österreichische 

Staatsangehörige in Australien bzw. in Neuseeland jeweils auf Basis der Gegenseitigkeit 

unter den gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung aufnehmen dürfen. 

17.50  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2011 

BGBl. II Nr. 123/2011, ist mit 14. 4. 2011 in Kraft getreten 

§ 1 Ziffer 13 AuslBVO wurde wie folgt geändert: 
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Ausländerinnen und Ausländer, die Ehegatten/Ehegattinnen, eingetragene Partner/Partnerin-

nen oder ledige Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr von Mitgliedern diplomatischer o-

der berufskonsularischer Vertretungen einschließlich ständiger Vertretungen bei zwischen-

staatlichen Organisationen von Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika 

in der Republik Österreich sind und die mit diesen Mitgliedern im gemeinsamen Haushalt im 

Bundesgebiet leben, sofern die Angehörigen von Mitgliedern österreichischer diplomatischer 

oder berufskonsularischer Vertretungen einschließlich ständiger Vertretungen bei zwischen-

staatlichen Organisationen in Australien, Kanada oder den Vereinigten Staaten von Amerika 

jeweils auf Basis der Gegenseitigkeit unter den gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung 

in diesen Staaten aufnehmen dürfen. 

17.51  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2012 

BGBl. II Nr. 253/2012, ist mit 24. 7. 2012 in Kraft getreten 

• Im § 1 Z 6 AuslBVO entfällt die Wortfolge „Pflegegeld gemäß den Pflegegeldgesetzen der 

Bundesländer bzw.“. 

• Im § 1 Z 14 AuslBVO wird die Wortfolge „Staatsangehörige von Australien und Neusee-

land, die das 18. Lebensjahr vollendet und das 31. Lebensjahr nicht überschritten haben“ 

durch die Wortfolge „Staatsangehörige von Australien, der Republik Korea und von Neu-

seeland, die das 18. Lebensjahr vollendet und das 31. Lebensjahr nicht überschritten ha-

ben“ ersetzt und die Wortfolge „in Australien bzw. in Neuseeland“ durch die Wortfolge „in 

diesen Staaten“ ersetzt. 

17.52  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2013 

BGBl. II Nr. 254/2013, ist mit 28. 8. 2013 in Kraft getreten 

§ 1 Ziffer 13 AuslBVO wurde wie folgt geändert 

Ehegatten/Ehegattinnen, eingetragene Partner/Partnerinnen und ledige Kinder bis zum voll-

endeten 21. Lebensjahr von Mitgliedern diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretun-

gen (einschließlich ständiger Vertretungen bei zwischenstaatlichen Organisationen) von Ar-

gentinien, Australien, Indien, Israel, Kanada, Südafrika und den Vereinigten Staaten von Ame-

rika in der Republik Österreich, die mit diesen Mitgliedern in einem gemeinsamen Haushalt im 

Bundesgebiet leben, sofern auch die Angehörigen von Mitgliedern österreichischer diplomati-
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scher oder berufskonsularischer Vertretungen (einschließlich ständiger Vertretungen bei zwi-

schenstaatlichen Organisationen) in Argentinien, Australien, Indien, Israel, Kanada, Südafrika 

und den Vereinigten Staaten von Amerika - jeweils auf Basis der Gegenseitigkeit - unter den 

gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung in diesen Staaten aufnehmen dürfen; für Kinder 

mit Behinderung gilt keine Altersbeschränkung. 

17.53  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2014 

BGBl. II Nr. 367/2014, ist mit 1. 1. 2015 in Kraft getreten 

Arbeitsurlauberinnen und Arbeitsurlauber aus Australien, der Republik Korea und Neuseeland, 

sowie Personen mit einem von den zuständigen Behörden in Chinesisch Taipeh oder in Hong-

kong ausgestellten Reisepass, zwischen dem 18. Und dem 31. Lebensjahr sind vom AuslBG 

ausgenommen und benötigen keine arbeitsmarktbehördliche Bewilligung („Working-Holiday-

Programm“), sofern eine gemeinsame Erklärung (Memorandum of Understanding – MoU) auf 

Basis der Gegenseitigkeit zwischen Österreich und diesen Staaten unterzeichnet wurde. 

17.54  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2016 

BGBl. II Nr. 178/2016, ist mit 15. 7. 2016 in Kraft getreten 

• § 1 Z 15 AuslBVO (neu) 

Chinesische, nachweislich ausgebildete Spezialköchinnen und -köche dürfen eine Be-

schäftigung in der gehobenen Gastronomie über einen Zeitraum von längstens drei Jahren 

aufnehmen, sofern Staatsangehörige von Österreich in der Volksrepublik China auf Basis 

der Gegenseitigkeit unter den gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung erhalten. 

• § 1 Z 14 AuslBVO 

Die Wortfolge „Staatsangehörige von Australien, der Republik Korea und von Neuseeland“ 

wird durch die Wortfolge „Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, der Republik Ko-

rea und von Neuseeland“ ersetzt. 

• § 1 Z 13 AuslBVO 

Die Wortfolge „Argentinien, Australien, Indien, Israel, Kanada, Südafrika und den Verei-

nigten Staaten von Amerika“ wird durch die Wortfolge „Argentinien, Australien, Brasilien, 

Indien, Israel, Mexiko, Kanada, Südafrika, der Ukraine und den Vereinigten Staaten von 

Amerika“ ersetzt. 

• § 1 Z 12 AuslBVO 
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Die Wortfolge „des International Peace Institute (IPI)“ wird durch die Wortfolge „des Inter-

national Peace Institute – Internationales Friedensinstitut (IPI)“ und die Wortfolge „und 

des Vienna Economic Forum (VEF) durch die Wortfolge „des Vienna Economic Forum 

(VEF), der International Union of Forest Research Organisations (IUFRO), Sustainable 

Energy for All (SE4All), Ground Truth Solutions und des World Public Forum – Dialogue of 

Civilizations (WPFDC)“ ersetzt. 

• § 1 Z 2AuslBGVO 

Die Wortfolge „und an der Vienna Elementary School“ wird durch die Wortfolge „an der 

Vienna Elementary School, an der Vienna European School und an der Amadeus Interna-

tional School Vienna“ ergänzt. 

17.55  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2017 

BGBl. II Nr. 89/2017, ist mit 1. 4. 2017 in Kraft getreten 

Nunmehr können seit 1. April 2017 auch Asylwerberinnen und Asylwerber, die seit drei Mona-

ten zum Asylverfahren zugelassen sind, bewilligungsfrei haushaltstypische Dienstleistungen in 

Privathaushalten (z.B. Gartenarbeiten, Kinderbetreuung) gem. § 1 des Dienstleistungsscheck-

gesetzes (DLSG) mit einer Entlohnung über den Dienstleistungsscheck übernehmen. Die Zu-

lassung zum Asylverfahren wird mit der Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) nachge-

wiesen. 

17.56  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2017 

BGBl. II Nr. 257/2017, ist mit 26. 9. 2017 in Kraft getreten 

• Im § 1 Z 2 AuslBVO wurde die Anton-Bruckner-International-School ergänzt. 

• Im § 1 Z 14 AuslBVO können nun auch Staatsangehörige aus Chile - neben Staatsangehö-

rigen aus Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea und von Neuseeland sowie 

Personen mit einem von den zuständigen Behörden in Chinesisch Taipeh oder in Hong-

kong ausgestellten Reisepass, die das 18. Lebensjahr vollendet und das 31. Lebensjahr 

nicht überschritten haben, eine Beschäftigung während eines längstens zwölfmonatigen 

Ferienaufenthalts im Bundesgebiet aufnehmen, sofern österreichische Staatsbürgerinnen 

und Staatsbürger in diesen Staaten und Gebieten auf Basis der Gegenseitigkeit unter den 

gleichen Voraussetzungen einer Beschäftigung nachgehen dürfen. 
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17.57  Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs. 4 des AuslBG, 

2018 

BGBl. II Nr. 79/2018, ist mit 26. 4. 2018 in Kraft getreten 

Im § 1 Z 12 AuslBGVO wird nach dem Klammerausdruck „(WPFDC)“ die Wortfolge „des Ban 

Ki-moon Zentrums für globale Bürger und des FES Regionalbüros für Zusammenarbeit und 

Frieden in Europa“ angefügt. 

17.58 Änderung der AuslBVO aufgrund des § 1 Abs.4 des AuslBG, 

2019 

BGBl. II Nr. 263/2019, ist mit 1. 9. 2019 in Kraft getreten 

• Im § 1 Z 2 AuslBVO wurde nach der Wortfolge „Amadeus International School Vienna“ die 

Japanische Internationale Schule in Wien und die International School Carinthia ergänzt. 

• Im § 1 Z 12 AuslBVO wurde die Wortfolge „und des FES Regionalbüros für Zusammenar-

beit und Frieden in Europa“ durch die Wortfolge samt Satzzeichen  „, des FES Regionalbü-

ros für Zusammenarbeit und Frieden in Europa, der Frauen ohne Grenzen – Women wit-

hout Borders / SAVE – Sisters Against Violent Extremism, gemeinnütziger Verein, des Mul-

tilateralen Dialogs KAS, der The Global Initiative – Verein gegen transnationale organi-

sierte Kriminalität und der Impact Finance Organization – Verein zur Förderung des Impact 

Investings (IMFINO)“ ersetzt. 

• Im § 1 Z 13 AuslBVO wurden nach der Wortfolge „Vereinigten Staaten von Amerika“ die 

Länder „Chile, Japan, Kolumbien und Uruguay“ ergänzt. 

• Im § 1 Z 14 AuslBVO wurde nach der Wortfolge „Neuseeland“ das Land „Argentinien“ er-

gänzt. 
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Abkürzungen 

Abkürzungen  

BGBl Bundesgesetzblatt 

Art. Artikel 

Z Ziffer 

AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz 

WIETZ-G Wiedereingliederungsteilzeitgesetz 

AMPFG Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 

AMFG Arbeitsmarktförderungsgesetz 

AMSG Arbeitsmarktservicegesetz 

KGG Karenzgeldgesetz 

BSchEG Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz 

JASG Jugendausbildungssicherungsgesetz 

APflG Ausbildungspflichtgesetz 

IESG Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

DLSG Dienstleistungsscheckgesetz 

BeFG Beschäftigungsförderungsgesetz 

AGG Arbeit- und Gesundheit-Gesetz 

AÜG Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 

IJG Integrationsjahrgesetz 

AuslBG Ausländerbeschäftigungsgesetz 

AVRAG Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 

ARÄG Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 


